
54. RheinischerProvinziallandtag, 4. Sitzung am 12. Februar 1914.__________9?

Uebereinstimmung mit dem Herrn Vorsitzenden der I. Fachkommission so vor, und bitte Sie, damit
einverstanden zn sein, daß die Plenarsitzungmorgen um 11 Uhr beginnt.

Wird dazu das Wort gewünscht?
Das ist nicht der Fall.
Ich schließe die Sitzung.

(Schluß 4 Uhr 40 Minuten.)

Vierte Sitzung
im Sttindehllus zu Düsseldorf, am Donnerstag, den 12. Februar 1914.

(Beginn 11 Uhr 15 Minuten.)

1- Eingänge.
2- Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Provinzial-

Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1914 bis
31- Dezember 1914.

^' Antrag von 21 Abgeordnetenauf Prüfung der Frage der Einfchränlung der Zahl der Pro-
Vinziallandtags-Abgeordneten. . ,«-..,

4- Antrag der IV. Fachkommission zu der Petition des Gcmeindeförster-Vereinsauf Errichtung
«iner Alterszulagekassefür die Gemeiudeförster.

5- Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen Person»
Uchen Ausgaben für die bei der Landesveisicherungsanstalt Rheinprovinzbeschäftigten Provmzial-

^ beamten für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1914
6- Antrag der I. Fachkommission zum Hanshaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten

welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für das Rechnungsiahrvom 1. April
1914 bis 31 März 1915.

7- Antrag der I Fachkommission zum Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen
«« Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915

8' Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungs-
jähr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915. ^ « - ^ . « ^

9- Antrag der I Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzlalausschusses,betreffend
gutachtliche Aeußerung über die Vereinigungder StadtgemeindenCöln und Mülheim am Rhem
s°wie der LandgemeindeMerheim. und in Verbindung damit zur Petition des Komitees zur

^ Abwehr der Eingemeindungin Mülheim vom 8. Februar 1914.
^ Antrag der I Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzlalausschusses,betreffend

b« Petition des Verbandes der Kommunalbeamtender Rheinprovinz(E. V.) vom 25. Oktober
1913 und Erweiterung der Satzungen der Ruhegehaltskasscn zwecks Anrechnungder im Privat-
d'enste verbrachtenJahre bei der Pensionsfestsetzung.
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11. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffend
Aenderung der Satzungen der Nuhegehaltskasseder Lcmdbürgermeistercienund Landgemeinden
der Rheinpruvinz und der Nuhegehaltskasseder Kreiskommunalverbandeund Stadtgemeinden
der Rheinprouinz,

in Verbindung damit die
Petitionen pensionierterBürgermeisterum rückwirkendeKraft für die Satzungsänderung.

12. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Wahl der Kommissionzur Mitwirkung bei der Untcrverteilung der nach § 16 des Gesetzes
über die Kiiegsleistungen vom 13. Juni 1893 etwa auszuschreibendenLandlieferungen auf
die Kreise.

13. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Ersatzwahlenfür den Proviuzialausschuß,und Nachtrag.

14. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Neuwahl von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern für mehrere Ober-Ersatz-
kummissionen.

15. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Ablauf der Dienstzeit des Landeshauptmanns, Königlichen Negierungs-Präsideuten a, D>,
Wirklichen GeheimenOber-Regierungsrats Dr. von Renvers.

16. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Ablauf der Dienstzeit der Landesräte GeheimenRegierungsrätc Kehl uud Schmidt.

17. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses.betreffend
die Wahl des Landesbcminspekturs, Banrat Quentell zum Landesbaurat.

18. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl des Gerichtsassessors Kuell zum Landesrat.

19. Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landesbanl
der Rheinpruvinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1914.

20. Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan Über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten,sowie über den Fonds zur Erneuerung maschineller
Anlagen in den Provinzialanstalteufür das Rechnuugsjhrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915-

21. Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesens
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

22. Antrag der II. Fachkommission zum Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre 19"
erfolgten Bewillignngen von Beihilfen für Armenzwecke gemäß Z 5 Absatz 3 des Gesetzes
vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisuug weiterer Dotationslenten an die Provinzial-
verbände.

23. Antrag der II. Fachkommission zn den Haushaltsplänen der Polizeistrafgelderfondsund des
Ehrenbeitsteinerallgemeinen Armenfunds für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31,
März 1915.

24. Antrag der II. Fachkommissionzum Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Blauweiler
für das Rechnungsjahrvom 1, April 1914 bis 31. März 1915.

25. Antrag der II. Fachkommifsion zum Haushaltsplan des Landarmenhanses zu Trier für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

26. Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen
uud Wohltätigkeitsanstalten,sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von
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Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheinprovinz, welche bezw.
deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

2?, Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Beamten der Provinzialverwaltungaus der
Assistenten- und Sekretärklasseum andere Festsetzung der Gehälter.

28- Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Kanzlisten der Provinzialverwaltung um
Anrechnungder Militärdienstzeit auf das Besoldungsdienstalterund Erhöhung des Endgehalts.

^9. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Registraturen der Zentralverwaltnng um
Aufbesserung ihrer Gehälter.

36. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der ans dem Militaranwiirterstande hervor-
gegangenen Registraturen um Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Besolduugsdienstalter
und um Abkürzungder Vorbereituugszeit.

31- Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Provinzialstraßenmeisterum andere Regelung
ihres Gehalts.

^2. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der aus dem Militäranwärterstande hervor-
gegangeneuProvinzialstraßenmeisterum Anrechnungeines Teils der Militärdienstzeit auf das
Besoldungsdienstalter.

33. Antrag der I. Fachkommission zur Bittschrift des Bundes der Militäranwärter und Invaliden
der unteren Beamten Deutschlands wegen Anrechnung der Militärdienstzeit, Anstellung auf
Lebenszeitpp.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll über die gestrige Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind die Herren AbgeordnetenDr. Lembke und Dr. Schleicher.
Entschädigt fehlt heute der Herr Abgeordnete Freiherr von Stumm.
Ich habe Ihnen sodann von folgendenEingängen Kenntnis zu geben:
Herr Generallandschaftsdirektor,GeheimerOberregierungsrat Kapp hat einen von ihm an

°"s Plenarkollegium der OstpreußischenLandschaft erstatteten Bericht über den Kampf um die
-Uolksversicherungübersandt. Die Abdrücke des Berichts sind auf Ihre Plätze gelegt.

Der Vorstand des Reinischen Vereins für KleinwohnungswesenDüsseldorfhat Exemplare
°" Zeitschrift „Spiegel Rheinischer Bauart" Nr. 2—6 übersandt. Auch diese liegen auf
^"N Plätzen.

Ferner ist eingegangeneine Eingabe von EinwohnernMülheims a. Rhein in Sachen der
"Ngemeindungin die Stadt Cöln.

Diese Eingabe ist dem Herrn Berichterstatterzugegaugen.
Sodann ist eingegangen eine Eingabe des Jakob Goertz in Mülheim a. Rhein, worin er

Nch über Maßnahmen der Baupolizei beschwert.
Die Handelskammerin Aachen hat ihre Entschließungvom 10. d, Mts. mitgeteilt. Sie

'" zu dem Entschlüsse gekommen, sich gegen die Errichtung einer öffentlich-rechtlichenVersicherungs¬
anstalt auszusprechen, da ein Bedürfnis nicht vorliege. (Zuruf: ?ost tsswin!)

Dieser Gegenstand ist ja durch die gestrige Beschlußfassungerledigt, und ich frage Sie,
°° Sie wünschen,daß die Entschließungder HammelskammerAachen — sie ist nicht lang —
^nen im Wortlaut mitgeteilt wird. (Rufe: Nein!)

Das wird nicht gewünscht,
g. Dann stelle ich fest, daß Sie die Eingabe als erledigt ansehen, da der Gegenstand, mit
""Mg auf welchen sie eingereicht ist, bereits seine Erledigung gefunden hat.
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Endlich ist eine erneute Eingabe des Konunitees znr Abwehr der Eingemeindungin Cöln
aus Mülheim eingegangen.Auch diese Eingabe ist dem Herrn Berichterstatterder 1. Fachkommission
übergebenworden.

Der erste Punkt der heutigen Tagesordnung lautet:
Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Verwaltungs¬
kosten der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz für das
Kalenderjahr vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1914.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneterHagen. Ich erteile dem Herrn Berichterstatter
das Wort. . .

BerichterstatterAbgeordneterHagen: Meine Herren! Der Haushaltsplan der Provmzml-
Feuerversicherungsanstaltist ein reiner Verwalinngs-Haushaltsplan. Es wäre zu dem Haushalts¬
plan nichts zu bemerken, wenn nicht die außergewöhnliche Geschäftsvermehrungdoch noch zu eine
nachträglichen Abänderung der Position I 3 und 4 der Ausgabe durch Einstellungeines 4. General-
inspektorsmit einem Gehalt von 5400 Mark und dem bestimmungsgemäßenWohnungsgeldzusäM
von 1300 Mark nötigte, und zwar aus folgendenGründen:

Die Anzahl der Versicherungen ist angewachsen auf 704 080 Ende 1913 gegen 584 Mi"
Ende 1906, also um 20°/«, auf 8178000 Mark Ende 1913 gegen 5 800 000 Mark Ende 19Uv.
also um 41 °/°. Das Versicherungskapitalauf 6366 Millionen Mark Ende 1913 gegen 419»
Millionen Mark Ende 1906, also um 50«/°,

Im letzten Jahre allein stieg das Versicherungskapitalum 324 Millionen, das hecht un
annähernd 1 Million pro Tag. ,,.

Die Prämieneinnahme stieg pro 1913 um 400 000 Mark. Damit hat die Anstalt ,en
ihrem Bestehendie höchsten Rekordziffernerreicht.

Es hat sich deshalb die Notwendigkeitherausgestellt,neben den beiden bereits vorhandenen
„Beziiksvertretungen". entsprechendden Generalagenturen der Privatgesellschaften,in W" ""
Saarbrücken noch eine dritte Bezirksuertretungfür den füdlichen Teil des RegierungsbezirksDusse -
dorf mit dem Sitze in Düsseldorf einzurichten,die mit beschränkten Vollmachten gemäß s 5 de
Anstaltsflltzungausgestattet, eine wesentliche Entlastung der Direktion zu gewähren geeignet Y -
Der Verwaltungsrat hat diesem Antrage der Direktion bereits satzungsgemäßzugestimmt. ^

Znr Durchführungdieser Organifation beantragt der Verwaltungsrat der Anstalt und oe
Provinzialausschußzweierleizu befchließeu: ^

Erstens an die Spitze der neue» Bezirksvertretungeinen Generalinfpektormit einem Gey"
von 5400 Mark und mit 1300 Mark Wohnungsgeldzufchuhzu stellen. Der Inhaber diefer StM
ist bereits gefunden und vom Provinzialausfchuffe als geeignet befunden in der Perfon euie
früheren Anstaltsbeamtenund jetzigen Generalagenteneiner Privatgefellschaft.

Zweitens für die Zwecke der Bezirksvertretung die an das Anstaltsgrundstückmit den
Hinterlande anstoßendenHäufer Fürstenwallstraße Nr. 109 und Nr. 111 zu einem Preist von
40 000 und 50000 Mark, zufammen90000 Mark, käuflich zu erwerben.

Diese Häufer können mit geringen Innenveränderungen ohne weiteres für die Anstalt/
zwecke verwendetwerden. Das Nähere ergibt sich aus dem Lageplcm und den Zeichnungen,d>e
hier ausliegen, für den Fall, daß jemand sie einzufehen wünfcht.

Die 1. Fachkommission hat sich mit beiden Fragen eingehend befaßt und empfiehlt,beide»
Anträgen stattzugeben,da sie durchaus im Interesse der Anstalt liegen.

Aus dem Verlauf der Verhandlungen ist noch hervorzuheben,daß der Verwaltungsrat
nach Emanation des neuen Reichsstempelgesetzes den Entschluß gefaßt hat, die gesamte Reichs-
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stempelabgabean Stelle der Versicherungsnehmerauf die Anstaltskasse D "bernehme^ Der
Stempel beträgt bekanntlich für 1000 Mark Immobiliarverstchernngssumme5 Pfenmg ür 000
Mark Mobilwversicheruugssumme15 Pf. Das s^wt wenig zu st:u macht aber f«
einen Iahresbetrag von rund 450 000 Mark aus. Dafür lst tue b.sher ber guust'gen Iah««-
abschlüssm zugestandene Prämienrückgewährfortgefallen.

Der Antrag der I. Fachkommission lautet:

I^'^chn" mit der Maßgabe unverändert ^eh.ne. darbet
Ttel I Nr 3 vier Generaliuspektoren einzuftelleu und der Betrag von 16 500 Mark
m 2 900 Mark zu erhöhen, bei Titel IV der Wohnungsgeldzuschußfür sechs

Äerbeal 3«setzen und der Betrag ans 7800 Mark ^ erhöhe« ^t;
2 den Ankauf der Häuser Fürstenwall traße Nr. 109 und 1" W dem preise von

40 000 m.d 50 000 Mark ^ 90 000 Mark für die Provinzial-Fenerverstcherungs.
anstatt genehmigen."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung. ^..«^s^s««
Zum Wort meldet sich niemand. Ich stelle daher fest daß S« e H sh tsp

genehmigt haben mit der Maßgabe, wie fie in der Nr. 37 der Drucksachen a"sgefnhrt « nu d tz

Sie ferner den Aukauf der Häuser, wie ihn der Herr Berichterstatter des uahereu vorgetragenhat,
genehmigt haben.

Wir kommen dann zu Nr. 3: . ,. c> >>^ n-inl^/inkiina
Antrag von 21 Abgeordneten auf Prüfung der Frage der Einschränkung
der Zahl der Provinziallandtags-Abgeordneten

Meine Herren! Der Autrag ist in Ihren Händen nnd lautet:

dem nächsten Provinziallanotag eine entsprechende Vorlage zn machen.
Es folgen alsdann die Unterschriftender 21 Abgeordneten
Ich frage, ob zu diefem Antrage das Wort gew-wM >°.r,
Das ist nicht der Fall. (AbgeordneterFusbahn: ^ch bitte ums ^ort.)

Das Wort hat der Herr x^n Sie mich znnächst meine Ver-

K'nd ln Ihre Mitte zn führen. (Sehr richtig! ^e "e ^err n oas .^

1911 «»5 <^. <. . <. - >«!^<". mackrufen Es cheint I« beabsichtigtzu ,em. ollfi ori ^»lluu

«» °», Ich»ü. mich « l,»mi. n.m..st«„d.,, .«r» >»m«n, ».,« 's »°w,,t.! h°^ -°b "
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der Abgeordnetendieses Hauses eintreten soll. Nach der Vorgeschichte wird es ja auch wohl wenig
Zweck haben, einen Gegenantrag zu stellen; aber persönlich müßte ich mir doch die Freiheit vor¬
behalten, auch wenn in dem nächsten Jahre der Antrag wiederkommt, meine gruudsiitzlicheuBedenken
dagegenausznsprechen.

Ich will aber so resigniert sein wie manche der Unterzeichnerdes Antrages (Heiterkeit)
und mich darauf beschränken, einen Wunschauszusprechen,und das ist der Wunsch, daß bei einer
Aenderung der Zahl der Mitglieder dieses Hauses auf die Kräfte und Leistungenderjenigen Körper¬
schaften Rücksicht geuommeu wird, die dieses Haus wählen. (Sehr richtig!) Ich will Sie da nicht
mit einer langen Statistik aufhalten, aber ich will nur drei Zahlen angeben. Von der Umlage des
Jahres 1913 im Betrage von 14 091675 Mark haben die 11 Städte mit über 100 000 Ein¬
wohnern 7 014 115 Mark aufgebracht,also genau die Hälfte. Ihr Stimmrecht in diesem Hause
tonzentriert sich auf 55 Stimmen von 204, Ich möchte bitten, daß dieses Mißverhältnis bei der
neuen Vorlage nicht weiter ausgebaut wird, sondern daß dort, wie es doch auch bei allen kommunalen
Körperschaften ist, das Recht mit den Leistungenin ein billiges Verhältnis gebrachtwird.

Und dann muß ich mir noch einen Gedankenzu eigen machen,dessen Vater ich nicht bin,
den aber auch einer der Unterzeichner im Jahre 1911 hier vertreten hat.

Meine Herren! Wir verfügen hier nicht über unser eigenes Stimmrecht, wir verfügen
über das Stimmrecht der Körperschaften,die uns hierher geschickt haben, über das Stimmrecht der
Stadtverordnetenversammluugenuud Kreistage. Meine Herren, bevor das Stimmrecht dieser
Körperschafteneingeschränkt wird, muß ich Ihuen dringend empfehlen: Hören Sie die Stadtver¬
ordneten und Kreistage, die Sie hierher geschickt haben, ob sie damit einverstandensind, daß ihre
Rechte in diesem Hause eingeschränkt werden. (Zustimmung und Beifall.)

Vorfitzeuder Spiritus: Das Wort wird nicht weiter gewünscht.
Ich stelle demnach fest, daß der Antrag der 21 Abgeordneten dem Provinzialausschuß

zugewiesen wird.
Wir kommen dann zu Nr. 4:

Antrag der IV. Fachkommission zu der Petition des Gemeindeförster-
Vereins auf Errichtung einer Alterszulagekasse für die Gemeindefürster.

Berichterstatter ist der Herr AbgeordneteDr. von Wülfing, dem ich das Wort erteile.
Berichterstatter Abgeordneter Dr, von Wülfing: Meine Herren! Wie schon wieder¬

holt in früheren Jahren, fu hat anch dieses Mal der rheinischeGemeindeförster-Vereinbei dem
Provinziallandtage den Antrag gestellt, es möchte eine gemeinsame Provinzial-Alterszulagekassefür
tue rheinischen Gemeindeförster eingeführtwerden. Begründet wird dieser Antrag damit, daß diese
gemeinsame Alterszulagekasse die unbedingteVoraussetzung für die vom Standpunkte der Gemeinde¬
förster aus sehr erwünschte Herbeiführungeiner leichteren Versetzbarkeitder Gemeindeförsterbildet.

Schon im Jahre 1910, als ein inhaltlich gleichlautender Antrag vorlag, hat der Provin-
MUandtag beschlossen, den Herren Ober-Präsidenten zu bitte», in Feststellungendarüber einzutreten.
°v m den Kreisen der Gemeindenund der ForstschutzvereineStimmung bestände,dieser gemeinsamen
Alterszulagekasse beizutreten. Als Ergebnis seiner Feststellungenhat der Herr Ober-Präsident mit-
^.« i'^3^°". " ^" RegierungsbezirkenCoblenz, Trier und Aachen, in denen sich allein
^, s 3^ '" 'unnenswerter Anzahl befinden, nnr in dem Regiernngsbezirk Aachen eine
N^.nk!'"'^'^ ^?"^' ^ Mersznlagekasse beizntreten, daß sie dagegen sämtlich in den

^° ^ "^ T"« der Vorlage dnrchaW ablehnend gegenüberständen. Die
Abneigungdieser Bezirkegegen die Alterszulagekasse sei dadurcheutstanden,daß sich die Gemeinden,
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die ohnehin schon dnrch die nnlängst durchgeführteneue Be soldnng der
Mehrauftagen hätten. Bedenken trüge., diese neue Last auf stch ^ "^hmen. ^
der Herr Ober-Präsideut. deu Autrag auf einige Jahre znruckzustelleu. bis stch d.e Erregung m den
beteiligtenKreisen verringert habe.

Der Vromunallandtaa ist damals diesem Vorschlage beigetreten.
I d« I ^3 hat sich »uu tatsächlich gar nichts geändert. Der Herr Ober-Prastdent

steht nachte vok^^Mandpnnkt. daß es noch nicht an der Zeit sei dieser Gniudung er
zu treten. Der Proviuzialansschuß vertr.tt deuselbeuStaudpuutt uud

empfiehlt I^3 z7beMeßen. daß die Angelegenheit ans den den Antragstellernauf chre letzte Eingabe
mitgeteiltenGründen als noch nicht spruchreif bezeichnet werden tonne.

Die IV Fachkommissionist derselben Auffassung, und m ihrem Auftrage habe ich L-,e

"offne die Verhandlung.
Das Wort wird nicht gewünscht. Nmckterstatters
Ich stelle fest, daß Sie entsprechend dem Vorschlage des Herrn Berichterstatters

beschlossen haben.
Wir gehen dann über zum . . m»lnO„«nsin

Antrag der I. Fachkommission zum Hanshaltsplan
uud anderen persönlichen Ausgabe« für die bei der Landesversichernngs
anstatt Nheinprovinz beschäftigten Provinzialbeamten.

Das Wort hat der Herr Berichterstattervon Schütz^ H^h«Nsplan Aer die
BerichterstatterAbgeordnetervon Schutz: Meine 0««''. ^ V ^ .^ .<^, ^

Ves°ldu«gen uud audereu Persöulicheu Ausgaben der P«zm^ ^^0 ?0 Mark im
««statt schließt in Einuah.nen uud Ausgabe« ^ ^^/^^"/,s bansen. Die gesamte
V°riahre ab. Die Mehransgaben werden stch daher auf «3 300 Marl ^""se> «,
^gabe wird von der Laudesversicherungsaustaltbestreu >md be^^^^^
keme Belastung. Die Mehransgaben beruhen in der Hauptsache auf Aendernngen. 1 )

unseren Anstellnngsgruudfätzeuuud aus den GehalMachwe^ ^ ^^^ ^^ ^
Einige bedeutuugsvolleÄnderungen "°^ '^ h "^'^ .^^^etären in Zukuuft 103.

L°ndes^rsekretäreu treten in Zukunft 1«. «n stelle «4 L ^s ^ ^^ ^^^^
^bedeutet eine Mehransgabe von 70650 M««. "° ^ ^^ .^ ^)as
«Utenten weg. Es waren bisher 40. m Zukunft werde« ^
bedeutet eine Minderausgabe von 53 000 Mark .^ ^ ^ für
^.^ Daun ist noch besonders zu erwähnen eu,e bede"e"0e ^ g ^ 4- ^
H'lfsarbeiter im Bnreaudieust. Dispositionsfondesm Dm^rm uud w U 4 sü v I ^^
°" den Tagebüchern. Die erste Position ^"7^7"""^ ^k a um 13000 Mark.

"°rhandeueu, eingestellt werden müssen. ^„weisen daß dem Provinziallandtag
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kommission vorliegt, das Gehalt des Herrn Geheimrat Kehl, des hochverdienten Leiters der Landes-
versicherungsanstaltbei Eintritt in die dritte Wahlperiode von 13000 Mark auf 14000 Mark zu
erhöhen. Ich darf wohl annehmen,daß der Provinziallandtag diesem Antrag gern stattgeben wird
und in diesem Falle würde sich dieser Haushaltsplan dann in der Ausgabe um 1000 Mark er¬
höhen, die ebenfalls, wie alle Ausgaben dieses Hanshaltsplans, von der Landesversicherungsanstalt
gedeckt würden.

Es wird um Annahme des Haushaltsplans gebeten.
Vorsitzender Spiritus: Wird das Wort gewünscht?
Das ist nicht der Fall. Ich stelle die Annahme dieses Haushaltsplans fest.
Es folgt Nr. 6 der Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan für die Verwaltung der
Angelegenheiten, welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft be¬
treffen.

Berichterstatterist der Herr AbgeordnetePiecq, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterPiecq: Meine Herren! Der Zuschuß aus Provinzialmitteln

hat sich um 2500 Mark in der Einnahme erhöht. Bei der Ausgabe tritt eine besoldungsplan-
mahige Erhöhung der Besoldung für den Provinzialkonservator ein. Dann finden Sie in den
Ausgaben neu den Zuschußfür den NaturhistorischenVerein der preußischen Rheinlande und West¬
falen in Bonn 2000 Mark. Der Verein bezweckt die naturwifsenschaftliche Durchforschungdes
Vereinsgebietesund namentlich die Unterhaltung einer umfangreichenBibliothek und Sammlung-
Diesen Aufgaben kann der Verein aus eigenen Mitteln nicht gerecht werden. Deshalb find die
2000 Mark eingesetzt. Dauu erfordert die Unterhaltung des Kaiser Wilhelm-Denkmalszu Coblenz
ein Mehr von 350 Mark. Insgesamt ist in Einnahme und Ausgabe ein Mehr von 2500 Mark
vorhandenund die Summe der Einnahme und Ausgabe beträgt gleichmäßig68 250 Mark.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlung.
Es meldet sich niemand zum Wort.
Ich erkläre den Haushaltsplan für angenommen.
Nummer 7 der Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan für die Verwaltuug
der Provinzialmuseen zu Bonn und Trier.

DerselbeHerr Berichterstatter.
Der Herr Berichterstatterhat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterPiecq: Meine Herren! In diesem Haushaltsplan sind auch

aus Provinzialmitteln an Mehreinnahmen 5725 Mark vorgesehen. (Zuruf: Lauter!)
In der Ausgabe erscheint ein Mehr von 150 Mark für einen technischen Assistenten nM

Museum zu Bonn als Gehaltsaufbesserung. Dauu werden für das Museum in Trier 1000 Mark
mehr gefordert für Aufstellung und Erhaltung der Sammlungen, des Katalogs und der Verpackungs¬
kosten für Bonn und Trier zusammen1200 Mark; dann für die Unterhaltung und Vermehrung
emer HMothek in beiden Museen 500 Mark mehr, für Aufficht. Reinigung :c. 200 Mark, D
Ve,zung Beleuchtung, Wasserleitung:c. 900 Mark mehr. Dann sind für die Einrichtung eines
1^7.5? "°7 ^" ^"" Dachgeschoßzwecks Transports gefüllter Scherbenkästen 1100 M«rl
mehr vorgesehen, und an Reisekosten 400 Mark mehr. ^ "'

Insgesamt hat die Einnahme und Ausgabe einen Mehrbetrag von 5725 Mark.
. ,..>,» .« I ^ . . Gelegenheit der Beratung dieses Haushaltsplans in der I. Fachkommission
wnrde angeregt, daß doch vielleicht etwas zu viel in der Ansammlung von alten Steinen in den
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Museen geschehe,nnd daß es im Interesse der Vermeidungeiner Ueberfüllnugdoch
«re, wem. in der Beziehung eine gewisse Beschränkung emtrete. Ich mache von duser Anregung

hiermit Mitteilung.
Vorsitzender Spiritus: Wird das Wort gewünscht?
Das ist nicht der Fall. Dann ist der Haushaltsplan angenommen.
Punkt 8 der Tagesordnung: <.<-^ a>«^,.

Antrag der I. Fachkommission znm Hansha tsp an für gewerbliche Zweck,
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 b's 31. März 1915.

Berichterstatterist der Herr Abgeordnete Minten. dem ich das W°r e ^
Berichterstatter AbgeordneterMinten: Meine Herren! ^r H«ush t plan we cht vm^

dem vorjährigen weder in Einnahme noch in Ansgabe ab. nnd ich bitte namens der I. Fach^
tommission ihn zu genehmigen. (Lebhafter Beifall und Heiterkeit.)

Vorsitzender Spiritus: Wird das Wort gewünscht?
Das ist nicht der Fall. Der Antrag ist angenommen.
Nummer 9 der Tagesordnung: . ^ ^ >>»3 nl'.^iüii.,^

Antrag der I Fachkommission znm Bericht
ansschusses. betreffend gutachtliche Aeußernng über ^e Vereungu g
Stadtg me nden Coln nnd Mülheim am Rhein sowie der Land neu
Merheim. und in Verbindung damit zur Petition des Konntees znr
Abwehr der Eingemeindung iu Mülheim vom 8. Februar 1914.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnetevon Miauet dem ich das Wort e wle.
^ BerichterstatterAbgeordnetervon Miquel: Meine Herren! Im ^e 1907 tm '
Stadt Mülheim au die Stadt Cöln behufs Eingemeindungheran. ^,^°""n '" ^ ,.^
«dessenzunächst zerschlagen,hauptsächlich,weil Cöln die Mülhenner ^"^ mss ft so ungi.,^
°"chtete. daß es Bedenkentrng. Mülheim einzugemeindeu. Sie smd in ch n 'p°ter «ud ^f
Kommen worden uud haben dann endlich im Jahre 1913 uuter Emschln der ^d uemd
^erheim zu eiustimmigeuBeschlüssen der beteiligtenKorporationen Fll rt w nach nm d e Em
gemeindungder Stadtgemeinde Mülheim und der Landgemeinde
^beten wird. Es soll damit ein Gebiet von etwa 8W0 ^ de^
"erden. Bei der Größe dieses Gebietes, uud im Hiublickauf d.e bfh ^ v° ^ " em
gemeindeten Gebiete ickeint s geboten, besonders genau zu prufeu. ob man d n ginnd,atzttaien

-Nerheimdie erstrebtenZwecke sich auch verwirtlichen lassen.
Meine Zerren' Diese Erwägungen führen auf die Grunde Colns. Hier ^ es ',ot,g.

"«en Blick auf di Karte .u Werfen, ie hier ausliegt. Die Karte zeigt deutlich das Bil emer
engen u d d7chtbebmtten S«d7 h^ ursprünglichen Vntwickelnng. die durch Festnngswer e und
'Merhi^ denen die Stadt Cöln ansgesetzt ist. eingeengtwa.
Die Festmigswer sind m Laufe der letzte« 30 Jahre zweimal hinausge cho eu worden, u,^ e

Mal hat e ne chneNe und lebhafte Bebanuug eingesetzt, die das nunme r freigewordeneGela e

b°ld «nsgeflllt h» b v. ba d ansfüllen wird. Das betrifft die linke Rhemse'te. nnd rechts-
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rheinisch sind die Teile von Cöln, die durch die Eingemeindungvon Deutz, Kalk und Vingst zu
Cöln hinzugekommen sind, in gauz ähnlicherWeise durch die Rayonbeschränkungen uud neuerdings
wiederum durch die sehr bedeutende Umwälzung der großen Gisenbahnanlagendaselbst beeinflußt
worden. Eine Befahrung und Bereisung des Gebietes, die ich vorgenommenhabe, hat mir gezeigt,
daß rayonfreies Gelände in dem jetzigen Gebiete von Cöln, das zur weiteren Entwickelungder
Stadt notwendig ist, nicht oder in nicht nennenswertemUmfang vorhanden ist, und dies hängt
ganz wesentlich mit der Eigenschaft der Stadt Cöln als Festung zusammen. Es ist ja bekannt,
daß Festungenvon verschiedeneuNayons umgebensind, in denen ganz wesentliche Beschränkungen
der Vebnuungsmöglichkeit den betreffenden Städten auferlegt sind.

Meine Herren! Diese Beschränkungen,denen alle Grundstückein allen Rayons unter¬
liegen, sind ganz außerordentlich. Jede dauernde Veränderung der Höhenlage des Terrains fallt
darunter, ferner alle nenen Anlagen: Veränderung von Dämmen, Deichen, Gräben, Chansseewegen,
Eisenbahnen,Eut- und Bewäsfernngsanlagcn,sowie sonstige Wasserbauten;ferner die Anlage größerer
Parks, von Baumschulen und Waldungen, die Errichtung von Kirchen, von Kirchtürmen und
Glockentürmen,sowie sonstige turmartige Konstruktionen. Alle derartigen Anlagen sind nur mit
Zustimmung der Kommandantur zulässig, die zu versagenist, wenn gewisse militärischeNachteile
für die Verteidigungsfähigkeitder Festung durch sie zu befürchtenstehen.

Es gibt nun drei Nayons, die in ihren Befchränlungeuverschieden sind. Für den erste»
und zweitenRayon enthalten die Beschränkungen teilweise ein unbedingtesVerbot gewisser Anlagen
auf den Grundstücken, teils machen sie ihre Ausführung von der Genehmigungder Kommandantur
abhängig. Schlechthinunzulässig sind im zweiten Nayou alle Masfivkunstrnktionen von Gebäuden
oder Gebäudeteilen mit Ausnahme von massiven Feuerungsanlagen uud solchen, die an die Zu¬
stimmung der Kommandantur gebundensind. BesondereBedeutung besitzt die Bestimmung, daß
jede neue Fluchtlimenfestsetznngim ersten und zweiten Nayun, sowie die Breite uud Richtung der
Straßeu bei Bebauungsplänen im dritte« Rayon der Genehmigungder Kommandantur unterliegen.

Also man kann sich dahin resümieren,daß im ersten Rayon wohl sämtliche Bauten unter¬
sagt siud, und daß im dritten Rayon, der neben dem ersten hauptsächlich hier in Frage kommt,
alle Bauten einer Genehmigungder Militärbehörde unterworfensind.

Ganz besonders sind noch die Beschränkungen hervorzuheben, die das Kleinbahngesetz für
Festungsgebietebringt. Auch hier ist die Einwilligung des Kriegsministerinmsvorgeschrieben.Aber
eine Entschädigung,wie sie im Rayon-Gesetziu gewissem Umfangezugebilligtist, wird hier überhaupt
nicht gegeben.

Meine Herren! Die Abgrenzungender einzelnenRayons sind geheim, und eine nähere
Angabe der mir und der Fachkommission bekanntgewordenen Rayons im Plenum ist untunlich. Es
dürfte aber genügen, anzugeben, daß von dem jetzigen Cölner-Gebiet von etwa 11700 d.a nur
4700 da, also noch nicht einmal die Hälfte, rayonfrei sind und daß von den 8000 lia, die jetzt
durch die beantragte Eingemeindung hinzukommensollen, gleichfalls knapp die Hälfte, nämlich
3700 v,»,, rayonfrei sind. Bei diesen Verhältnissenist es naturgemäß, daß für die Stadt Cöln
ganz ungeheure Schwierigkeiten entstanden sind, die der Stadt nicht nur eiue gedeihliche,gesunde
Luft uud Licht zulassende Entwickelunguuterbiudeu, sondern ihr auch dauernd ungeheureKosten
verursachen, Kosten, die die Militärverwaltung durch ihre Auforderuugen au die Stadt bei Aus¬
führung von allgemeinen Unternehmungenhervorruft. Z. B. mußte auf Verlangen der Militär-
verwaltnng ein neuer Kirchhof, der angelegt werden sollte, von der Peripherie des Stadtgebiets
mehr in das Innere gelegt werden, und da stellten sich die Kosten, die bei dem geplanten Kirchhof
draußen 1250 Mark pro Morgen betragen hätten, auf 4500 Mark, also beinahe viermal so viel.
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Aber auch in anderer Weise h°t die Stadt Cöln ganz erhebliche Kosten da du Mllltar-
verwaltung beinahe bei jeder Genehmigungvon der Stadt größere Summen als Ausgleich dafür
verlangt, daß nach Ansicht der Militärverwaltung die VerteidiguugsfählgkeitW Festung an diesem
Punkte leidet, wo die e Anlagen aufgeführt werden sollen. Wie weit diese Beschränkungen gehen.
>n°gen Sie noch darans ersehen, daß eine Ringbahn, die erbant werden sollte um In usWegelande
auszuschließen, uud die auch an die Peripherie des Stadtgebiets kommen sollte, auf Verlange« der
Militärverwaltung 1V° Km weiter uach dem Stadtkern zu gebaut werden sollte ^,e wurde dadurch
°uf einer großen Strecke gänzlich unmöglich gemacht, d» die hierdurch bedmgte Expropriation von
bebauten Grundstücken viele Millionen gekostet hätte. ^ . . <,

So versteht man es. daß Cöln mit ungeheurenSchwierigkeiten m semer Eutwickeluug zu
kämpfen hat, und daß seine Entwicklnng trotz sonstiger günstiger Bediugungenverhältnismäßigzurück¬
geblieben ist. Es ist daher einlenchtend. daß Cöln sich nach andern Gebieten nmsteht, wo es sich

^Räumlich und städtebaulich liegt nun die Stadt Mülheim am nächsten. Das zeigt wieder
hier ein Blick auf die Karte. ^, ^. ^, ., ^..f« ,.«>.

Dieses Gelände schließt sich unmittelbar auf der anderen Seite an die Stadt Coln und
steht in direktem Zusammenhangmit den inzwischen bereits eingemeindeten Teilen Deutz Kalk und
Gingst. Mülheim ist in seinen rayonfreien Gebieten nun bereits völlig bebaut uud durch emeu
Vahngürtel derartig eingeschränkt, daß irgendwelche Entwickelung für die Zukunft so gut wie aus¬
geschlossen erscheint.Deshalb mußte sich der Blick Cölus auf die angrenzende Landgemeinde Merheun
"chten. welche trotz vielfacher Rayonbeschränkung noch anfschlußfähiges Land bietet. Wenn aber die
Eingemeindungvon Merheim notwendig erscheint, so folgt daraus ohue weiteres auch die Not¬
wendigkeit. Mülheim mit einzugemeinden,weil dasselbe sonst ganz von Cöln umgebenwäre D.e
Stadt Mülheim allein zu uehmen. wäre auch für Cölu unmöglich,da es dann wu Entg t hatt
W die großen Aufwendungen,die es für Mülheim zn machen hat und die sich nach den angestellten
Berechnungen nnter Berücksichtigung der Steuerermäßigung und der sonst zu lösenden Aufgaben auf
Ehrlich 11/2 Millionen Mark beziffern. Cöln würde nur in der gleichzeitigen Uebernahmevon
Merheim einen gewissen Ersatz für diese Aufwendungenfinden können.

Meine Herren! Die Verhältnissevon Mülheim sind auf die Dauer ^z unhatta. Es
h" bei jetzt schon hoher stenerlicher Belastung gar keine Ansdehnungsmoglichkettf«'« «nu «.
eingeeng hat es weder eigene elektrischeBahnen noch kann es seine eigenen Betriebe im stadtischen

eins h ranszngreifen.ist Mülheim genötigt eme neue Wasserleituugs-

^utrale iu P^rz zu «richteu. was die Durchführung der ^ Was^
Gebiete von Deich. Kalk uud Vingst bedingt. Daß das ganz unhaltbare Zustande smd. liegt ,° klar
mif der Kund ^ >. ^-^

Meine Herren' Es stehen aber für die StadtgemeindeMülheim anch ganz außerordentlich

°"ße Aufg»b7n zm L nng bevor, die den Haushaltsplan mit etwa 9 V- Millionen « be^e.. werdem
Düse Au gabeu siud i„ der Hauptsacheeiue Gesamtentwässerung,die etwa '"tt 3 MMonen zu
"«anschla « sein dürfte, die Beteiliguug a« der festen Brücke über den Rhein Mit 3 V2 Millionen.
Werftausbau 800 000 Mark, eine systematischeStraßenreiniguug 300 000 Mark. Errichtung emer
Feuerwehr 200000 Mark, Erweiterungsbau des Krankenhauses500000 Mark. Errichtung emer
Badeanstalt 500 000 Mark, Errichtung eines Armenhauses300000 Mark.

Meine Herren! Bei Zngruudeleguugvon 6 °/« Zinsen und Amortisation würde das eme
Ehrliche Ausgabe uou 576 000 Mark ausmachen,die einen Steuerzuschlagvon über 80 /« zur
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Einkommensteuerbedingenwürde. Daß infolge der Erhöhung der Beamten- und Lehrergehälter
sowie der Arbeiterlöhneund der alljährlich wiederkehrende» Mehrausgaben für laufende Bedürfnisse
weitere Mehrausgaben entstehen,ist ganz zweifellos und demgegenübersteht bei der Unmöglichkeit
des weiteren Ausbaues keine wesentliche Vermehrungder Steuerkraft und der Einnahmen zu erwarte«.
Man kann also wohl sagen, daß die Verhältnisse von Mülheim auf die Dauer uuhaltbar geworden sind.

Es ist nun zwar richtig, daß gerade in den letzten Jahren die Stadt Mülheim finanziell
günstig abgeschnitten hat und nicht unbeträchtliche Ueberschüsseaufweist. Meine Herren, man soll sich
aber dadurch nicht täuschen lassen. Das hängt im wesentlichenmit den im allgemeinenaußer-
ordeutlich günstigenWirtschaftsjahrenzusammen, die wir letzthin gehabt haben. Zum Teil beruht
das aber auch auf Gelegenheitsgewinnen,die die Stadt in geschickter Weise sich zu verschaffen
gewußt hat. Es ist aber sehr bemerkenswert,daß fast sämtliche Steuererträge — ich habe eine
graphische Darstellung davon bekommen und habe das nachgeprüft — in den letzten Jahren rück-
läufig gewordensind, und zwar zum Teil in ganz erheblichem Maße. Nur die Einkommensteuer
ist uicht rückläufig geworden. Sie weist aber auch ein vollkommenes Nachlassender bisherigen
Steigerung auf, scheint also anf dem Veharrungszustandeangekommen zu sein.

Als besonderer Nachteil hat sich nun noch die Konkurrenzdes Hafens von Deutz für den
Mülheimer Hafen erwiesen. Der Dentzer Hafen ist dnrch die veränderten Bahnbauten dem
Industrielllnde näher gebracht und erdrücktemit seiner Konkurrenz den Mülheimer Hafen voll¬
ständig. Es sind zwar durch den Eiseubahuministereinige Taiiferlasse gegebenworden, die aber
auch anderen Häfen wieder zugute gekommensind. Jedenfalls liegen die Verhältnisse so, daß
Mülheim notgedrungen unter dem durch die Rheinufcrstaaten verabredetenTarif die Gebühren
erhebt, ein Zustand, zu dem die Stadt wohl gezwungen war, der aber auf die Dauer und besonders,
nachdem er nun bekannt geworden ist, nicht haltbar erscheint.

Meine Herren! Wenn ich nun auf die Verhältnissevon Merheim komme, so möchte ich
auch wieder zunächst auf die Karte verweisenund Ihnen an den blauen Punkten die industriellen
Anlagen zeigen, die bereits jetzt in der hier grün umränderten Landgemeinde Merheim vorhanden
sind. Es sind annähernd 50 größere und kleinere industrielleUnternehmungen. Die allmählich
fortschreitende Industriealisiernng der Landgemeinde Merheim zeigt sich auch darin, daß die Bevölke¬
rung vom Fahre 1890 bis zum Jahre 1913 von 10 000 auf 25 000 Einwohner gewachsen ist.
Sie besteht in der Hauptsacheiu einer wenig steuerkiäftigeuArbeiterbevölkerung,die große Koste«
verursacht, wobei ja allerdings ein wesentlicher Punkt der Ausgaben, die Schullasteu, auf Grund
des Kommunalabgnbegesetzes ersetzt werden, die aber doch hinsichtlich der Armenlasten,Beleuchtung,
Polizeiaufsichtder LandgemeindeNierheim allein und ausschließlich verbleiben.

Sind nun von dem Gesichtspunkte aus die Verhältnissevon Merheim schon als ungünstig
zu bezeichnen, so werden sie nm so schlimmer, als die Feldmark doch eine erhebliche Größe aufweist
und durch den industriellenVerkehr sowie den Rübenvertehr der Landwirtschaft,der dort recht
erheblich ist, große Wegekosten aufgebürdetbekommen hat.

Namentlich in sanitärer Beziehung sind die Verhältnisse in der LandgemeindeMerheim
bei der zunehmenden Bevölkerungderartig geworden, daß die Sache auch hier auf die Dauer nicht
geduldet werden tann. Zur Beseitigungaller Abwässer dient der Strundenerbach, dessen Lage es
leider nicht gestattet,daß das Wasser von den Häusern in ihn hineingeleitetwird; er liegt eben s°
hoch, daß das ausgeschlossenist. Damit sie sich vorläufig helfen können,hat die Königliche Staats¬
regierung iu Cöln widerruflichdeu Hausbesitzerngenehmigt, sogenannteSenken auf ihren Grund¬
stücken anzubringen, das find tiefe Schächte, in die die Haus- und Kücheuabwässerhineingeleitet
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werden,nnd wo sie allmählichin den Erdbodenversickern. Cs leuchtet auch dem 2°im°hne weites
°i>, daß sehr bald die Erde mit den festen Stoffen ^w ^

^m^iFU^ " ^ i)w sl Es wird daher abs°w notwendig
sein, auf i^Da w geordnete Kanalisation durchführen. Sieist denn anch "°m Gemen.de a
d°n Merh im v ä e er Zeit bereits beschlossenworden, aber bei der holM stenerlicheu Bela nng
ist Mer ew nicht w^ Lage, diesen Beschlnß in die Tat «mzusetzeu. D.e stemr che Beaswng
beträgt 200°/o ur Einkommensteuer,220°/« zur Gewerbes^ uu s'° '' ^em dnna MM
inständigen Landrat mitgeteilt wurde, in den letzten Jahren '« Erwartnng "«g^ '^g«mst-
Nch niedrig gehalten worden. Man kann jedenfalls sagen, daß «uch M^h m dm «l chM
Jahren ganz bedentende Aufgaben zu erfüllen hat, die eme wesentl.che Steigerung der Einkommen-

stenerzus^e^en^ ^ ^ ^^ ^^^
"uf den Cölner Satz kommt - ich will bloß die Einkommensteuer herausgre n-^ 1.5 /«
«egt darin ein ganz außerordentlicherGewinn. Eine übermäßigeBelastung des GrW ^sttz
!° in den Städten nach anderen Gruudsätzen besteuert wird, als ... den 2andgeme en, ersche t
dadurch ausgeschlossen, daß im Vertrage ausgemachtist, daß für 9 Jahre der Grm.d nud Boden
zu 90«/« nach dem Ertrage zn besteuern sein wird, daß das jetzige Steuer«» to,mnevo«Gu^
Wer mit 120 000 Mark fixiert ist. und daß bloß eine Verschiebungmne^
zugelassen ist wenn ganz bessere Verhältnisseeintreten. Es ist ja wohl nicht möglich, letzt schon
d°mu use eu o u.d in welche., Teilen der Gemeinde Merheim wesentliche Steigerungen de.
Grund! u Bodem rt Mfindeu werde... Jedenfalls 'st die Möglichkeit des Ausgleichs hier

^eben. aber nur n^lb dieser Summe von 120 000 Mark Verschieb.^ vo^nel^
Nun hat der Gemeinderatin Merheim beschlossen ich von Coln " »)"« ^

^gemeinden zn lassen. Es entfällt daher die Möglichkeit, die ,a ^
mit Merheim zu vereinige... Aber auch Mülhe.m hat es «bgeleMMermn allen mstch «>is

zunehmen, weil es eine zu große stenerliche Belastung fürchtet, ^ürde '.. es wch^

d« Erwäguug heraus, daß Mülheim nnbedingt das ^ ^ M Entto.ckl ^ 'ch^^len
muh. so kann man aus denselbenErwägungen heraus das der Stadt ^ou., )

5m, Ka» und Vingst ebm^ ^, „ ist j° ohne
weitere« ^"^?.'^ bes Kreises ein außerordentlich

^ '2 ^ «: :3^Q^n3 H00 Eigner Mid ein Ste^v. .um600 s>^ <m « l. ^'^ ^?>. ^i^ damit von der zweiten an die vierte Stelle huistcynm) oer ^in

w° ne ^ ^'de^'^ Mm Man darf sagen, daß "durchaus leistungs¬

fähig v^t w^nte .« wird^urch die Abstoßungvon MerlM /^
W werden. Der Anseinandersetznugsvertrag,der zwischen er ^t ^u und dem L n^^^
Mülheim abaeickloffen ist. ist für den Kreis gMz außerordentlichgunstig. Der Kreis erhalt u.ch

nur 400 000^ als Entschädigm.gfür deu zukünftige« S^rzuwa^
Merheim ausbe.ablt sonderner behält auch das Gesamtvermogenemjchl.ehl.chder Sparlasse deren

Ueberschüsseln'H^he wn 100 000 Mark alljährlich frei für Verwendnngzu kommunalen Zwecken
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zur Verfügung standen. Nach der Praxis, die in dem Kreise daselbst geübt wurde, entfielenvon
diesen 100 000 Mark 22 000 Mark auf die Gemeinde Merheim. Wem, man sich die Summe
kapitalisiert denkt, geht ja natürlich die Summe, die der Landkreisbekommt, beinahean die Million
heran. Im übrigen behält der Kreis die Stiftungsfonds in Höhe von 150 000 Mark und die
Kreishäuser. Er übernimmt die Schulden. Diese betragen aber nur 200000 Mark, und davon
sind 120 000 Mark Restkaufgelder der vorhandenenKreishäuser. Ich darf hier nebenbeibemerken,
daß es der Plan des Kreises ist, das Landmtsamt zu verlegen und daß damit die jetzt in Mülheim
vorhandenenKreishäuserzum Verkauf kommen würden, so daß voraussichtlich die Schulden sich noch
um ein wesentliches verringern werden. Die Verhältnissegestalten sich für den Landkreisso günstig,
daß er nach dem Ausscheiden von Merheim sofort eine Steuerermäßigung von 2»/« wird eintreten
lassen können.

Meine Herren! Wenn ich bisher die Verhältnisse der Beteiligten erörtert habe, so
erscheint es nun auch notwendig, einmal vom staatlichenInteresse und vom staatlichenStandpunkt
aus diese beantragte Eingemeindungzu beleuchten. Hier erfordert vor allen Dingen die Festungs-
eigenschaft des ganzen Gebietes meines Trachtens durchaus die Eingemeindung. Sie haben vorhin
bereits gehört, welche Schwierigkeiten hieraus entstehen, Schwierigkeiten,die natürlich auch für die
Militärverwaltung um so viel größer sind, als sie mit drei selbständigen,in ihren Interessen sich
vielfach widerstrebenden Gemeinwesen zu tun hat. Aber mich polizeilich ist die Vereinigung durch¬
aus wünschenswert und notwendig,und zwar nicht nur zu Kriegszeiten,wo es natürlich notwendig
ist, im Festungsgebieteeine stramme uud einheitliche Polizei zu haben, fondern auch in Friedens¬
zeiten. Es sind nicht gerade die besten Elemente, die sich an der Peripherie der Großstadt ansiedeln.
Gerade sie bedürfen noch mehr als die in den Großstädten znfammengeengtenMassen der polizei¬
lichen Aufsicht. Aber auch im übrigen erfordert die Erledigung vieler fanitärer Aufgaben eine
gemeinfchaftlicheLösung. Als derartige Aufgaben kann man in der Hauptsache eine großzügige
Kanalisation, eine einheitliche Wasserleitung, die Errichtung von Verbindungsbahuenansehen. Es
treten auch wichtigeInteressen der staatlichen Wasserbauverwaltung hier auf. Ich habe vorhin
schon den Strundenerbach erwähnt, ich möchte nun noch den Faulbach erwähnen, dessen Name ja
schon recht bezeichnend ist. Ich habe mir feinen Ausfluß in den Rhein angesehen,und ich kann
wohl sagen: er stinkt zum Himmel. (Heiterkeit.) Eine nicht unbeträchtlicheGefahr liegt in dem
direkten Zufluß diefer Abwässerhinsichtlich der Verseuchung des Rheinwassers, ganz abgesehen davon,
daß auch die Fische dabei nicht gerade besondersgut gedeihen werden.

Meine Herren! Schließlichhat der Staat doch ein großes Interesse daran, einer so zahl¬
reichen Bevölkerung,wie sie in einer solchen Stadt wie Cöln zusammengepfercht ist, die Schaffung
von Erholungsstätten zu ermöglichen,die Licht und Luft für die Bevölkerungspenden. Auch das
ist nur durch ein einzigesgroßes leistungsfähigesGemeinwesen möglich.

Meme Herren! Ich darf mitteilen, daß nach den vorläufigenIdeen und Bebauungsplänen,
nach den Verabredungen, die Cöln mit den umgebenenGemeinden getroffen hat, beabsichtigt ist.
breite große Grünstreifen strahlenförmighinaus in das Land zu fchieben und direkten Anschluß <"
oen Merhemer Wald zu suchen. Meine Herren, das ist diese Ecke hier, (auf die Karte deutend)
von der man m wenn man die Karte fo sieht, ohne weiteres sagen müßte: nun, die kann aus der
Emgememdungherausbleiben. Dieser Wald ist aber die einzige Fläche, die für eine derartige Er¬
holungsstätteder Cülner Bevölkerung in Betracht kommt, da weder rechtsrheinisch noch linksrheinisch
irgendwelchederartige Flächen vorhanden sind. Linksrheinisch ist ja hier (auf die Karte deutend)
e«n größerer Waldkomplex,der aber bereits derartig durch die Braunkohlenindustriein Anspruch
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genommen ist, daß man bei den bekannten Belästignngen.die mit der Brauukohlenindustriezusammen¬
hangen, von einem Erholungsplatz füglich nicht sprechen kann .^ .,, , , c^,^«.

Meine Herren! Im staatlichen Interesse liegt es auch - uud hlerm deckt sich das enterest
mit dem der Stadt Cöln - daß mit der Eingemeindungnicht zn lange gewartet wird. >;etzt.
w° das umgebende Land noch nicht durchweg bebaut ist, ist der richtigeZeitpunkt gekommen. Bei
längeremWarten würde man in denselben Fehler verfallen, der vor Jahren w der Emgememdung
b°n Ehrenfeld linksrheinisch gemacht worden ist. Hier hat die Stadt Coln en, schon eng nnd nach
wenig guten Grundsätzen bebautes Stadtgebiet hinzuerworben,bei dem es mir nnt ungeheuren Ko en
und zum Teil «berhanpt nicht mehr recht möglich ist. es in ihre eigenen Bebauungspläneemzupasen
und Luft und Licht zu schaffen. Von diesem Gesichtspunktaus 'st letzt gerade der Zettpuukt da.
w° man mit der Eingemeindungauf der rechten Seite weiter fortfahren muß.

Im übrigen, meine Herren, ist es vom Standpunkte des Staates wie der SW uch von
Wichtigkeit,daß innerhalb der eng zusammenhängenden Gememweseudie l°MMmalsteuerl che Be¬

lastung in sich möglichst ansgeglichen ist. Interessant ist in dnser ^ebuug. was d^ Vms «ch
des Rheini chen Vereins der Stener- nnd Wirtschaftsreformer,der Gehennrat von Sybel. m de
XXXVIII. Generalversa.nmluugdes Vereins ausgeführt hat. Er warnt avor. daß man m: d
Ablehnungvou Eiugemeindnugendas Kind mit dem Bade ausschüttet, und, vom agrarfrenndl.chen
Standpunkte aus - auf dem er ja bekanntlichsteht - einfach sagt- jede Emgememdung °n
Landgemeindenist bedenklich, jede Umwandlungvon Vanernland in Industrieland 'st zu verwerfen.
^ sagt im Gegenteil, die in unmittelbarer Nähe der Großstadt gelegenen 2°ndgememen. ,e dazu
dienen, die großstädtische Bevolkernng, die dort nicht wohnen will anfzunehmen «ameMch « v en
Arbeiterfamilien werden vor derartig große uud schwere Aufgaben ges ell, daß s e st 'er 'ch
Wmer höher siegenden Belastung unterworfen sind. Er sagt andererseits, daß, wenn es e.nmal
richtig nnd m^ - das ist nuu leider, kann man ja hinzusetzen d.e En Wickelung

der Di7g ^ 'd ß?e G ch fte n den Außengemeindendnrch die großen gläuzeudeuGeschäfte m
der gröhlen Stadt le^en umgekehrt dauu ein Ausgleichgeschaffen "
die Steuerkraft der Hauptstadt den Anßengemeinden mit zugute kommen laßt. "N°^m solch m
Falle, wo die Landgemeindenvor nnerfüllbare Aufgaben gestellt stud. d.e Notwendigkeit der Em^
«emeindung. er erkennt sie ausdrücklich an. . , , <^.

Meine Herren' Es sind eine Anzahl Gegenpetitioneneingereicht worden, und auch Ihnen
«llen wird hl di7e Broschüre,die den Titel hat: „Gegen die uferlo eu EingemeindungenColn
°«f der rechtm N^ '""- Es sind ^^ 'wch zwei we'^titw^
den Provinz »llandtag ingereicht ioorden,uud es w.rd notwendigse.u. daß ich Mich «ut 'hnen uoch

^ besage. Me .e ^vorweg möchte ^e^.ß .n^^^^

in dieser V ^ieb ua für alle Zukunft bindet. Aber, meine Herren, momentan bestehen ledenfalls
^ne weiwm Wün/ nnd ich glaube, anch wenn die jetzige" Eingemeinduugeudurchgeführtstud.
wird Cöln auf viele Jahre hinaus Raum und Platz und Licht genug haben.
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Meine Herren! Diese Petitionen aber, die mir hier zugegangensind, tragen zum großen
Teil die Unterschriftderselben Leute. Sie zeichnen sich durch eine recht überzeugungstreueSprache
aus. Sie setzen Behauptungen in die Welt, die — soweit ich es bei meiner neulichen Bereisung
feststellen konnte — zum Teil den tatsächlichen Verhältnissen widersprechen. Meine Herren, es
wird da angeführt, daß von einem Zusammenwachsendes rechtsrheinischen Teiles von Cöln mit
Mülheim gar keine Rede sein könne. Ich bin durch mehrere Straßen mit dem Automobil gefahren,
und ich bin nicht imstandegewesen, äußerlich irgend welchen Unterschied zu erkennen. Ich war in
Cöln, und war unvermerktnach Mülheim gekommen. Und, meine Herren, so verhält es sich auch
wohl mit anderen Sachen.

Ich muß hier allerdings auch einen Punkt berühren, der ein wenig schönes Licht auf die
Petenten wirft, und der etwas den Wert dieser Petition charakterisiert. Es ist in der Petition den,
Oberbürgermeistervon Mülheim versteckt und beinahe direkt vorgeworfenworden, daß er ein recht
gutes Geschäft mache, wenn die Stadt Mülheim in Cöln aufgehe. Meine Herren, ich habe die
hierauf bezüglichen Vertragsbestimmungeneiner Durchsichtunterzogen, und ich kann nur erklären,
daß von irgend welcher Abfindungssumme,die dem Oberbürgermeistervon Mülheim dieses Geschäft
fchmackhaft machen solle, gar keine Rede ist. Ich kann weiter die Erklärung abgeben, daß ich z«
der Ueberzeugunggekommen bin, daß der Oberbürgermeistervon Mülheim in durchaus selbstloser
Weise seine Interessen gegenüberdenen der Stadt zurückgestellt hat. (Beifall.)

Meine Herren! Aehnlich wird in der heutigenPetition auch dem Vorsteher von Merheim
vorgeworfen,er habe ein fehr gutes Geschäftgemacht. (Lachen.)

Meine Herren! Es ist ja sehr merkwürdig: Vor 6 Monaten sind die maßgebenden Be¬
schlüssegefaßt worden, und jetzt in den allerletzten Tagen kommen die Herren mit diesen Petitionen
noch heraus. Auch hier liegt der Fall so, daß dem Bürgermeister von Merheim durchaus nichts
mehr gegeben wird, als ihm gebührt. Er bekommt seine bisherigen Bezüge weiter gezahlt. El
stellt dafür — er ist eiu alter Herr — ohne an Bnreaustunden gebundenzu sein, seine Kraft der
Stadt Cöln zur Verfügung, und im übrigen erhält seine Witwe, wenn er einmal stirbt, eine Pension,
die sich auf die Hälfte der ihm jetzt bezahlten Bezüge erstreckt, also ein durchaus normales und
richtiges Verhältnis.

Meine Herren! Es ist dann weiter in dieser Petition behauptet worden, es sei in Merheim
kein einstimmigerBeschluß über die Eingemeindungzustande gekommen. Ich muh da nachholen,
daß im übrigen die BeschlüssesämtlicherbeteiligtenKorporationeneinstimmig waren. Meine Herren,
ich muh mich darauf verlassen, daß dem Kreistage bezüglich des Landkreises Mülheim der einstimmige
Beschluß der Landgemeinde Merheim zugrunde lag.

Es ist weiter bemängeltworden, dah bei den Abstimmungen der Bürgermeistervon Merheim
nut abgestimmthabe. Es wird ein Gegensatz seiner persönlichenInteressen zu denen der Land-
gemen.dekonstrmert. Auch ganz abgesehen davon, daß ich das nicht anerkennen kann - ich gehe
mcht so weit, anzunehmen,daß er persönlich derart befangenwar. daß er nicht hätte mitabstimmen
»Ulfen - würde das auch meines Erachtens vollkommen unerheblich fein. Die Vefchlüfse bezüglich
oer einzelnen Vertragsbestimmnugenfind eben mit Majorität gefaßt, felbst nach den Behauptungen
°er ^eteuten. Wie gesagt, nach den Mitteilnngen, die ich vom Vertreter des Landkreises habe, ist

meinden ^ ^ schließlich einstimmigder Beschlußgefaßt ist. sich von Cöln einge-

.... Meine Herren! Wenn ich alles das betrachte, so lege ich - und auch die I. Fach'
lomnnsswuhat das getan ^ den Petitionen nicht einen besonderen Wert bei. Meine Herren, ich
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""ll auch nicht untersuchen,auf welche Weise alle die Unterschriften,die unter der Petition stehen,
zustande gekommensind. Es sind mir da Berichte vorgelegt, wonach auch Leute unterschrieben
h°ben, die eigentlich mit derartigenDingen nichts zu tun haben, junge Leute von 15-18 Jahren,
Frauen usw. In den Petitionen, namentlich in der heute mir vorgelegten, wird das bestritten. Die
Leute haben Kenntnis davon bekommen,daß man dieser Einsammlung von Unterschriftennach¬
gegangenist. Sie haben dann die Leute aufgefordert— und auch eine Zeitung befaßt sich mit
dieser Angelegenheit— die ihre Unterschriftzurückziehenwollen, das zu tun, und sie erklären, es
wäre nicht geschehen.

Meine Herren! Ich lege diesen ganzen Petitionen um so weniger Wert bei, als — und
bas muß ich noch zur Kennzeichnungder Leute hervorheben - derjenige, der die Behauptung
bezüglich des Herrn OberbürgermeistersClostermannin die Welt gesetzt hat, in die Presse gebracht
hat. darüber orientiert worden ist, wie in Wirklichkeitdie Abmachungenzwischen ihm und der
Stadt Cöln sind, und daß dieser Herr es nicht für notwendigbefundenhat. öffeutlich und ehrlich
^ erklären,wie die Verhältnissein Wirklichkeit liegen. Meine Herren, wer so handelt, der kann
nuch nicht erwarten, daß seinen Ausführungen und seiner Einwirkung auf öffentliche Dmge em
besonderes Gewichtbeigelegtwird. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Zum Schluß bleibt nun noch die Frage zn prüfen, ob die Emgememdung
"cht auf dem Wege des Zweckverbandsgesetzessich vermeiden läßt. Um das vorwegzu bemerken:
"lese Frage ist durchaus zu verneinen. Es kommen hier so viele Fragen in Betracht, die gemein¬
schaftlich gelöst werden müssen, daß das Zweckverbandsgesetzhier versagt. Es handelt sich, wie ich
""hm schon ausgeführt habe, im ganzen um 9 ganz verfchiedene wichtige kommunale Aufgaben.
Es bliebe alfo, wenn sie alle durch den Zweckuerband gelöst werden sollten, den einzelnen Verwaltungen
s° gut wie nichts zur Betätigung übrig. Es handelt sich um einen jener Fälle von dem der
^nistet des Innern im Abgeordnetenhause im Jahre 1910 gesprochen hat. Er hat ausgeführt.
"« Zweckuerband fei nicht mehr am Platze, wo eine Fülle kommunaler Angelegenheckngemein¬
schaftlicherledigt werden muß Es würde ein kommunalpolitischer Fehler sein, in emem Falle
z.B. Lichtversorgung.Baufluchtenfeststellung. Kanalisation und Wasserversorgung und dergleichen m
^ Hand eines und desselben Zweckverbandes zu legen, der doch die Selbstverwaltungder beteiligten
K°"munen in weitestgehendem Maße einschränken, ja ausschalten würde. Meine Herren^ geimu
b'lser Fall liegt hier vor. Deshalb ist der Gedanke ausznfchließen.daß man auf dem Wege des
H°°ckverbandgefetzesEingemeindungenvermeide« könne. Es bleibt nur die Emgememdungübrig,
«"d zwar, wie ich Ihnen bereits vorher ausgeführt habe, die Eingemeindung eider Gebiete.
N , Meine Herren! Unter diefen Umständen hat sich die I Facht°m>msst°nemstnnmig em
Ablage des Provinzialausschussesangeschlossen nnd empfiehlt Ihnen die Annahme desselben.
^ l- Fachkommission empfiehltweiter, der Provinziallandtag wolle d:e Petitionen hierdurch für
"ledigt erklären. , , ..
, „ Meine Herren! Man kann es vielleicht bedauern, daß eine alte blühende Stadt mit ihrem
'^ständigen, so kräftigen, regen Gemeinleben in einer größeren Gemeinfchaft aufgehen soll, nnd daß
"" Landkreisum eine große nnd wichtige Landgemeinde verkleinert wird. Man wird sich aber der
Kenntnis nicht verschließen können, daß hier wichtige und zwingende Gründe vorliegen die m «ster
"""e in der Eigenschaft Cölns und seiner Umgebungals Festung wurzeln und die besondere Maß-
"«h'nen erheischen Wenn nun Cöln um ein großes, selbst wenn man nur den rayonfreienBezirk
" Betracht zieht immer noch großes Gebiet vermehrt wird, dann taucht allerdings der Gedanke
°uf ~" und dies'ist auch von einem Kommissionsmitgliede ausdrücklich hervorgehoben worden - ob
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nicht bei Eingemeindungenvon derartig großem Flächeninhalt der Frage, ob und welche kleineren
Teile davon benachbarten Gemeinden und Kreisen zweckmäßig zuzuschlagenseien, statt sie der
Regelung durch die Beteiligten zu überlassen,von der Staatsregierung sx <Moio Aufmerksamkeit
geschenktwerden soll.

Meine Herreu! Treten Sie dem einstimmigenBeschluß der I. Fachkommission bei, so
beenden Sie damit einen fünfhundertjährigenStreit zwischen Cöln und Mülheim, der mit Krieg,
Brennen und Morden begann (Heiterkeit),auf die friedlichste Weise, und zwar auf eine Weise, die
von den Betroffenenallseitig gutgeheißen wird, und geben damit der alten Stadt Cöln, die so viel
für das allgemeine vaterländische Interesse tun muß und auch gern tut, die uötige Entwickelungs'
und Bewegungsfreiheit. Selbst grundsätzliche Gegner von Eingemeindungenkönnen dies meines
Erachtens ruhig tun, da hier ganz besondere Verhältnissevorliegen, auf die sich andere rheinische
Städte nicht werden berufen können. (Lebhafter Beifall!)

Vorfitzender Spiritus: Meine Herren! Ich eröffne die Verhandlung über den Antrag
der Fachkommiffion und bitte die Herren, sich zum Wort zu melden.

Eine Wortmeldung erfolgt nicht. (Beifall.)
Wir kommenzur Abstimmung über den Antrag der I. Fachkommiffion,der dahin geht,

der Provinziallllndtag gibt das von der Königlichen Staatsregierung geforderte Gutachten dahin ab,
daß die Vereinigungder Stadtgemeinde Mülheim am Rhein und der LandgemeindeMerheim nttt
der Stadtgemeinde Cöln zu befürworten ist, und daß hierdurch die vorliegenden Petitionen
erledigt find.

Ich bitte diejenigen Herren, die gegen die Annahme find, fich zu erheben.
Meine Herren! Ich bitte einen Augenblick um Gehör,
Wer gegen die Vorlage ist, bitte ich aufzustehen.— Es erhebt fich niemand.
Ich erkläre dadurch die Vorlage für einstimmigangenommenund damit die Petitionen für

erledigt. (Lebhafter Beifall.)
Wir kommenzu Nr, 10 der Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Petition des Verbandes der Kommunalbeamte«
der Nheinprovinz (E. V.) vom 25. Oktober 1913 um Erweiterung der
Satzuugen der Ruhegehaltskassen zwecks Anrechnung der im Privatdienste
verbrachten Jahre bei der Pensionsfestfetzung.

Berichterstatterist der Herr Abgeordnetevon Laer. Ich gebe dem Herrn Berichterstatter
das Wort.

BerichterstatterAbgeordnetervon Laer: Meine Herren! Der Verband der Kommunal¬
beamten der Rheinprovinzlegt dem hohen Haufe eine Bittschrift vor, die sich auf die Berechnung
der Pensionen einer gewissen Kategorie von Kommunalbeamtenbezieht.

Es gibt in der Nheinprovinzzahlreiche Kommunalbeamte, die zunächst in den Dienst der
Kommunalverwaltungnicht als Beamte eingetreten sind, sondern in einem priuntdienstlichen Vertrags
Verhältnis, und die von dieser Stellung aus dcmn später in die Beamtenstellungübergehen. Diese
Beamten haben den Wunsch,daß bei ihrer Pensionierung ihnen nicht nur diejenigenJahre, die ste
als Beamte im Dienst der Verwaltung zugebracht haben, angerechnetwerden, sondern auch d'e
früheren Jahre des privaten VertragsverlMtuiffes.

Unter gewissen Voraussetzungenfindet dieser Wnnsch schon bei der jetzigen Rechtslage
Erfüllung, (Unruhe, Glocke des Vorsitzenden) nämlichdann, wenn die Vergütungen des im privaten
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Dienstverhältnisstehenden Angestellten nicht von dem Bürgermeisteroder einem sonstigen Leiter der
Verwaltung aus den eigenenBezügen oder aus der Dieustaufwandsentschädigunggezahlt werden,
sondern unmittelbar aus der Kasse der Gemeinde. Diese Art der Regelung beruht auf emer
Novellezum Pensionsgesetz. ^ ^. .,. <> ^, ,»

Das Peusionsgesetz trifft inuwti« rnntanäi« eiue ähnliche Bestimmung für die Staats¬
beamten, die sich zunächst in einem privaten Vertragsverhältnis befinden, und macht hier ebenfalls
die Anrechnungder früheren Privaten Vertmgszeit von dem Umständeabhängig, ob die Vergütung
unmittelbar aus der Staatskasse gezahlt ist.

Was nun in der Bittschrift des Verbandes der Kommunalbeamtenerstrebt wird. ,st der
Wegfall dieses Vorbehalts. Es wird also von den Petenten gewünscht,daß die Anrechnung der
früherenDienstzeit auch dann erfolgt, wenn die Bezüge nicht nnmittelbar aus der betreffenden
Gemeindekasseoder sonstigen Kommunallassengezahlt wordensind.

Diese Bittschrift hat in gleicher Weise und mit derselben Begründung bereits im Jahre
1W9 dem hohen Hause vorgelegen. Sie ist damals eingehend geprüft und abgelehnt worden.
Neue Momente liegen anch in der jetzigen Bittschrift nicht vor. und ebensowenig sind Umstände
"«getreten, die eine andere Beurteilung im Sinne der Bittschrift ermöglichten.

Ich glaube mich daher auf die früherm Verhandlungenbeziehenzu dürfen. Die Ab¬
lehnung ist damals in Würdigung des Grundsatzes erfolgt, daß die Kommunalbeamtenbei der
Pensioniernng ebenso gestellt sein sollen, wie die Staatsbeamten. Sie sollen im Falle der Pen-
swnierung nicht ungünstigerbehandelt werden, sie sollen aber auch keiue Vorzüge vor den Staats¬
beamten genießen. Die Gewährung der vorliegenden Bittschrift würde aber ohne Zweifel
einen Vorzug gegenüber den Staatsbeamten in ähnlicher Lage bedeuten. Sie würde also eine
Ungleichheit schaffen, für die es an einer sachlichenBerechtigung fehlt, und die sicherlich geeignet sein
^Ui-de, Unzufriedenheithervorzurufen. . ^. . cv « . l«.„

Ebenso wie im Jahre 1909 empfiehltauch jetzt aus diesem Grunde die I. Fachkonmis°n
bem hohen Hanse, in Uebereinstimmung mit dem Vorschlage des Provinzialausschusses,die Ablehnung
°« Bittschrift.

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffnedie Verhandlung.
Ich erteile dem Herrn AbgeordnetenFleuster das Wort^
AbgeordneterFlenster: Meine sehr verehrten Herren! Wir haben soeben g rt aß w

« Haltung, welche di" Provinzialverwaltung und mit ihr auch die I- F^omm^
^ Gedankedurchschlagend gewesen ist, daß die Gemeindebeamten so gestellt werden sollen w e die
Staatsbeamten, nnd daß man annimmt, es würde hier eiue Weiche Behandlung eintreten und eme
Bevorzugungder Gemeindebeamtenerfolgen,wenn mau dem Wunsche der letzteren ^

Das Wrt micl, m dem Gedanken,daß hier doch wohl unbedingt Mißverständnissevor-

«egen mülsen;^ W^Petitw, die der Verband der Kommnnalbeamtender Nhe^mz
«rher gerichtethat, begehren sie, wie sie sagen, nichts anderes, als das, was den Staatsbeamten

ft°n bewilligt wär d ß nämlich wie den Beamten, die bei Landrats- uud Katasteramteru be¬
lästigt sind, die Gehilfenjahre angerechnetwerden, sie auch den Kommunalbeamtenangerechnet
'"erden möchten

Wenn' dieser Widerspruch zwischen der Auffassung der Beamten und der Auffaffung der
Fachkommissionvorlieat so kann das, wie mir scheint, nur darauf beruhen, daß letzt die staatlichen
^Hilfen meistenteilsdirekt aus der Staatskasse bezahlt werden, während bei den Gemeindegehilfen
b" alte Zustand bestehen gebliebenist, wonach sie aus der Dienstunkostenentschädigungentlohnt werden.

15*
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Ich weiß nun nicht, ob ich den Standpunkt vollständigerfassen kann, den die Provinzial-
vcrwaltung in der Sache einnimmt. Die Verhandlungenvom Jahre 1909 sind mir nicht vollständig
bekannt. Ich kann mich nur auf das beziehen, was hier tatsächlich vorliegt. Und da bin ich doch
der Meinung, daß immerhin die Gründe, die gegen das Begehren der Gemeindebeamtengeltend
gemacht werden, nicht durchschlagend sein dürften.

Zunächst liegt der fchon erwähnte Unterschiedzwischenden staatlichenGehilfen und den
Gemeindegehilfen vor. Als die Bestimmung kam, daß unmittelbar aus der Staatskasse bezahlt
werden müßte, hat man sofort von da an alle Gehilfen der Staatsbeamten aus der Staatskasse
besoldet, die Gehilfen der Gemeindebeamtenaber nicht entsprechend aus der Gemeindekasse.Also
kann das nicht vollständigdurchschlagen, daß man die Gehilfen der Staats- und Gemeindebeamtenin
Parallele stellt.

Dann heißt es hier einfach: wie für die Staatsbeamten, so muß es auch für die Gemeinde-
beamteu bei der gesetzlichenRegelung sein Bewendenbehalten. Auch das ist doch eigentlich wohl
kein durchschlagender Grnnd. Die Gemeindebeamtensind in vielen Dingen gänzlich anders gestellt
als die Staatsbeamten. Alles das im einzelnen hier durchzugehen, würde natürlich zu weit führen,
aber es ist doch wohl zulässig, daß man die Gemeindebeamtennach ihrer besonderen Stellung
beurteilt, auf welche ich gleich zurückkommenwerde.

Endlich ist auch die erhebliche Mehrbelastungder Gemeindendurch Nachzahlung in den
Reservefondsund durch erhöhte Beiträge bei der vollen Anrechnung der privaten Dienstjahre, als
Grund gegen die Petition angeführt werden. Meine Herren, das ist auch eine Befürchtung, die
nach meinem Dafürhalten nicht durchschlagend ist, weil es doch wohl jeder einzelnenGemeinde
überlassenwerden kann, ob sie ihrerseits ihren Beamten diese privaten Dienstjahre anrechnen will
oder nicht, ob sie also eine Mehrbelastung auf sich nehmen will oder nicht. Wenn das aber der
Fall ist, dann braucht man nicht davor zurückzuschrecken, daß man sagt, die Gemeinden würden zu
schwer belastet werden.

Man kann aber diese ganze Angelegenheit nicht vollständig mit der entsprechendenBilligkeit,
die hier notwendig ist, beurteilen, wenn man nicht bedenkt, welche Konsequenzen der Standpunkt
der I. Fachkommission in sich schließt.

Meine Herren! Nach der Petition handelt es sich um nicht weniger als 458 Beamte
mit 2924 Dienstjahren, so daß auf jeden Beamten 6,38 Jahre entfallen, die bei einer demnächstigen
Pensionierung nicht angerechnet werden. Bedenken Sie, welch tiefen Eingriff das für einen Beamten
bildet, der früher in der privaten Dienststellunggeglaubt hat, Gemeiudebeamterzu sein uud bei
der Pensionierungsieht, daß ihm diese Zeit nicht angerechnet wird. Nehmen wir einmal den Fall
an, daß ein Beamter nach etwa 20 Jahren Dienstzeit genötigt wäre, sich pensionieren zu lassen,
so werden ihm dann 6-7 Jahre nicht angerechnet. Das he,ßt mit anderen Worten 6—7 Sechzigste!
seines Gehalts werden ihm nicht ausgezahlt. Nach zehnjährigerDienstzeitbekommt er 15 Sechzigste!.
Nach weiteren 10 Jahren, also nach zusammen20 Jahren hätte er 25 Sechzigste! zu bekommen.
Davon werden ihm 6-7 Sechzigste! nicht ausgezahlt. Er verliert demnach an seiner Pensionierung
em volles Viertel, das er sonst bekommen haben würde. Die Bestimmung, wie sie jetzt besteht,
hat also für die große Zahl der Beamten, die davon betroffen werden, eine sehr unangenehme
Konsequenz. Selbst wenn ein Beamter erst nach ganz langer Zeit pensioniert wird, so verliert er
,mmer 6—7 Sechzigste! seines Gehalts ans der Pension, die er sonst bekommen haben würde,
o .,„ «' """" H"""' sr°2t man sich, wie es überhaupt möglich ist, daß es zu derartigen
Zustanden gekommen ist, und da müssen Sie mir schon gestatten, auf die Bestimmungenin der
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Landgemeindeordnungzurückzugehen, auf der die ganze Angelegenheitberuht. Die Entwicklung der
Dinge ist ja doch so gewesen,daß man sagen kann, die Gemeindenhaben sich von kleinen An¬
fängen aus erst allmälig entwickelt. Damals bei Erlaß der Landgemeindeorduungvon 1845 hat
der Bürgermeisterdurchwegausgereicht,um allein alle Arbeiten zu besorgen,und dementsprechend
hat man denn auch in der Gemeiudeurduungin dem § 107 eine Bestimmung getroffen,die dahin
ging, daß der Bürgermeister alle Dienstunkosten auf sich selbst uehmeu mußte. Es heißt da: „die
Besoldungensowie die Entschädigungfür die Unkosten müssen von der Bürgermeistereiaufgebracht
werden. Die Besoldung des Bürgermeisters nnd desseu Entschädigungfür Diestuukosten sollen zu¬
sammen3 Silbergroschenauf den Kopf der Bevölkerungnicht übersteigen". Neben diesem Ein¬
kommen, von welchem ^/z auf Besoldung und ^ auf Bürokosten angesetzt werden, kann der Bürger¬
meister auch eine Entschädigungals Gemeindevorsteher erhalten.

Meine Herren! Wenn man bedenkt, daß die ganzen Verhältnisseauf Grund dieser urein¬
fachen Vorschrift entstanden sind, dann wird man erst darüber klar, in welche unangenehmeLage
die betreffenden Gemeindebeamtengekommen sind. Es hat sich auf Grund dieser Bestimmungdie
Sache so entwickelt,daß die Gehilfeu als Beamte funktionierten, aber meist nicht wußten, ob sie
Beamte waren oder nicht. Natürlich haben die Gemeindensich mit diesen Gehilfen früher wohl oder
übel so gut es ebeu ging abgefunden, weun fie pensioniert werden mußten. Als aber das Kommnnal-
ueamtengesetz von 1899 in die Welt kam, da hat man den Zustand tunäiws erst klären müssen,
»m einmal sagen zu können, wer Beamter ist und wer nicht. Denn das Kummunalbenmtengesetz
hat erst in seiuem Z 1 die Festsetzuug getroffen, wer Kommuualbeamterist. Der § 1 des Kommunal-
necnntengesetzeslautet: „Als Kommuualbeamterim Sinne des Gesetzes gilt, wer als Beamter für
den Dienst eines Kommnualverbandesgegen Besoldung angestelltist. Die Anstellungerfolgt durch
Aushändigung einer Anstelluugsurkunde.

Von dem Augenblicke an konnte man erst mit Sicherheit sagen, wer Kommuualbeamterist.
Bis dahin war der Einzelne sich selbst nicht klar. Er ging aufs Bürgermeisteramtund arbeitete
da uud tat die Dienste, die tatsächlichder Beamte zu tun hat, ohne sich weiter viel darum zu
bekümmern wie es ihm später gehe. Er hoffte darauf, daß die Gemeinde ihn niemals würde versinken
^ssen, und die Gemeinden taten das auch nicht. Als aber später das Kummunalbeamteugesetz in
Kraft trat, hat man im Anschluß daran auch die Pensionskassegegründet, und von da ab trat
denn auch der Fall ein, daß es sich nun fragt: Von wann an ist jemand Beamter gewesen, und da
hat man denn alle Billigkeitangewandt. Aber man hat immer gesagt: Es muß der direkte Bezug
aus der Staatskasse — hier also aus der Gemeindekasse — erfolgt sein, ehe man die Beamten-
aualität anerkennen kann.

Seitdem aber haben sich, besonders in Bezug auf die Versorgung von Dienst- und Arbeits¬
unfähigen, die Verhältnissedoch wesentlich geändert. Die Gemeindensind jetzt nicht mehr geneigt,
für die Beamten neben der RuhegehaltMsse noch etwas befondcreszu tun, weil sie sagen: Die
Pensionskasse hat die Pensionierung übernommen; sie muß die Pension in vollein Umfange tragen,
s'e muß also auch darüber beschließen,welche Dienstjahre anzurechnen sind, dagegen sind die Gemeinden
^m allgemeinenwohl bereit, auch erhöhte Beiträge zur Ruhegehaltskassezu zahlen. Andererseits
'st für viele Verufsklasseuseitdem eine Fürsorge eingetreten, die weit über das hinausgeht, was
Man früher für die Beamten tat. Nicht allein die Arbeiter hat man seitdemmit einer verbesserten
Altersversorgungbedacht, sondern auch die privaten Angestellten. Bei den privaten Angestelltenist
Man dabei sehr weit gegangen. Das Privatbeamtengesetzgestattet z. B. die Karenzzeit von zehn
Jahren für die Erlaugung eiuer Pension abzukürzen,indem die Beamten, die bei Erlaß des Gesetzes
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bereits 50 Jahre alt waren, ihrerseits sich durch Einzahlung einer entsprechenden Prämienreserve
einkaufen und schon nach 1, 2 und 3 Jahren eine Pension genießen können. Auf diese Weise
kommt man dem Bedürfnis der Privatangestellten entgegen. Es dürfte doch möglich sein, daß man
auch dem Bedürfnis der Kommunalangestelltenmehr entgegenkommt, als das bisher der Fall gewesen
ist, indem man gegen entsprechendeNachzahlungvon Beiträgen die Anrechnungder privaten Dienst¬
jahre zusichert. Es sind doch eigentlich auch die Gemeinden,die hier in Frage kommen, nicht allein
die Beamten. Denn im Prinzip haben die Gemeinden die Beamten zu pensionieren und die Gemeinden
haben auch festzusetzen, welche Dienstzeit als pensionsfähige Dienstzeit anzurechnen sein würde.
Wenn die Gemeindendeshalb ihrerseits bereit sind, die Beiträge zu zahlen, die notwendigsind, UM
bestimmte Zeiten anzurechnen, so glaube ich, daß die Ruhegehaltskasseihrerseits keiue Einwendungen
dagegen zu machen brauchte; denn sie braucht die Kosten uud das Risiko ja gar nicht zu tragen.
Das tragen doch die Gemeindenunter sich.

Nach Angabe der Beamten sind es nicht weniger als 85°/<> der Gemeinden,die gern bereit
sein würden, die Beiträge zur Kasse zu leisten. Nur aus den formalen Gründen, daß dann die
Kommunalbeamtenbesser gestelltwürden als die Staatsbeamten, soll das nicht zugelassen werden!
Da muh man doch sagen: Darin liegt eine gewisse Härte gegen die Gemeindebeamteuund auch
eine Harte gegen die Gemeinden,die ihren Beamten das zuführen wollen, was sie erstreben. Die
Gemeindenkönnten ja — und das ist vielleicht der Standpunkt, der früher eingenommenworden
ist — ihren Beamten das, was sie wünschen, ohne weiteres aus ihren eigenenMitteln gewähren.
Aber, meine Herren, dann besteht doch für die Gemeinden keine Versicherungmehr gegen diese
etwaigen Ausgaben und die Versicherunggegen derartige Ausgaben, die Nivellierung der ganzen
Gemeindeverpstichtungen gegenüber den Beamten, hat doch die Rnhegehaltskasseeigentlich übernommen.
Sie sollte sich deshalb auch nicht der Aufgabe entziehen,wenn die Gemeindendiese Piivatdienstjahre
anrechnen wollen, nivellierend zwischen den Gemeinden auszugleichenund gegen die entsprechenden
Beiträge der Gemeindenden betreffenden Beamten die Pensionen zu zahlen.

Ob die Gemeindenihrerseits derartige Dienstzeitenanrechnenkönnen, das ist eine Frage,
die durch Gemeindeverfafsungsgesetze gelöst werden muß und auch gelöst ist. Es liegt kein Hindernis
vor, daß die Gemeinden den Beschluß fassen, ihren Beamten diese Privatdienstjahre anzurechnen.
Es ist dazu allerdings die Genehmigung der Aufsichtsbehördennötig, die wohl selten verweigert
werden dürfte. Die Anrechnung der Privatdienstjahre je nach den Beschlüssen der einzelnen Gemeinden
würde grundsätzlich nicht im Widerspruchstehen mit den Satzungen der Rnhegehaltskasse;denn die
Ruhegehllltskasse rechnet doch nicht allein die Jahre an, welche gesetzmäßig den Gemeindebeamten
als Pensionsfähige Dienstzeit angerechnet werden müssen — d. h. die im Dienste der pensionierenden
Gemeindeselbst verbrachte Dienstzeit —. sondern sie geht darüber weit hinaus und geht auch weit
darüber hinaus, was der Staat seinen Beamten anrechnet. In § 9 der Satzungen der Rnhegehalts¬
kasse ist folgendesbestimmt:

„Die Kasse übernimmt bei Zahlung der Ruhegehälter auch diejenigenBetrage, welche sich
aus der Anrechnungder von den Beamten im Reich, insbesondere im Militärdienst, im Staatsdienst
oder nn Dienste eines deutschen Kommunalverbandesoder einer anderen öffentlichen Korporation
verbrachten Zeiten ergeben."

Also^ meine Herren, sie rechnet da nicht allein das an, was die Beamten in der pen¬
sionierenden Gemeinde sich an Dienstalter erworbenhaben, sondern darüber hinaus auch das, was
sie anderwärts erworbenhaben. Ja. sie geht soweit, daß sie sogar diejenigen Unterstützungenzahlt,
die einem wegen Dienstvergehensaus dem Amte entfernten Beamten bewilligt werden, etwas, was
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auch zwar im Pensionsgesetz steht, aber was doch nicht eine eigentliche Pension ist, sondern ganz
offenbar eine vollständigfreiwillige Unterstützung.

Ich bin deshalb der Meinung, daß der formale Standpunkt, nur das zu geben, was den
Staatsbeamten zusteht, fchon jetzt gewisse Durchbrechungenin der Ruhegehaltskasfeerfahren hat,
und daß es doch auch wohl sehr leicht möglich sein würde, des weiteren iu das Statut einzufügen,
°atz die Ruhegehllltskassedie Zahlung derjenigenBeiträge übernimmt, die bei Anrechnungder im
Privatdienst verbrachten Zeit der Beamten sich ergeben, wofern die Gemeindediese Beamten für
diese Zeit besonders versichertund für sie die entsprechenden Beträge zum Reservefondsnachzahlt.

Meine Herren! So, wie die Sache jetzt liegt, wird man nicht umhin können,zu sagen,
baß hier eine Unbilligkeit vorwaltet. Ein Recht der Beamten ist ja nicht gegeben,aber es liegt
eme Unbilligkeit vor gegenüber den Gemeinden, die ihrerseits gewillt wären, ihre Beamten durch
Anrechnung der in Privatdienst verbrachtenDienstzeit besser zu stellen, wie auch gegenüberden
Beamten selbst. Da nun im übrigen für Arbeiter wie Beamte so vorzüglich gesorgt ist und auch
die Provinzialverwaltuug sich der Interessen der Beamten durch Errichtung der Kasse und sonst
auch auf jede Weise annimmt, so finde ich es eigentlichnicht konsequent,daß gerade in diesem
Punkte der Widerstand geleistetwird. Ich muß gestehen, der formale Standpunkt, der im vor¬
legenden Falle eingenommenwird, scheint mir mit dem sonstigenBestreben, den Wünschender
Beamten zn entsprechen und ihnen die Sorge für die Zeit der Dienstunfähigkeitzu erleichternund
abzunehmen,nicht vereinbar zu sein.

Meine Bitte geht also dahin, Sie möchtenbeschließen, daß diese Angelegenheitzu einer
nochmaligen Prüfung an die I. Fachkommission zurückverwiesenwerde.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort wird nicht gewünscht.
Ich frage den Herrn Berichterstatter,ob er das Wort wünscht.
Der Herr Berichterstatterhat das Wort.
Berichterstatter Abgeordnetervon Laer: Meine Herren! Der Herr Vorredner hat die

Zurückverweisung der Vorlage an die I. Fachkommission beantragt mit der Begründung, daß ein
Mißverständnis vorzuliegen scheine. Ich glaube, daß es möglichist, dieses Mißverständnis auch
°l)»e Zurücknerweisung aufzuklären,und daß es möglich ist, daß das hohe Haus schon jetzt zu einer
endgültigenEntscheidung über diese Petition kommt.

Meine Herren! Das Mißverständnis soll nach den Ausführungen des Herrn Vorredners
bann bestehen, daß die Fachkommission annimmt, es handele sich um eine Bevorzugungder Kom-
munalbeamten in den rechtlichen Bestimmungengegenüberden Staatsbeamten, während nach der
vorliegendenPetition der Bund der Kommmmlbeamtenlediglich beantragt, daß sie den Staats¬
beamten gleichgestellt werden sollen. Es heißt allerdings in dem formuliertenAntrage am Schlüsse
°« Bittschrift, es solle eine Aeuderungderart vorgenommen werden, daß eine Gleichstellung mit den
Neichz- und Staatsbeamten nach dieser Richtung hin erfolgt. Ja, meine Herren, das ist tatsächlich
"reführend, die Rechtslage ist ja klar. Bei den Staatsbeamten ist die Anrechnungder Dienstjahre
von der Zahlung der Gehälter aus der Staatskasse abhängig, und die Petition hat keinen anderen
Sinn als den, bei den Kommunalbeamtendie Anrechnungder Dienstjahre nicht davon abhängig
^in zu lassen, daß diese Gehälter uumittelbar aus der Gemcindekasse gezahlt werden.

' Es handelt sich also tatsächlich darum, daß eine Gleichstellung zurzeit vorhanden ist, und
°aß durch die Gewährung dieser Bittschrift eine Verschiedenheit gegenüberden Staatsbeamten her¬
vorgerufen würde eine Verschiedenheit,deren sachliche Verechtiguugdie I. Fachtommissionnicht
anerkannt hat und die auch nach Ansicht der Fachkommission zu einer Unzufriedenheitbei den
beteiligtenStaatsbeamten führen müßte.
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Die Meinungsverschiedenheitoder das Mißverständnis läßt sich vielleicht aufkläre», wenn
man an die Stelle der Rechtsgleichheitdie tatsächlicheGleichheit stellt. Ich glaube, den Aus¬
führungen des Herrn Vorredners entnommenzu haben, daß er der Meinung ist, daß die Staats¬
beamten tatsächlich günstigerstehen, weil bei ihnen von dem Modus der Zahlung der Gehälter der
Privatangestellten aus der Staatskasse mehr Gebrauch gemacht wird. Meine Herren, ich kann das
nicht übersehen, es scheint mir aber auch nicht entscheidend zn sein. Der Herr Vorredner hat aus¬
geführt, daß auf dem Gebiete des KommunalbeamtenwesensMißstände beständen, daß die Kom¬
munalbeamten übermäßig spät in ihre Beamtenstellung einrücktenund dadurch Verluste bei ihrer
Pensiouierungerlitten. Ob das richtig ist, entzieht sich meiner Kenntnis; in dieser Allgemeinheit
wird man es jedenfalls nicht zugeben können. Für die Teile der Provinz, die mir näher bekannt
sind, trifft dies nicht zu. Es mag aber sein, daß diese Uebelständehier und da vorhanden sind.
Dann liegt aber meiner Ansicht nach die Korrektur nicht in einer Aenderung der Satzung der
Ruhegehaltskasse,sondern dann liegt es in den Händen der Gemeinden,Nemedur eintreten zu lassen.
Die Gemeindehat es in der Hand, frühzeitig aus ihren im Privatdienst AngestelltenBeamte zu
machen, und damit tritt dann von selbst automatischwirkendauch die Pensionsfähigkeitder Dienst¬
jahre ein.

Ich glaube, meine Herren, Ihnen auch nach den Ausführungen des Herrn Vorredners den
Vorschlagder I. Fachkommission auf Ablehnung der Bittschrift empfehlenzu müssen.

Vorsitzender Spiritus: Die Erörterung ist geschlossen.(AbgeordneterFlenster meldet sich
znm Wort.) Es war das Schlußwort des Berichterstattters. Wenn allerdings das Haus damit
einverstandenist, würde ich Ihnen gern das Wort erteilen. (AbgeordneterFlenster: Dann ver¬
zichte ich!)

Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung, Es handelt sich um die Frage, ob Sie
dem Vorschlag des Provinzmlausschussesund der Fachkommissionentsprechend,die Petition des
Verbandes der Kommunalbeamten endgültig ablehnen wollen. Alle diejenigen Herren, die das
wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Einige Mitglieder erheben sich.)

Meine Herren! Ich weiß nicht, ob Sie meinen Ausführungen genau gefolgt sind. (Wird
verneint.) Ich wiederholedeshalb nochmals das, worüber wir abzustimmenhaben. Wir haben
abzustimmenüber den Vorschlagder Fachkommission und des Proviuzialausschusses,der dahin geht,
der Provinziallandtag wolle die Petition des Verbandes der Kommunalbeamtender Rheinprovinz
vom 25. Oktober 1913 endgültig ablehnen. Ich bitte also diejenigenHerren, die, dem Vorschlag
des Provinzmlausschussesund der Fachkommission entsprechend,die Petition ablehnen wollen, sich
zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Mehrheit.

Der Gegenstandist erledigt.
Wir kommen zu Nr. 11 der Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Proviuzial¬
ausschusses, betreffend Aenderung der Satzungen der Ruhegehaltskasse der
Landbürgermeisteieien und Landgemeinden der Rheinprovinz und der Ruhe¬
gehaltskasse der Kreiskommunalverbllnde und Stadtgemeinden der Rhein-
Provinz,

in Verbindung damit die
Petitionen pensionierter Bürgermeister um rückwirkende Kraft für die
«Satzungsänderung.

Benchterstatter ist der Herr Abgeordnetevon Laer, dem ich das Wort gebe.
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BerichterstatterAbgeordnetervon La er: Meine Herren! Die hier vorliegende Angelegen¬
heit hat den Provinziallandtag bereits in der vorjährigenTagung beschäftigt. Ich darf kurz daran
erinnern, daß es sich um eine Bittschrift handelt, die von dem RheinischenStädtebunde und von
dem Verbände der RheinischenLandgemeindenvorgelegt wurde. Gegenstand dieser Bittschrift ist
eine Aenderung der Satzungen der beiden von der Provinz errichtetenRuhegehaltskassen,nämlich
der Ruhegehaltskasseder Landbitrgermeistcreienund Landgemeindenund der Ruhegehaltskasseder
Kreiskommunalverbändeund Städte. Die Satzungen sollen eine andere Berechnungder Pensionen
der Bürgermeisterermöglichen, und zwar in dem Sinne, daß bei dieser Berechnung die Remunerationen,
die die Bürgermeister für die Wahrnehmung der Geschäftedes Amtsanwalts und für die Wahr¬
nehmung der Geschäfte der Provinzial-Feuerversicherungsanstalterhalten, ebenso in Anrechnung
kommen, wie die Bezüge der Bürgermeister in ihrer Stellung in der Verwaltung der Gemeinde-
Angelegenheiten.

Die Kosten, die durch diese anderweitigeBerechnungentstehen werden, sollen grundsätzlich
von den Gemeindengetragen werden.

Meine Herren! Von diesen beiden Petitionen kann man sagen: Iiadsnt »ua tata libslli,
s« haben ein schwieriges Geschick bereits durchgemacht.Im vorigen Jahre wurden sie zunächst vom
Provinzialausschusse befürwortet, stießen aber in der Fachkommission auf mancherlei schwere Bedenken,
°ie schließlich dahin führten, daß nochmalige weitere Ermittelungen gewünscht wurden.

Bei der Verhandlung im Provinziallandtage ergab sich, daß für diesen Beschluß der
Kommission wegen Anstellung weitererErmittelungen eine Mehrheit vorhandenwar. nachdem aller¬
dings die Auffassungder Fachkommission von anderer Seite her Anfechtungenerfahren hatte.

Die Ermittelungen haben nunmehr stattgefunden. Die Provinzialbehörden,zum Teil auch
die Kreis- und Ortsbehörden sind gehört worden, die Feuerversicherungsanstalthat sich zu dem
Antrage geäußert, der Provinzialausschuß ist wiederum zur Befürwortung der beiden Bittschriften
gelangt, und die I. Fnchkommission hat sich entschließen müssen, beim hohen Hause die Ablehnung
dieser Vorlage zu beantragen. ^. , , ,^ . «.

Meine Herren! Dieses etwas seltsame Geschick, das diese Bittschriften bisher gehabt haben,
muß einen besonderenGrund haben. Der Grund liegt darin, daß auf allen Seiten eine große
Geneigtheitbesteht,den von den Bürgermeistern ausgesprochenen Wünschen zu willfahren, daß aber
andererseitsdiesen Wünschen grundsätzliche Bedenken entgegenstehen, die nicht gering sind. Je nach
b°m man nun glaubt, gegenüberden Wünschen der Bürgermeister. s'H Mr die grundsatzlichen
Fragen hinwegsetzen zu können, schwankt die Stellungnahme zwischen der Ablehnung nnd der Be-
surwortuna der Antraue

Meine Herren! Im vorigen Jahre hat bereits eine ausführlicheDarlegung des Sach-
"erhalts und der Rechtslage stattgefunden. Ich darf mich wohl darauf beschränkenheute unter
Bezugnahmeauf die damaligen Verhandlungendas Ergebnis der inzwischen stattgehabtenErmitte¬
lungen mitzuteilen und weiter darzulegen, aus welchen Gründen die I. Fachkommission wiederum
^ ihrer ablehnendenHaltung gekommen ist. Die Ermittelung hat keine volle Uebere,nstimmnng
°" Provinzial und Kreisbehörden erbracht; indes hat doch die große Mehrheit der befragten
stellen sich im allgemeinengünstig zu den Wünschender Bürgermeistergestellt. Insbesondere,st
bei den Ermittelungen von verschiedenen Seiten hervorgehobenworden, daß es stch m nur um
geringfügigeBeträge handle, mit denen die Gemeinden belastet werden, daß fast nirgendwo von
"«er wirtlichenUeberlastungder Gemeinden durch diese neue Sache gesprochen werden kann, und
uur ausnahmsweiseeinmal größere Beträge in Frage kommen.
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Diese Auffassungwird begründetdurch eine Statistik, die Sie in der Drucksache Nr. 15
auf Seite 3 und 4 vorfinden,auf die ich mich wohl beziehen darf.

Die Ermittelungen haben weiter ergeben, daß auch die meistenGemeindenvoraussichtlich
nicht abgeneigt sein werden, von der Möglichkeitder Anrechnung dieser Remunerationen Gebrauch
zu machen,und daß da, wo damit nicht zn rechnen ist, sicherlichangenommen werden darf, daß tue
Bürgermeisterbereit sein werden, den Gemeindendie entstehenden Kosten zu erstatten.

Meine Herren! Man könnte ja meinen, daß dadurch für die Bittschriften die Steine des
Anstoßes aus dem Wege geräumt wären. Die Fachkommission hat aber doch geglaubt, das Haupt¬
gewicht nicht auf diese mehr nebensächlichenMomente legen zu dürfen, sondern die grundsätzliche
Frage entscheidend sein zu lassen. Gerade in dieser grundsätzlichenFrage haben die erneute«
Erwägungen und die weitere Vertiefung in die Sache die früheren Bedenkennur noch verstärkt.
Meine Herren, wir glauben, daß wir die Regelung der Pensionsberechnungder Bürgermeister
nicht als eine zusammenhanglose Einzelheit ansehen uud behandeln dürfen, daß wir vielmehrauf den
Zusammenhangmit benachbartenGebieten des Beamten- und Pensionsrechtsachten müssen, und daß
wir in dem logischen Aufbau dieser Rechtsverhältnissenicht eine Lücke schassen sollen, die mehr als
nur ein Schönheitsfehlersein kann.

Meine Herren! Was diese grundsätzlichen Bedenken betrifft, so ist zunächst festzustellen,
daß allgemein eine Pensionsfühigkeitvon Remunerationen nicht besteht! Gs ist zwar im vongeN
Jahre hier hervorgehobenworden, daß in einzelnenStädten von diefem Grundsatze abgegangen
worden sei. Aber man wird anerkennen müssen, daß im übrigen durchweg daran festgehaltenw,rd,
daß Remunerationennicht pensionsfähigsind.

Meine Herren! Man muß weiter erwägen: die Pension ist doch nichts anderes als eM
Teil des Gehalts in weiteremSinne. Wer nicht Gehalt bezahlt, kann auch nicht in die Lage
kommen. Pension dafür zu zahlen. Nun zahlen zweifellos die Gemeinden kein Gehalt für d,e
Wahrnehmung der Amtsanwaltsgeschäfte,und ebensowenig zahlen sie Gehalt für die Wahrnehmung
der Geschäfte der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt. Die Schlußfolgerung muß sein, daß sie.
weil sie kein Gehalt dafür zahlen und auch keine sonstigen Aufwendungendafür machen, auch nicht
in der Lage sind, irgendwelchePensionen von diesen Beträgen zu zahlen. Meine Herren, Pensionen
und Gehälter sind ein Teil der Gefamtkosten,die die Veranstaltungen dieser Art hervorrufen, und
Träger dieser Kosten kann immer nur derjenige sein, der im ganzen für die Veranstaltungenaufkommt.
Es ist aber ganz zweifellos, daß die Gemeinden in keiner Weise, nach keiner Richtung hin für
Kosten der Justizverwaltung aufzukommenhaben, und ebensowenigist es zweifelhaft, daß die
Gemeindendurchaus nicht für Kosten der Feuer-Versichernngsanstaltaufzukommen haben.

Meine Herren! Der Gemeindeliegen Gemeindeaufgabmob. Ihre Ausgaben sollten sich
auf die Kosten beschränken, die durch die Erfüllung der Gemeindeaufgabenhervorgerufen werde".
Diese Aufgaben haben sich im Laufe der Jahre durch die Entwickelungaußerordentlich vermehrt
und gesteigert. Die Gemeinden klagen mit Recht darüber, daß ihnen immer neue Lasten auferlegt
werden. Um so wichtiger ist es aber, daß sie an der Grenze festhalten, daß nicht auf andere"
Gebieten ihnen Aufgaben zugemutetwerden. Das ist eine fehr wichtige Position, die die Gemeinde"
behalten müssen und in die sie vor allen Dingen nicht selbst Bresche legen dürfen, und wir, meine
Herren, sollen ihnen auch keine Anregung dazu geben.

Meine Herren! Diese Erwägungen, die ich hier nur ganz kurz skizziert habe, si"d der
Grund gewesen, der zur Ablehnung der Vorlage in der Fachkommission geführt hat.

Immerhin hat die Fachkommission es durchaus nicht unterlassen, die Erwägungen nochmals
nachzuprüfen,die in der vorjährigenVerhandlung in diesem hohen Hause hier zugunsten der Vorlage
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geltend gemacht worden sind. Es ist da hingewiesen wordenauf die bereits erwähnte Bereitwilligkeit
der Gemeinden zu zahlen, auf die geringe Belastung, die durchweg entsteht, auf den Umstand,
daß die Finanzen der Provinz überhaupt nicht belastet werden. Es ist weiter auf die Tatsache
hingewiesen worden daß in der NachbarprovinzWestfalen hinsichtlichder Amtmänner eine ganz
ähnliche Regelung tatsächlich stattgefundenhat. All diese Umständesind zu würdigen, und s,e sind
nicht ohne Bedeutung Aber ausschlaggebendund maßgebend können sie. wie die Fachkommission
glaubte, gegenüber den grundsätzlichen Fragen nicht sein. Was insbesondere das Beispiel der
Nachbarprovinz Westfalen betrifft, f° ist es ja sicher bedauerlich,daß da eine Ungleichheit eintritt.
Aber solche Ungleichheiten lassen sich nicht immer vermeiden, und wenn man etwas als Fehler
erkannt hat. wird man ihn nicht deshalb einführen wollen, weil der Fehler in emer anderen
Provinz bereits gemacht worden ist. (Beifall.) . «, , ^ >. >. ^ «

Es ist der Fachkommission aber auch bei weiterer Prüfuug der Angelegenheitdurchaus
zweifelhaft geworden,ob die Genehmigungdes Antrages den wohluerstaudenen Interessen der Bürger-
Meister entspricht. Die Petenten heben selbst hervor, daß in vielen Gemeindendie Bemessungder
Bürgermeistergehältermit Rücksicht auf die Nebeneinnahmenerfolge, daß also der Bürgermeisterim
Gehalt umso niedriger gestellt werde, je mehr Nebeneiunahmenvorhanden sind. Daß diese Praxis
^gemein ist. wird man nicht behaupten können, aber sie wird vorkommen, sie wird namentlichm
kleinen Städten und Gemeinden vorkommen, und sie wird auch in den minder leistungsfähigenGe¬
meinden häufiger eintreten. , < ^ c «^

Meine Herren! Wenn wir nun den Gemeindendie Anregung geben, und diese Anregung
vielleicht von den Aufsichtsbehördennoch verschärftwird, daß sie die Nebeneinnahmenfltr peftons-
fähig erklären daß sie also auch natürlich von diesen Nebeneinnahmenregelmäßigjährlich Kassen-
betrage zu zählen haben, dann liegt doch der Gedankesehr nahe daß die Gemeinden am, alle
'°gen: wenn wir schon regelmäßigeKassenbeiträgezahlen müssen dann wollen wir auch d ese Be¬
züge des Bürgermeisters ganz allgemein auf seiu Gehalt aurechue«. Meme Herren, das würde
i° vielleicht nicht oder sicherlich nicht zu einer Verminderungder Gehaltsbezügeder gegenwar ig im
Amte befindlichen Bür ermeister führen können. Es würde aber sehr wohl nachteilig e,n winn
w die Nachfolger und in jedem Falle würden derartige,Erwägungengeltend gemacht werden können.

"" °' Ni7^Es' td32rh^ Stellungnahme des Verwaltnngsrats der Fener-
versichern« anstatt 7'erwähne. Bei den Verhandlnngen im Vorjahre ist namentlich hier im
Aenum w?d HM betont worden, daß. wenn überhaupt von einer Pensionsberechtigungdieser
>ge der
Tr°ger dieser Pensiouslast die Feuerversicherungsanstaltsei., muss. Mau
°uch für die Justizverwaltung hinsichtlich der Amtsanwaltstatigke.t gemach. h»^««« aber von
^fragen abgesehen. Eine Rückfragebei der Staatsregiernng hat. s°"" ^ch ' , mch sta ,
funden, und ich glaube man hat fehr wohl daran getan. Es hat wohl ke.ne Aussichtbestanden
^ eine Qchnuu d Ämtsanwaltsgebühren auf die Peusion ans Kosten des Staates jemals
billigt werden könnte Aber der Verwaltungsrat der Feuerversicherungsanstaltist gefragt worden,
"'d er h»t in sehr entschiedener Weise Stellung genommen. Sie werden das aus der Drucksache
«sehen h^en di Ibnen vorliegt. Mit einer gewissen Empörung und man darf wohl sagen Ent-
"stung hat er die Zumutung zurückgewiesen, daß er Pensionen für die Remnnerat,°nen semer
Geschäftsführer zahlen solle, und er ist noch weiter gegangen, er ha Nicht nnr seinerseitsiede
Zahlung für diese Zwecke ab elehnt, sondern er hat anch ausgesprochen, daß er es für außerordent-
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lich bedauerlichhalten würde, wenn die Bezüge der Bürgermeister als Geschäftsführer der Feuer-
Versicherungsanstalt auf Kosten der Gemeinden pensionsfähigwürden. Der Verwaltungsrat begründet
diese seine Auffassung damit, daß er sagt: in demselbenAugenblick, wo die Gemeindendie Pensions-
berechtiguugdieser Bezüge anerkennen,werden die wenigen Geschäftsführer, die nicht Bürgermeister
sind, an uns herantreten und werden von uns verlangen, daß wir ihnen Pensionsfähigkeitbewilligen.
Solche Anträge sind tatsächlichauch bereits gestellt worden, und der Verwaltungsrat hält sie für
sachlich unbegründet.

Meine Herren! Daß ein Rechtsanspruch auf Pensionsfähigkcit der Remunerationen fllr
diejenigenGeschäftsführerder Feuerversicherungsanstalt,die nicht Bürgermeister siud, durch eine
Genehmigungder vorliegendenBittschrift nicht hervorgerufen werden kann, ist unbedingt richtig,
Wohl aber wird doch der Nachdruck,mit dem die Geschäftsführerdiese Ansprücheerheben, ganz
erheblich verstärkt,wenn die Gemeinden in dem angegebenen Sinne vorgehen sollten, und das, meine
Herren, führt überhaupt zu der Erwägung, daß wir zweifellosmit einer Reihe von Berufungenzu
rechnen haben. Das ist sicher, daß in dem Augenblicke, wo diese Nebeneinnahmenfür pensionsfäh'g
erklärt werden, eine nicht geringe Zahl von Beamtenkategorienmit ähnlichen Ansprüchenhervor¬
treten werden, und da wir ja ein ziemlichausgedehntes System von Nebeneinnahmenin unserer
Verwaltung haben, dieses System auch gar nicht entbehren können, so sind die Folgen doch recht
weittragend.

Meine Herren! Wenn die I. Fachkommission aus allen diesen Erwägungen und nament¬
lich im Hinblickauf die grundsätzliche Frage geglaubt hat, eine andere Stellungnahme gegenüber
den Bittschriften nicht rechtfertigenzu künneu. so erkennt sie doch an, daß ein wunder Punkt vor¬
handen ist. und dieser wunde Punkt besteht darin, daß tatsächlich,wie bereits erwähnt worden 'st,
in einem Teile der Gemeindenbei der Festsetzung der Gehälter, sei es durch die Stadtverordneten-
Versammlung oder durch den Kreisausschuß, namentlich in schwächer leistungsfähigen Gemeinden
auch auf die NebeneinnahmenRücksichtgenommen wird. Es besteht also tatsächlich, wenn auch
nur in beschränktem Umfange, der Zustand, daß Gemeinden den Bürgermeistern ein geringeres
Gehalt zahlen, als sie zahlen würden, wenn die Nebeneinnahmennicht vorhanden wären. Da, wo
diefe Umständevorliegen, ist zweifellos eine Härte vorhanden, wenn man berücksichtigt, daß «u«
der Bürgermeister auf diese Weise ein geringeres Gehalt bekommt, zwar in seinen GcsamtbezÜgen
nicht verschlechert wird, wohl aber im Falle der Dienstuufähigkeiteine erheblich geringere Pension bczlen>

Meine Herren! Wir sind in der Fachkommission nach einer Möglichkeit,diese Härte aB
der Welt zu schaffen, auf die Suche gegangen. Der Nächstliegende Gedanke ist ja der, daß man
sagt: gut, dann möge die Feuerversicherungsanstalt,wenn sie die Sache nicht selbst übernehmen
will, die Remunerationender Geschäftsführeran die Gemeindekasse zahlen. Die Gemeindekasse kaN"
dann aus sich den Bürgermeisterneine entsprechende Gehaltserhöhung gewähren, und die ist dann
pensionsfähig.

Dieser Ausweg, meine Herren, hat sich aber nicht als gangbar erwiesen, weil die Feuer-
Versicherungsanstalt aus grundsätzlichen Erwägungen daran festhält, die Remunerationen unmittelbar
an die Geschäftsführerzu zahlen. Ich glaube, es würde zu weit führen, auf die Gründe dieser
Stellungnahme einzugehen. Es wird ja auch hier im Augenblick nicht interessieren,da an der Tat'
sache. daß der Verwaltungsrat einen derartigen Zahlungsmodus nicht wünscht,nicht zu zweifeln lst>
Aber, meme Herren, der Zweck, den man auf diese Weise erreichen würde, läßt sich vielleicht doch
auf andenn Wege noch erreichen. Wenn daran festgehaltenwerden muß. daß die Bezüge von der
Provmzml-Feuerversicherungsanstaltunmittelbar an die Geschäftsführergezahlt werden, so schließt
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das nicht aus, daß die Bürgermeister ihrerseits mit der Gemeinde ein Abkommentreffen Der
Inhalt dieses Abkommensmüßte sein, daß sie sich verpflichten,die Bezüge die sie als Geschäfts¬
führer der Feuerversichenmgsanstlllterhalten, in die Gemeiudekasse abzuführen, während andererseits
nach Ansicht der Kommissionnichts im Wege steht, daß die Gemeinden den Bürgermeisterneine
pensionsfähige Gehaltszulage in gleicher Weise gewähren. Diese pensionsfähige Gehaltszulage würde
dann also von selbst wirkenddas Ziel erreichen, das dnrch die Vorlage gewünscht wird. Es wäre
i° vielleicht nicht anzunehmen, daß alle Gemeinde« von einem solchem Ausweg Gebrauch machen
werden. Aber ich glaube doch, daß diejenigenGemeinden,die tatsächlich dnrch die Nebenemnahme
der Bürgermeister etwas ersparen, indem sie die Gehälter niedriger ansetzen Nicht abgeneigtsem
werden, mit den Bürgermeistern auf diesen Weg zn treten, zumal ,a auch die Ermittelungen er¬
geben haben, daß im allgemeinendie Gemeinden gegen diese Wünsche nichts einzuwenden haben

Die Frage der Pensionsfähigkeitder Amtsanwaltstätigkeit würde dadurch allerdings nicht
berührt werden. Die Fachlomissionglaubte aber, auf diesen Puukt keinen großen Wert legen zn
'°llen. Ich glaube, die bestehende»Bedenken verschärfen sich gegenüber der staatlichen ^nstizverwaltung
wch mehr als gegenüberder provinziellen Feuer-Versicherungsanstalt,und außerdemhandelt es sich
bei der Frage der Amtsanwaltstätigkeit nur um eine ganz geringeZahl von Bürgermeistern.

Meine Herren! Der Gedanke, daß anf diese Weise doch materiell dem Erfolge, den die
Bittschriften wünschen,sehr nahe gekommenwird, ist für die Fachkommifsionein beruhigendes
Moment gewesen und hat es ihr sehr erleichtert,diese Stellung einzunehmen.

Die Ablehnung der Vorschlage durch die Kommission reißt nun zugleich auch noch einen
Weiten Antrag mit sich in den Abgrund. Es war nämlich beabsichtigt, bei dieser Gelegenheitder
Satzungsänderung auch noch eine zweite Aenderung der Satzungen eintreten zu lassen. d,e von
wehr untergeordneterund formeller Bedeutung ist.

Ich darf es mir vielleicht versagen, anf diese Aenderuug hier des Naheren e.nzugehen
>°«l vom Provinzialausschuß der zweite Antrag zurückgezogen wurde, nachdem der erste Antrag
"Ne ablehnendeBeurteilung in der Fachkommission erfahren hat. , ^ .« .„. « >.;,

Meine Herren! Ich habe hiermit die Ehre, Ihnen namens der I. Fachkommission die
Ablehnungder beiden vorliegendenBittschriften zu empfehlen.

Vorsitzender Spiritus- Ich eröffne die Verhandlung und erteile das Wort dem Herrn

Wallraf: Meine Herren! Mit der Angelegenheit ^^« wn Mis.^vie
b« Herr Referent bereits die Güte hatte vorzutragen, zum zweiten Male Auch w der letzten Ve -
h°ndlnng im v^gen Februar trat eine einmütigeBeurteilung des verdienstvollen Wirkens der Land¬
bürgermeister der R einProvinz zutage. In dieses freundliche Urteil wird ,e er von uns gern einstimme.,

anders diejenigenvon uns die jetzt oder früher nut den Verhältnissen es p "en ^ ^stch
ekannt gemacht haben. Es unterliegt meines Erachtens kemem Zweifel,

b« Rheinprovnz gerade auf dem Gebiete der ländlichen Verwaltung zum großen T l der vortrG.
Uchen Ha^awng des Amtes dnrch die Landbürgermeisterzuzuschreiben ist. ohne M echandlich
damit den Verdiensteneines andern Standes irgendwiezu nahe treten zu wollen^ He"ertelt

Min H^ Verhandlnngendes vorigen Jahres wnrden 2 Gründe angef hrt.
Ue gegen d e »uch als vom Provinzialausschußwarm befürwortete Zustimmuugzu den Wünschen
der Bürgermeister svr cken sollten. Einmal waren es die grundsätzlichen Bedeuten, die auch heute
Herr hat. Anßerdem bestand der Wuusch,eine Reihe von Ermittelungen
"zustellen, und meine Herren, diesem Wunsche konnte man ja nicht widersprechen.
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Die Ermittelungen, die wir angestellt haben, sind nun — und auch da folge ich dem
Gutachten des Herrn Referenten — gttnstig ausgefallen, sie sprechen zugunsten des Wunschesder
Bürgermeister. Aber in bezug auf die grundsätzlichen Bedenkenhabe ich mich zu meinem Bedauern
als ein guter Prophet erwiesen, indem ich damals gegenüberdem Vertagungsantrage sagte: Ich
fürchte, daß die Zwirnsfaden, die uns heute entgegenstehen, mittlerweile zu Seilen werden.

Ich meine, diese grundsätzlichenBedenkensind nicht entscheidend; ich habe daher dem Herrn
Vorsitzenden den Antrag unterbreitet, bei allem Respekt,der mir für die I. Fachkommission eigen ,st,
den Beschluß der I. Fachkommissionabzulehnen und den Antrag des Provinzialausschussesanzunehmen-

Meine Herren! Eins ist m. E. entscheidend in der ganzen Frage. Der Herr Referent
hat zugegeben, und das deckt sich mit meinen Erfahrungen, daß vielerorts die Gehälter der Land¬
bürgermeisterunter EinrechnungdesjenigenTeiles zugeschnitten werden, den sie aus ihrer Tätig«,
bei der Feuerversicherungsanstalterhalten. Hat beispielsweiseder Kreisausschußanerkannt: Der
Bürgermeister muß für standesgemäßenUnterhalt 4000 Mark bekommen,und die Prouinzwl-
Feuerversicherungsanstelt400 Mark, dann wird in Kreisen, die genötigt sind, mit Heller und
Pfennig zu rechnen, den Bürgermeistern 3600 Mark als Gehalt gegeben. Meine Herren, das
ist eine große Entlastung oder mindestens eine annehmbare Entlastung für die Gemeinde. Aber
es bedeutet doch eine Schädigung des Bürgermeisters, insofern, als er von den 400 Mark die
Pension nicht bekommt, die er von dem gleichen Teil als Gehalt bekommenwürde. Meme
Herren, das ist für meinen Geschmackdie entscheidende Seite der Frage.

Nun muß ich ohne weiteres zugeben, daß es an und für sich eine Anomalie ist, wen«
jemand anders die Pension bezahlt, als derjenige, der für das Gehalt aufzukommen hat, und es
wäre ja theoretisch sicher das Einfachste nnd Glatteste, wenn die
diese Pension zahlte. Aber diesem theoretischen guten Vorschlag stehen doch praktisch die
schwerwiegendsten Bedenken entgegen. Die Provinzial-Feuerversicherungsanstalthat nicht uur die
Landbürgermeisterals ihre Geschäftsführer, sondern eine Reihe von weiteren Kräften, an deren
Pensionierungwir keine Interesse haben, und die vielleicht dieser Pensionierung auch nicht bedürfe»'-

Meine Herren! Wem, wir die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltausscheiden— und
zugunstender Ausscheidung spricht ja auch der Umstand, daß die Provinzial-FeuerversicherungsanstaU
nach den vorjährigen Darlegungen des Herrn Landeshauptmanns sich mit einer Summe von
80 000 Mark pro Jahr belasten würde — dann kommen die Gemeinden in Frage.

Nun meine Herreu, habe ich mir schon erlaubt, anzuführen: Die Gemeindenwürden, wen«
der Bürgermeisternicht diese ebengenannten400 Mark von der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
hätte, erstens diese 400 Mark ganz zu zahlen haben und zweitens die Betrage dafür an die Pensions¬
kasse zu zahlen haben. Sie werden entlastet, solange der Bürgermeister das Amt hat. Bei diesen
ganz besonderenen Umständen halte ich es doch nicht für unbillig, daß mindestensbei der Pe»s'°'
nierung die Gemeindeeintritt.

Meine Herren! Endlich ist die Gemeinde ja auch ihrerseits in der Lage, nur dann ihre
Zustimmungzu geben, beziehungsweise nur dann die Pensionsberechtigungdurchzuführen,wenn der
Bürgermeister selbst die Kosten zu der Kafse beiträgt. Ich will das gewiß nicht empfehlen; aber immer-
hm bleibt die Möglichkeit,wenn eine Gemeinde wirklich Anstoß daran nehmen sollte, diese ganz
nnmmalen Beiträge ihrerseits aufzubringen.

Meine Herren! Nnnmehr beschäftigtuns diese Frage schon Jahr und Tag. Ich weiß,
daß manche Beamtenklassen immer wieder auf eine Aenderungihrer Gehaltsverhältnissedrängen, und
daß das eme gewiße Resistenziu vielen Kreisen hervorruft. Ich kann das nachfühlen, denn H
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werde in der großen Verwaltung, der ich vorstehe, auch sehr oft von solchen Wünschen m Anspruch
genommen. Aber, meine Herren, hier handelt es sich doch um einen billigen Anspruch,um emen
Anspruch, der seit Jahr und Tag schon von den Bürgermeisternvertreten wird. Es handelt sich
um eine Angelegenheitbei der auch die Provinz Westfalenuns vorangegangenist. meines Emchtens
mit gutem Beispiel, jedenfalls unter Außerachtlassung der grundsätzlichen Bedenken, tue hier so außer¬
ordentlich schwerwiegend sein sollen. . . < >, ü ?.

Und nun. mein! Herreu. sage ich Ihnen: Bedenken darf mau hegen, aber mau muß sie
im entscheidenden Moment auch zu Überwinden wissen, und deshalb Mehe ich. wie ich augefangen
h°be: Ueberwinden Sie im Interesse dieser verdientenBeamtenschaftdie Bedenke., und machen Sie
d°r seit langem uns immer wieder beschäftigenden Angelegenheit,die uns auch für tue Zukunft
wch beschäftigen würde, ein für die Beteiligten erfreuliches Ende. ^ ^ ,_, , ^.„

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Oehler. (Rufe: Schluß!)
AbgeordneterDr. Oehler: Meine Herren! Nach den Ausführungendes Herrn Abgeordneten

Wallraf kann ich mich kurz fassen. ... ^ «- ^ ^ c>»^«
Auch ich möchte Sie bitten, den Anträgen des Provmzmlausschusses die von Herrn

Wallraf wieder aufgenommenworden sind, zu folgeu und nicht dem Gutachtender I. Fachkommission.
D°r Provinzialausschußhat sich zweimal mit der Angelegenheitbeschäftigt. Er hat im vorigen
Jahre bereits das Für und auch das Wider erwogeu und ist zu der Erkenntnis gekommen daß
d°n Wünschen der Bürgermeister entsprochen werden kann. Darauf waren in der I. Fachkommission
W vorigen Jahre die grundsätzlichen Bedenken zum Ausdruck gebracht worden, ^ch habe den
Wunsch ausgesprochen,es möchte über die Tragweite uud dem Umfang der Bedenken nne Enquete
veranstaltet werden. Die Enqnete ist veranstaltet worden, sie hat e.n. dm Wünschen der Bürger-
"elfter durchaus günstiges Ergebnis gehabt, und es ist meinesEmchtens doch richtig, daß w.r aus
dem Standpunkt, den wir im vorigen Jahre eingenommenhaben, die Konsequenzen ziehen. Es
h" sich nämlich herausgestellt,daß die Bedenken nicht von so großer Tragweite sind

Aber, meine Herren, wornm handelt es sich denn überhaupt? Es handett sich g n^
d"um. daß wir etwa beschließen sollen, daß die Nebenbezüge der Bürgernmster
^ als Geschäftsführer der .3??° !?
Meine Herren das haben wir überhaupt nicht zu beschließen. Das ist Sache der Gen «den oder
d« Bürgermeister. Es kommt daranf an. ob ein Bürgermeisterbei «ner Gerne,., e e^A um
M. ihm diese Nebenbezüge pensionsfähigzu machen; es kommt darauf a ob d,e G mend
^esem Autrag stattgeben wird; es kommt aber auch daran
"Nd der Bürgermeister sich darüber ewigen, wer die Beiträge bezahlensoll. Wn sollen K gl ch

«"'er Statuts in äuden, daß die Möglichkeit zu "«er derartige«Verembaruug zw^
wister und Gemeinde gegeben ist, uud ich meiue. me«e Herren. .^ " spr ^
b« Bürgermeisterselbst Ich fürchte auch sehr. daß.
"«Mals zur Ruhe kommen wird. In Westfaleu 'st sie zur Zuft'edeuheit er B rm st r n
Amtsmänner qer gelt worden, uud wenn wir jetzt hier wieder von nenem ..ne,n fagen. s° « den
!'« Wünsche. di7n^ berechtigt sind, unberücksichtigt lassen, uud werden diese Wünsche

'""" "'o iNteÄ! meineHerren.demAntrage Mzngeben. (Beifall.)
Vors^nde,- Kv ri tus - Das Wort hat der Herr AbgeordneteMmten.
Ab o^ Herren! Ich mnß mich dem Lobe des H/rm Oberbürge.

Esters Wallmf gegenSer den Herrn Landbürgermeisternin allen Punkten anschließen. (Rufe:
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lauter! Rufe: Tribüne!) Ich kann versichern, daß wir Landräte in ihnen treue, erfahrene, um¬
sichtigeund tüchtige Mitarbeiter haben. Meine Herren, wenn ich nun trotzdem im Namen der
I. Fachkommission auf Grund ihres einstimmigen Beschlusses Sie bitte, dem Beschluß des Provinzial-
ausschussesnicht beizutreten, so seien Sie versichert,daß weder die I. Fachkommission,noch viel
weniger meine Person etwa sich von einem Uebelwollenleiten lassen; im Gegenteil, wir wollen ohne
diesen weiteren Umweg, der hier gegangen werden soll, und ohne eine gewisse Ungesetzlichkeitzu
begehen,den Antragstellern in vollem Maße gerecht werden.

Meine Herren! Es würde nach der Auffassung des Provinzialansschussesgeholfen sein,
wenn das Reglement geändert würde. Das setzt aber fernerhinnoch voraus, daß die Bürgermeistereien
und der Kreisausschuß die Pensionsfähigkeit dieser Vergütungen anerkennen. Ich zweifle nicht
daran — das hat auch die Enquete ergeben —, daß die Gemeindenzum größten Teil bereit sind,
die Gebühren der Pensionskasseauf sich zu nehmen, und ich zweifle noch weniger daran, daß die
Kreisausschüsse damit einverstandensind, daß diese Nebeneinnahmenfür pensionsfähigerklärt werden-

Aber, meine Herren, was die I. Fachkommission bestimmt hat, wiederum einstimmiggegen
den Vorschlag des Provinzialansschusseseinzutreten, ist der Umstand gewesen,daß es ihr grund¬
sätzlich verfehlt erscheint, Nebeneinnahmenfür eine Tätigkeit, die nicht der Gemeinde, sondern dem
Interesse eines Dritten, der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt,dient, als ein Gehalt zu betrachten,
das pensionsfähig sein soll. Meine Herren, diese Nebeneinnahmenstehen mit der Stellung des
Bürgermeisters als solcher absolut in keinem ursächlichem Zusammenhang, es ist auch keine dauernde
Einnahme. Er braucht die Funktion als Vertreter der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltnicht anzu¬
nehmen. Die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltkann ihn auch mit Zustimmungdes Verwaltnngsrats
jederzeit von seinem Amte entbinden. Also, meine Herren, hier handelt es sich, wie gesagt, um eine Em-
nahme, die nicht dauernd mit dem Amte des Bürgermeistersin unwiderruflichen Zusammenhangsteht, die
also auch nicht als ein Gehaltsteil anzusehen ist. Wir befürchten ferner, daß, wenn wir uns diesmal einer
Inkonsequenzschuldig machen,dann in den nächsten Jahren noch zahlreiche Antrage folgen werden.
Um wievielmehralso würde ein Bürgermeister oder ein anderer Beamter kommen und sagen könne«:
Ich habe aus meiner Tätigkeit, die ich für die Gemeinde leiste, noch andere Nebeneinnahmen,
z. B. pauschalierteReisekosten,Repräsentationsgelderpp., oder ich kann mir denken, daß z. ^-
Kreislandmesserkommen, die Feldzulage haben. Es können Vergütungen sein, die Kreis- oder
Gemeindebeamten für Revisionvon Kreissparlassenusw, haben. Ich will nicht die einzelnen Möglich'
keiten aufführen, es gibt noch eine Unmenge. Wir würden, wenn wir jetzt in eine Aenderung des
Reglements einwilligen, alljährlich erneuten und vielleichtberechtigterenAnträgen uns gegenüber
gestellt sehen.

Meine Herren! Dann kommt noch ein anderer wichtiger Gesichtspunk, das ist das Interesse
der Provinzilll-Feuerversicherungsanstalt.Dieser Standpunkt wurde auch in der I. Fachkommission
mit Lebhaftigkeitvertreten.

Meine Herren! Es läßt sich ja alles erreichen,und wir können alle Teile ohne jeden
Umweg in folgenderForm zufrieden stellen. Ich habe mir schon erlaubt, das in der I. F«^
kommission zum Ausdruckzu bringen. Ich glaube, es ist heute noch nicht so klar zum Ausdruck
gebracht worden, sonst würde wohl nicht die Zustimmung zu dem Antrage Wallraf in solchem
Umfange laut geworden sein. Ich sagte folgendermaßen:Es ändert sich nichts an dem bisherigen
Verfahren, daß die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltdie Beträge alljährlich an die Bürgermeister
abführt, worauf sie ja besonderen Wert legt. Der Bürgermeister erklärt der Bürgermeisterei: M
bin bereit, die Betrüge in die Gemeindekasse zu zahlen. Ich zweifle nicht daran, daß die Gemeinde«
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bie ratirlichen Pensionskassenbeiträgefür diese Summen an den Pensionsfonds zahlen werden. Es
sind ja minimale Beträge. Die Gemeindenwerden ferner bereit sein, dem Bürgermeisterdauernd
«ne jährliche pensionsfähigeZulage in derselben Höhe zu gewähren, die der Betrag ausmacht, den
" an die Gemeiudekasse abgeführt hat.

Meine Herreu! Sie haben damit vollständig dasselbe erreicht. Der Bürgermeister
bekommt diesen Betrag als pensionsfähigangerechnet. Sie brauchen dieses Jahr nicht das Reglement
M ändern, sie brauchen es anch in den nächsten Jahren nicht jedes Jahr zu ändern. Ich glaube,
wn können mit dem so Erreichten wohl zufriedensein, und die Herreu Bürgermeisterwerden mit
bem Vorschlageauch sehr zufriedensein. Ich habe kein Bedenken,zu erklären, daß die Gemeinden
meines Kreises und ebenso der Kreisausschußdiesem Verfahren vorbehaltlos zustimmen werden, wie
'ch auch glaube, daß die Herren Bürgermeisterdamit zufriedensein werden.

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr Direktor der Provinzial-Feuer-
versicherungsanstlllt.

Direktor der Provinzial-FeuerversicherungsanstaltGeheimer Regierungsrat Vorster: Meine
Herren! Gestatten Sie, daß ich anschließend an die Worte des verehrten Herrn Vorredners Ihnen
3"nz kurz noch einmal die Angelegenheitvom Standpunkt der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
beleuchte.

Meine Herren! Es ist ja selbstverständlich,daß die Provinzml-Feuerversicherungsanstalt
Nd namentlichihr Direktor das größte Interesse daran hat, den Landbürgermeisternfür die großen
lenste, die sie der Anstalt leisten, zu danken und ihnen alle Vorteile zuzuwenden, die irgendwie möglich

>Uld. Meine Herren, das geschieht in erster Linie dadurch, daß die Anstalt jährlich 6°/° der
^ramieneinnahmen aus den betreffenden Immobilarversicherungenan die Bürgermeisterzahlt. Das
^ ein verhältnismäßig hoher Satz. Wenn Sie z. B. bedenken, daß in der Provinz Westfalen nur

" bezahlt werden, so werden Sie daraus sehen, daß diese Bemessung keine geringfügigeist.
Meine Herren! Es dreht sich nun bei der Provinzial-Fenerversicherungsanstaltaber in

^!«r Linie um die Frage: Würde es zum Vorteil der Entwickelung der Anstalt sein oder nicht,
enn die Gebühren der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltals Gehaltsteil betrachtetwerden, wie

vielfach der Fall ist. Meine Herren, dieses Vorgehen würde ich nicht als richtig ansehen können,
, diese Ansicht ist ja wohl von den meisten Herren geteilt worden. Ich habe hier gerade noch
«e Entscheidung des Bezirksausschusses in Cöln vom Dezember1896 vorliegen, die ich Ihnen in
°" paar Sätzen, die dabei in Betracht kommen, vorlesen möchte.

„Die Besorgung der Geschäfte der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltliegt für jede
Bürgermeistereidem Bürgermeistervou Amtswegenob; die ihm deswegen gezahltenGebühren
erhält er jedoch nicht als Kommunalbeamter,sondern als Agent der Feuerversicherungs-
anstalt. Aus diesem Grunde kann der Kreisausschuß bei Festsetzungdes Gehaltes des
Bürgermeisters als Kommunalbeamtennicht über die ihm als Agentender Feuerversicherungs«
anstatt zustehende Vergütung in der Weise Verfügung treffen, daß diese Vergütung in die
Gemeiudekasse fließen soll."

C . ^°" besonderem Interesse nach dieser Richtung sind weiter folgende Ausführungenderselben

„Die Piovinzial-Feuerversicherungsllnstaltbestellt für jeden Ort ihren Agenten, damit
büser das Interesse der Feuerversichungsanstaltvertritt und für möglichst viele Versicherungen
S°rge trägt: damit er selbst an dem Geschäfts«,«fangeder Feuerversicherungsanstaltin seinem
Bezirk interessiert ist, sagt sie ihm einen bestimmtenAnteil an den von ihm besorgten

i?
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Geschäften zu. Wenn nun, wie dies nach dem Beschluß des Kreisausschussesgeschehen soll,
nicht der Bürgermeister, sondern die Gemeindedie Vergütung erhält, so verliert ersterer das
Interesse an den Einnahmen der Feuerversicherungsanstalt,wird also voraussichtlichdurch
mangelhafte Vertretung die Feuerversicherungsanstaltschädigen."

Meine Herren! Da ist nackt und klar ausgesprochen, um was es sich bei dem Interne
der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltdreht. Wenn der Bürgermeister nicht ein Interesse daran
hat, daß seine Bezüge von Jahr zu Jahr steigen, sondern wenn ihm jahraus, jahrein em gleicher
Betrag von der Gemeinde zugebilligt worden ist, so hat der Bürgermeister — es :st 1° altes
menschlich und leicht zu verstehen — kein Interesse mehr an der Provinzial-Feuerversicherungsaustalt,
und dieses Moment, meine Herren, ist ausschlaggebend für die Stellungnahme des Verwaltungsrat
gewesen. Wenn es möglich wäre, ein Arrangement dahin zu treffen, daß dem Bürgermeister m
ihm zuwachsenden Bezüge alljährlich auch zugewiesen werden — aus dem Nicken des Vorredner
entnehmeich, daß er das auch im Sinne gehabt hat - - dann ist dieses mein Bedenken nn we en^
lichen ausgeräumt. Wenn das ausführbar wäre, meine Herren, würden meine Bedenken wie gesag,
ausgeräumt sein. Dann würde der Bürgermeister ein persönlichesInteresse daran behalten, oa
Interesse der Anstalt weiter zu fördern.

Das wäre alles, was ich dazu zu sagen hätte.
Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat Herr AbgeordneterWallraf.
Abgeordneter Wallraf: Meine Herren! Nur wenige Worte gegenüber dem verehrten

Herrn Landrat Minien. Herr Minien glaubt, daß die Regelung, wie er sie vorgeschlagenhat,
den Wünschen der Beteiligten entspräche. Ich glaube, daß die Beteiligten seinen Vorschlag melleich
als Notbehelfakzeptieren würden, daß ihnen aber der Weg, der in ihrer eigenen Petition vorgeschlage
ist, lieber ist und lieber sein muß, denn meine Herren, der von Herrn Minien vorgeschlagene ^g
bedeutet doch eine außerordentliche Komplizierungdieser an und für sich einfachen Sache; wenn ersten
die Bürgermeistereienbeschließen müssen, sich von den Bürgermeistern die jährlich wechselnden Ko"^
petenzen zahlen zu lassen, dann ihrerseits sich aber dazu entschließen sollen, in gleicher H°h^^
Bürgermeistern eine persönliche Zulage zu geben, dann macht man es besser so, wie es die In
ressenten selbst vorschlagen, daß die Gemeinde direkt hingeht und die Pensionsbciträge bezahlt.

Nun, meine Herren, noch ein psychologischesMoment. In der ländlichenVertretung v?
doch so mancher darin, bei dem das Vertrauen nicht gerade die allergrößte Eigenschaftist, der m
einem gewissen Mißtrauen an alle Dinge herangeht. Da wird der eine oder der andere viellelch
sagen: Ja, nun bessern wir den Bürgermeistermit einer persönlichen Zulage auf, und bann kom
eventuell die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltdazu, ihm ihre Geschäfte zu entziehen, dann müssen w
den Kopf ins Loch stecken. DerartigeMißverständnisseuud Unklarheitenwerden sicher manche Gemenw
in ihrer Gebelaune beeinträchtigen. Die Mitteilungen, die der Herr Abgeordnete von lMM
Analogien, Feldzulagen usw., gemacht hat, treffen wohl nicht zu, denn es handelt sich da nur u
Dienstllufwlludentschädigungen.

Daß im übrigen vielleichtaus dem Beschluß, wie ich ihn vorschlage, der eine oder e
andere für seine liebe Person eine Konsequenz zieht, ist natürlich möglich und nicht zu vermewe-
Es hofft der Mensch, so lang er lebt; aber dann sind wir auch noch Mannes genug, zu M
Anforderungennein zu sagen.

Vorsitzender Spiritus: Der Herr Abgeordnetevon Miquel.
Abgeordnetervon Miquel: Meine Herren! Ich möchte doch noch einmal darauf h« .

weifen,daß in erster Linie bei dieser Regelung das Interesse der Provinzial-Feuerversicherungsansta
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maßgebend ist und bleiben muß. Da ist es ganz selbstverständlich, daß die Bezüge der Agenten,
wenn ich einmal so sagen soll, der Landes-Feuerversicherungsanstaltum dieselben zu einer eifrigen
Tätigkeit anzuspornen,sich nach dem richten müssen, was sie der Provinzml-Feuerversicherungsanstalt
an Versicherungspoliceneinbringen,und insofern kann ich den Ausführungendes Herrn Direktors der
Provinzilll-Feuerversicherungsanstllltdurchausbeistimmen. Ich meine aber, wenn wir den Wünschen
der Bürgermeister gerecht werden wollen und wenn man andere Bedenken hat, auf die ich gleich
noch zurückkommenwerde, die ja auch schon mehrfacherörtert worden sind, so sollte man froh sein,
wenn man einen anderen Weg findet, der die berechtigtenInteressender Landes-Feuerversicherungsanstalt
berücksichtigt. Das tut gerade der Vorschlag des Herrn Abgeordneten Minten nach jeder Richtunghm
Es bleibt dabei: Die Bezüge des Bürgermeisters werden nach dem berechnet,was er der Feuer-
Versicherungsanstalt an Policen einbringt,sie werden auf diesem kleinen Umwege pensionsfähig gemacht,
wle der Herr Landrat Minten ausgeführt hat, sind also vollkommen variabel, je nach dem Eifer und
nach den Erfolgen, die der Bürgermeisterhat. Ich meine, das sollte doch ein Weg sein, den wir
^hig beschreiben können, wenn man erwägt, welche anderen schwerwiegenden Bedenken gegen die
^egelung vorliegen, welche die Bürgermeister in ihrem Antrage gewünscht haben. Es kann ja gar
mcht ausbleiben, daß die Bürgermeister oder andere Beamten den Wunsch bekommen,auch eine
Nwße Anzahl anderer Nebenbezügepensionsfähig machen zu lafsen. Meine Herren, wir werden
«um in der Lage sein, dem zu widerstehen. Da ist mir das doch ein sehr angenehmerAusweg.

Das Wohlwollen für die Bürgermeister haben wir alle. Ich persönlichhabe mit den
^Bürgermeistern nur allerbesteErfahrungen gemacht, und wir bewilligen ihnen, was sie gern
haben wollen, auf einem anderen Wege, der den Interessen der Feuerversicherungsanstaltgerecht
w"t> und im übrigen die Bedenkenausräumt.

Ich möchte Sie bitten, den Antrag der Fachkommission, beziehungsweise des Abgeordneten
"imten anzunehmen.

VorsitzenderSpiritus: Der Herr AbgeordneteMinten.
^ AbgeordneterMinten: Meine Herren! Noch ein kurzes Wort auf die Ausführungen des
Herrn OberbürgermeistersWallraf. (Rufe: Lauter!) Er führte eben aus, die Provinzial-Feuer-
echcherungsanstaltkönnte dem Bürgermeister die Sache entziehen. Er wäre dann um die Sache

yerum. Es ^^^ ^ ^ dem Verhältnis des Bürgermeisterszu der Provinzial-Feuerversichenmgs-
anstatt gar nichts. Auch heute kann die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltnach ihrem Reglement
"w Zustimmung des Verwaltungsrates dem Bürgermeister diese Funktion entziehen. Das steht
? " s° gut wie auf dem Papier, denn, wie wir gestern in der Fachkommission gehört haben, ist
" Fall bei der großen Zahl von Bürgermeisternnoch nicht praktisch geworden. Ich möchte einmal

2ern sehen, was daraus würde, wenn die Provinzial-Feuerversicherungsanstalteinem Bürgermeister
'°<e Funktionentziehen wollte. Ich glaube wohl, daß die Geschäfte der Provinzial-Feuerversicherungs-
Nstalt in dieser Bürgermeistereiin Zukunft nicht sehr gefördert werden würden. Da würden die

-Privatgesellschaften mit aller Gewalt und mit dem größten Erfolge eintreten. (Zustimmung.)
Meine Herren! Um auch die Antragsteller — das sind die Herren Bürgermeister —

°l befriedigen, möchte ich bitten, daß wir unseren ablehnenden Beschlußder I. Fachkommission, um
eisen Annahme ich wiederholt dringend bitten möchte, eine Empfehlung mit auf den Weg geben

. °Mn, worin wir den Antragstellernsagen, es würde ihnen anheim gegeben, diese Einnahmen in
'e Gemeindekasse zu zahlen und sich mit den Bürgermeistereiendarüber zu verständigen, daß sie
Wen ^ Zustimmungdes Kreisausschusses eine dauernde persönlichepensionsfähige Zulage in der jedes-
"lgen Höhe des Iahresertrag.es bewilligen mögen. (Zuruf: Das geht nicht. Unruhe.) Es bedarf uur

17*
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eines Beschlusses der Bürgermeistereiversammlungund eines Beschlusses des Kreisausschusses,einer
Reglementsänderungbedarf es also nicht,

Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Königliche Herr Landtagskommissarius.
Königlicher Landtagskommissarius,Ober-Präsident, Staatsminister Freiherr von Rhein-

baben: Meine Herren! Die Angelegenheithat nns wiederholt im Provinzialausschußbeschäftigt.
Ich möchte doch noch ein Wort dafür einlegen, daß Sie sich entgegen dem Vorschlag der Fach¬
kommission der Auffassungdes Provinzialausschussesanschließen.

Meine Herren! Zunächst ist es doch ein nicht ganz unberechtigtesGmvamen für unfere
kleinen Bürgermeister, daß ihnen in der Nheinprovinz bisher das verfagt ist, was ihnen in West¬
falen anstandslos bewilligt worden ist. Wenn diese Bezüge aus ihrer Nebentätigkeit als Agenten
der Feuerversicherung in Westfalen angerechnet werden, so ist es in der Tat vom Standpunkt der
Bürgermeisternicht recht zu verstehen, warum ihnen das nicht auch in der Rheinprovinzangerechnet
werden kann. (Beifall.) Die Differenz ist ja auch, soweit ich es verstehe, eigentlich weniger
eine sachliche als eine formale; es ist die Meinungsverschiedenheit,welcher Weg der zweckmäßigere
ist, nnd da muß ich doch ernste Bedenkenhegen, Ihnen den Weg zu empfehlen, den der Herr
AbgeordneteMinten Ihnen empfahl. Meine Herren, fulche Sachen muß man sich ja ganz im
einzelnen durchdenken. Im Augenblick scheinen mir doch erhebliche Bedenken dem entgegenzustehen.
Meine Herren, wofür wird das Gehalt gewährt? Für die Hanpttätigkeit des Beamten. Nach dem
Vorfchlag des Herrn AbgeordnetenMinten soll aber das Gehalt nach einem Umstand bemessen
weiden, der an sich mit dem Hauptamt des Bürgermeisters gar nichts zu tun hat. Es ist mehr
oder weniger eine recht zufällige Verbindung, daß der Bürgermeister zugleich Agent der Feuer¬
versicherung ist, und trotzdem soll sein Gehalt nach dieser nebenamtlichen Tätigkeit bemessen werden,
noch dazu nach einer nebenamtlichen Tätigkeit, die jederzeit reVokabel ist.

Gewiß, meine Herren, es ist meines Wissens noch nicht vorgekommen,daß der Auftrag
von der Feuerversicherungsgefellschllft zurückgezogenworden ist, aber die Möglichkeitliegt jeden Tag
vor, und ich glaube, man kann ein dauerndes Gehalt doch nicht nach einem Moment bewilligen,
das an sich mit dem Amte nichts zu tun hat und noch dazu jeden Tag wieder in Wegfall kommen
kann. Da fcheint es mir doch viel richtiger zu fein, das Gehalt zu lassen, wie es ist, d. h. das
Gehalt nach der Haupttätigkeit zu bemessen und diese Nebeneinnahmennach wie vor als NebeneM-
nahmen zu rechnen.

Ich möchte noch auf eines hinweifen, das meiner Ansichtnach auch dem Vorfchlag des
Herrn AbgeordnetenMinten entgegensteht. Wenn fo verfahren wird, wie er vorschlägt, so Muß
erstens einmal das Gehalt des Bürgermeisters eigentlichjedes Jahr nach den wechselnden NebeN-
bezügenbewilligt werden, vor allem aber, meine Herren, würden sich scheinbargroße Ungleichheiten
in den Gehältern der Bürgermeister ergeben. Es sind einige Nebeneinnahmen aus der Feuer¬
versicherungziemlich erheblich. Werden diese nun jetzt dem Gehalt zugeschlagen,so wird eine
Menge anderer Bürgermeister, die diese zufällige Verbindung nicht kennen, fofort wieder darauf
exemplifizieren und fagen, der Bürgermeister da und da kriegt 500 Mark mehr als ich. Warum
kriege ich nicht auch diefe 500 Mark? Ich meine, man kommt zu einem reineren und richtigeren
Resultat, wenn man diese Nebeneinnahmenvom Gehalt trennt, wie es bisher der Fall gewesen ist
und beides nicht durcheinander wirft, lediglich,um das zu erreichen, was wir alle wünfchen. M)
glaube, der Vorschlag des Herrn OberbürgermeistersWallraf ist der richtigere,und wenu die Herren,
wie wir. den Wunsch haben, den Bürgermeisternnach diefer Richtung hin zu helfen, fo würde ich

^p'Gm den korrekteren Weg zu gehen, und nicht einen Umweg zu suchen, der. glaube ich, doch
ernstliche Bedenken nach verschiedenenRichtungen hin hervorrufen muß. (Beifall.)
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Vorsitzender Spiritus: Das Wort hat der Herr AbgeordneteWallraf.
AbgeordneterWallraf: Ich verzichte.
Vorsitzender Spiritus: Dann ist das Wort nicht weiter gewünscht worden.
Ich schließe die Verhandlung.
Ich frage den Herru Berichterstatter,ob er das Wort wünscht.
Der Herr Berichterstatterverzichtet.
Meine Herren! Die Sachlage ist folgende. Gestatte« Sie, daß ich zur Klarstellung kurz

dieses auseinandersetze. Der Provinzialausschuß hatte dem Landtag den Vorschlag unterbreitet,
durch eine Aenderung der Satzungen der Ruhegehaltskassedie Möglichkeitzu geben, die Neben-
einnahmen der Bürgermeister pensionsfähig zu macheu. Das ist die Vorlage, wie Sie sie m der
Drucksachefinden

Unsere I. Fachkommission hat sich dagegen anders entschieden. Sie hat den Antrag gestellt,
daß der Provinziallandtag den Antrag des Provinzialausschusses.also die Aenderungder Satzungen
der Ruhegehaltskasseablehne,: möge. , ^ >. «^

Nuu kommt der Antrag des Herrn AbgeordnetenWallraf, der dahm geht, den Antrag
der I. Fachkommissionabzulehnen und damit den Antrag des Provinzialausschusseswieder her¬
zustellen. Der Herr AbgeordneteWallraf will also, um mich mit anderen Worten auszudrücken,
daß die Ncbenbezügeder Bürgermeisterpeusiousfahigwerden können,während die I. Fachkommission
«uf dem anderen Standpunkt steht und diese Möglichkeitnicht in die geänderten Satzungen der
Ruhegehaltskasseaufgenommenwifsen will.

Weitere Anträge liegen nicht vor. .

Der Herr AbgeordneteMinten hat Anregungen gegeben, aber einen schriftlichen Antrag,
wü es nach unserer Geschäftsordnungnotwendigist, nicht gestellt.

Wir kommen jetzt zur Abstimmungüber die beiden Anträge wenn ich mich "^ ausdrückeu
s°N, über den Antrag der Fachkommission und den Antrag Wallraf, der den Antrag des Provmzml-
Ausschusses wiederherstellen soll

Nach unserer Geschäftsordnung wird der Antrag der Fachkommissionzunächst zur Abstimmung
^u stellen sein, der dahin geht, den Bürgermeistern diese Möglichkeitnicht zu gewahren, und den
Antrag des Provinzialausschusses,der diese Möglichkeitgewährenwill, abzulehnen. Ich hoffe, die
geschäftlicheLage Ihnen damit nochmals geklärt zu haben.

Zur GeschäftsordnungHerr AbgeordneterPiecq. ., . ^ , «:^ ^;« >,,«
AbgeordneterPieeq: Der Antrag der I. Fachkommisston geht durchans n cht dahm. den

Vllrgermeisten, die Möglichkeit nicht zu gewähre". Ich will das was Herr Mmten wiederholt
"gestellt hat. hier nicht weiter auseinaudersetzen.Die I. Fachkonumssion steht auf dem Staudpunkt.

°°ß das Verhältnissesind die die Bürgermeistermit den Gemeindenabzumachen haben.
Vorsitzender Spiritus: Das ist aber nicht mehr zur Geschäftsord..uug.
AbgeordneterPieeq: Ich will hier nicht wieder m die Diskussioneintreten^ ^ch muß

"" dem entgege^eten, daß die I Fachkommissionden Bürgermeistern,was sie wollen, nicht gewahren
'"U. Die I. Fachkommission sagt nur: Es ist der unrichtigeWeg gewählt

Vorsitzmd Spiritus: Dann, meine Herren, will ich, nm jeden Zw.fel auszu chwßeu
""ch so ausdrücken daß die I. Fachkommission eine Aenderungder Satzungen der Ruhegehaltskasse
"cht empfiehlt. Zustimmung.) Damit ist jedes Bedenken ausgeschlossen.

Wir konnnen zur Abstimmung, und zwar meinem Vorschlagegemäß, wenn Sie nicht
^«spreche», zunächst über den Antrag der I. Fachkommission.
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Landeshauptmann Dr. von Renvers: Wenn in der vorgeschlagenen Weise vorgegangen
wird, müßte der zweite Antrag, der zurückgezogenworden ist, wieder aufgenommen werden. Es
war ja noch ein zweiter Antrag bezüglich der schwankenden Gebühren vom Provinzialansschuß
vorgeschlagen worden. Der müßte jetzt mit zur Abstimmungkommen.

Vorsitzender Spiritus: Ja, meine Herren, wir haben doch nur die Vorlage, wie sie der
Provinzialansschußan den Landtag gemacht hat, und diese Vorlage wieder aufzunehmen, ist der
Antrag des AbgeordnetenWallraf. Was der Provinzialansschuß sonst noch in der Sache getan
hat, untersteht meines Erachtens nicht der Beschlußfassung,wie sie sich aus dieser Vorlage ergibt.

Landeshauptmann Dr. von Renvers: Darf ich nochmals ums Wort bitten?
Ich glaube, die Angelegenheitregelt sich ganz von selbst, wenn beschlossen wird, die Vorlage

im vollen Umfange anzunehmen. Sie ist ja in der Kommission zum Teil gekürzt worden, indem
die Aenderungdes § 4 zurückgezogenworden ist.

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Ich kann mich nur an die Anträge halten, wie
sie hier vorliegen, und zwar liegt der Antrag der I. Fachkommission vor, die Vorlage des Provinzial-
ausschusses abzulehnen, und der Antrag des Herrn Wallraf, die Vorlage des Provinzialausschusses
wieder herzustellen. (Sehr richtig!) Wenn Sie weitere Vorschläge machen wollen, dann würde
nach der Geschäftsordnungdie Verhandlung wieder eröffnet sein. (Sehr richtig!) Bei dem jetzigen
Stand der Sache bedauere ich, nicht anders verfahren zu können, erbitte aber die Entscheidungdes
hohen Hauses. (Sehr richtig!)

Ein Widerspruchgegen diese meine Auffassung erfolgt nicht. Wir kommen zur Abstimmung-
Ich bitte diejenigenHerren, die dem Antrage der I. Fachkommissionentsprechenwollen,

sich zu erheben, (Geschieht.) Das Bureau erachtet das für die Minderheit.
Bedenken hiergegenwerden nicht erhoben. Danach kann ich konstatieren, daß der Antrag

der I. Fachkommissionabgelehnt ist, und möchte den Schluß daraus ziehen, daß Sie den Antrag
des Herrn Abgeordneten Wallraf angenommenhaben. (Widerspruch.) Wünschen Sie darüber noch
einmal eine besondere Abstimmung? (Rufe: Abstimmen!)

Dann bitte ich alle diejenigen Herren, die den Antrag des Herrn Wallraf annehme«
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die große Mehrheit.
Der Antrag Wallraf ist angenommen.
Meine Herren! Noch ein Wort. Wir sind noch nicht ganz fertig.
Es liegt der Antrag des Herrn Wallraf vor, die Petitionen als erledigt zu erkläre«.

Sind die Petitionen hiermit von Ihnen als erledigt erklärt?
Auch damit find Sie einverstanden. (Unruhe, Glocke des Vorsitzenden.)
Meine Herren! Noch ein Wort zu der eben beschlossenenVorlage. Der Herr Referent

macht darauf aufmerksam,ohne natürlich an dem Beschlußetwas zu ändern, daß die Petition«-«
m der Fachkommission noch nicht eingehend durchberatenworden seien, da die Fachkommission von
der Auffassungausgegangensei. und ihr Beschlußempfahl, den Antrag des Provinzialausschusses
abzulehnen. Infolgedessenseien die Petitionen dort noch nicht eingehend erörtert worden. Der
Herr Referent regt an, ob die Fachkommission, nachdem jetzt der Antrag des Herrn Wallraf und
danut der Vorschlag des Provinzialausschussesangenommenist, sich nicht noch mit den Petitionen,
du ,m wesentlichen die Frage der rückwirkendenKraft betreffen,noch einmal beschäftigen soll,
o >c s /^"/ < ""' ^ m^ auch anheimgeben,wenn bezüglich der Petitionen noch "«
Zweifel besteht, ob sie im Interesse der Herren, die die Petitionen eingereichthaben, genügend



54. RheinischerNrovinzia llandtag. 4. Sitzung am 1 2, Februar 1914,
135

geklärt sind, die Fachkommissionmit der Frage der Petitionen - nur darum handelt es sich -
zu betranen Vielleichtist der Herr AbgeordneteWallraf auch m dieser Beziehung einverstanden.

AbgeordneterWallraf: Vielleicht spricht Herr AbgeordneterOehler dazu.
Vorsitzender Spiritus: Herr AbgeordneterOehler!
AbgeordneterDr. Oehler: Im allgemeinenist es doch Parlamentarisch^lich °ß m n

erklärt, daß durch die gefaßten Beschlüsse die Petitiouen erledig sind. Ich kaun nm " cht d uken
daß die Petitionen einen anderen Inhalt haben ^n. Soweit den Petitioueu dmch u V schlu
Rechnuuggetragen ist. siud sie angenommen,soweit ihnen uicht Rechnuug getragen ist, sind sie
nicht angenommen.

VnfsikenderSuiritus: Der Herr Berichterstatter!

kon 2°er-^ ^^

günstigen Berechnnng. Wir haben über diese Petitionen um die es sich h^ ° ^ ^ nch "
der Fachkommission beraten können, weil wir ja die günstigere Berechnung el st a>is ch w Mu
Ich glaube, dß darnach nichts anderes übrig bleibt, als die Beratuug ichr Pe"« zmmchst
der Fachkommissionzn überlassen uud sie bei eiuer auderen Gelegenheit hier zur Beratung ms
Plenum zu bringen.

Vorsitzender Spiritus: Herr AbgeordneterWallraf.
AbgeordneterWallraf: Ich verzichte. : <v. «>>,«, yln^ae ^stimmen
VorsitzenderSpiritus: Meiue Herren! Ich 6". wir sollten ^

d°ß die Petitionen nochmals, da jetzt die Vorlage angenommen ist " b" I. Fa« mMsi geprG
werden. Darf ich auuehmen.daß das der Wille des Hauses .st. aß die Petitionen, um d,e sich
handelt, nochmals an die Fachkommission zurückverwiesenwerden.'

Dann stelle ich das fest.
Dann kommen wir zu Nr. 12 der Tagesordnung: Vrovinzial-

Antrag der I. Fachkommission 3^ Bericht und Ant^P°v'nzia

Ausschusses betreffend Wahl der r .,„Untcrvertcilung der nach § 16 des Gesetzes uoer ..... u
13. Inni 1893 etwa anszuschreibenden 2°ndl.eferungen auf e Kre.se

Berichterstatter ist Herr Mch dchr' langen und
. , Berichterstatter Abgeordneter vr^ Lueas: Meme H n cy ^ ^
schwierigenSache eiue ebenso einfache uud kurze, über die ^'^ 1

n°mlichnach wie vor dem Provinzialausschußauf ^, f^« ^ ^
b's znm Ablauf des Jahres 1920 die Mitwirkung bei an
Km,e übertragen. Die Landlieferungensind .m Falle der
^Getreid^ Lebensmittelu usiv. Sie «e^e«. weuu ^ ^^^^ aül

""ch der Richtung hin zustimmen.
Vorsitze,ider Spiritus: Wird das Wort gewünscht?
Das ist nicht der Fall.
Ich stelle Ihre Zustimmung fest.
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Nr, 13 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend Ersatzwahlen für den Provinzialausschuß.

Hier ist derselbe Herr Berichterstatter.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Lucas: Meine Herren! Es sind drei Mitglieder des

Provinzialllusschussesausgeschiedene Im Regierungsbezirk Düsseldorf der Geheimrat Lueg durch
Niederlegungdes Amtes und im RegierungsbezirkCoblenz die Herren Peters und Engelsmann, die
leider gestorben sind. Es würde also eine Ersatzwahl vorzunehmensein.

VorsitzenderSpiritus: Ich eröffne die Verhandlung und gebe das Wort dem Herrn
AbgeordnetenNeizert.

Abgeordneter Neizert: Meine Herren! Ich habe im Auftrage und auf einstimmigen
BeschlußsämtlicherAbgeordnetendes RegierungsbezirksCoblenz Ihnen vorzuschlagen,durch Zuruf
die bisherigen stellvertretendenMitglieder des Provinzialllusschusseszu ordentlichen Mitgliedern zu
erwählen, und zwar an Stelle des Herrn Gutsbesitzers Peters den Herrn Landrat Geheime«
Regierungsrat Heising in Ahrweiler und an Stelle des Herrn Engelsmann Seine Durchlauchtden
Fürsten Friedrich zn Wied.

Vorsitzender Spiritus: Meine Herreu! Sie habeu die Vorschläge gehört, und zwar ins¬
besondereauch den Vorschlag, durch Zuruf zu wählen. Das kann natürlich nur geschehen, wenn
kein Widersprucherfolgt.

Ich frage zunächst bezüglich der Ersatzwahl für Herrn Peters, ob diese Wahl durch
Zuruf erfolgen soll.

Dagegen erfolgt kein Widerspruch.
Der Vorschlag des Herrn Vorredners geht dahin, den Herrn Abgeordneten Geheimrat

Heising in Ahrweiler zu wählen.
Ich frage, ob hiergegenirgendwelcher Widersprucherfolgt.
Das ist nicht der Fall.
Herr Geheimrat Heising ist als Mitglied des Provinzilllausschussesfür den Regierungs¬

bezirk Coblenz gewählt.
Ich weiß nicht, ob Herr Heising anwesend ist. (Wird bejaht.) Ich frage Herrn Heising,

ob er die Wahl annimmt.
AbgeordneterHeising: Ich nehme die Wahl dankendan.
Vorsitzender Spiritus: Herr AbgeordneterHeising nimmt die Wahl an.
Wir kommen jetzt zur Ersatzwahl für den verstorbenenHerrn Engelsmann. Auch hi"

wird vorgeschlagen, die Wahl durch Zuruf vorzunehmen.
Hiergegenerfolgt kein Widerspruch.
Vorgeschlagen wird Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied.
Ich frage, ob gegen die Wahl Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Wied Widerspruch

„. nn- . ^«^ ^HG von keiner Seite. Ich erkläre also, daß Seine Durchlaucht der Fürst
zu W,ed als Mitglied des Provinzialausschnssesgewählt ist.

Ich frage Seine Durchlaucht,ob Sie die Wahl annehmen.
AbgeordneterFürst zn Wied- Ich nehme die Wahl dankendan.

angenommen ^ptritus: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat auch die W°hl
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Wir kommenjetzt zu den Wahlen der Stellvertreter für den RegierungsbezirkCoblenz.
AbgeordneterNeizert: Ich schlage vor, in gleicher Weise durch Zuruf als stellvertretende

Mitglieder zu wählen- an Stelle Seiner Durchlauchtdes Fürsten zu Wied den Herrn Oekononnerat
Caspers in Bubenheim und als Stellvertreter des Herrn Geheimrat Heising den Herrn Landrat
GeheimenRegierungsrat von Kruse in St. Goar.

Vorsitzender Spiritus: Meine Herren! Zunächstfrage ich, ob Sie auch :n den beiden
Falle,, die Wahl durch Zuruf vornehmenwollen.

Dagegen erfolgt kein Widerspruch, ^ ... < <-
Es wird vorgeschlagen,als Stellvertreter für Herrn Geheimrat Hechng den Herrn

AbgeordnetenGeheimen Regierungsrat von Kruse zu wählen.
Auch gegen diese Wahl erfolgt kein Widerspruch. Ich erkläre deu Herrn Abgeordneten

Geheimrat von Kruse für gewählt.
Ich frage den Herrn Abgeordneten,ob er die Wahl annimmt,

Dann wird als' Stellvertreter für den Herrn AbgeordnetenDurchlauchtFürst zu Wied
Herr OekononneratCaspers in Vorschlaggebracht.

Auch hiergegenerfolgt von leiner Seite Widerfprnch. Ich erkläre den Herrn Abgeordneten
^spers für gewählt.

Ist der Herr AbgeordneteCaspers anwesend? (Wird bejaht.)
Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt.
AbgeordneterCaspers: Ich nehme die Wahl an. „,.<.«
Vorsitzender Spiritus: Wir kommen alsdann zu den Wahlen un Regierungsbezirk

Düsseldorf. Ich «teile dem Herrn AbgeordnetenGraf Hoensbroech das Wort
AbgeordneterGraf und Marquis von und zu Hoensbroech- Ich habe die Ehre,

Ihnen die Vorschlägedes RegierungsbezirksDüsseldorf inbezug auf die zu tätigenden Wahlen zu
Machen. Sein Mandat hat niedergelegt der Herr Abgeordnete Lueg. und ich glaube, es entspricht
"« Empfinden des hohen Haufes, wenn ich, bevor ich zu den Vorschlägenübergehe dem zurück-

Elenden Herrn Lneg den Dank des hohen Hauses für feiue langjährige bewährte Tätigkeit .m

Awvinzialausschußausspreche. (Beifall.) Ich bedaure, den Herrn Abgeordneten Lueg bei diesem
^"laß „icht hier im Hause anwesend zu sehen. ,. . ^ ^ «« <s^n, 5w«

Meine Herren! Nun schlägtder RegiernngsbezirkDüsseldorfIhnen v° . «« Stelle s
^scheidendenHeirn Lneg als wirkliches Mitglied im Provinzialansschußdas bisherigestellvertretende
-""glich, den Herrn AbgeordnetenJulius Erbslöh zu wählen.

Soll ich gleich auch auf den folgenden Vorschlageingehen?
VorsitzenderSpiritus- Ich würde vielleicht zunächst darüber abstimmenlassen.
Soll die Wahl auch durch Zuruf erfolgen? ^ ^ «. ^ a..,,.c,
AbgeordneterGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Durch Zuruf!
Vorsitzender Spiritus- Sie haben den Vorfchlag gehört, durch Zuruf den Herrn

K°mmerzienratInlins Erbslöh zum Mitgliede des Provinzialausschusseszu wählen. Erfolgt gegen
°°« Zuruf Widerfpruch?

Das ist nicht der Fall.
Und gegen die Wahl des Herrn Erbslöh?
Auch hicraeaen werden von keiner Seite Bedenken erhoben. „ . . ,
Ich eM« also den Herrn Abgeordneten Erbslöh zum Mitglied des ProvmM.

°Musses gewählt. 18
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Ist der Herr Abgeordneteanwesend?
Er ist anwesend; ich frage den Herrn AbgeordnetenErbslöh, ob er die Wahl annimmt.
AbgeordneterErbslöh: Ich nehme die Wahl mit Dank an.
Vorsitzender Spiritus: Dann würde ein Stellvertreter vorzuschlagen sein. Ich darf dazu

Seine Exzellenz bitten.
Abgeordneter Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Als Stellvertreter

schlägt Ihnen der RegierungsbezirkDüsseldorfvor, den Herrn AbgeordnetenErnst Schieß zu wählen.
Vorsitzender Spiritus: Auch hier durch Zuruf?
AbgeordneterGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Auch hier durch Zuruf-
VorfitzenderSpiritus: Sie haben den Vorschlaggehört, durch Zuruf den Herrn Geheim-

rat Schieß zu wählen. Gegen den Zuruf erfolgt kein Widerspruch.
Ich frage, ob gegen die Wahl selbst ein Widersprucherhoben wird.
Das ist nicht der Fall.
Ich erkläre daher den Herrn AbgeordnetenGeheunrat Schieß als Stellvertreter des Herr«

Erbslöh für gewählt.
Ich frage den Herrn Abgeordneten,ob er die Wahl annimmt.
AbgeordneterSchieß: Ja!
Vorsitzender Spiritus: Herr Schieß hat die Wahl angenommen.
Damit wäre dieser Gegenstand erledigt.
Wir kommen dann zum

Antrag der I. Fachkommifsiou zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Neuwahl von bürgerlichen Mitgliedern u»0
Stellvertretern für mehrere Ober-Ersatzkommissionen.

Derselbe Herr Berichterstatterhat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Lncas: Meine Herreu! Infolge der am 1. Oktober

1913 eingetretenen Aenderungenin der Landwehrbezirkseiuteilungsind Neuwahlen von bürgerliche«
Mitgliedern der Ober-Ersatzkommissionen vorzunehmen. Die Neueinteilung der Bezirke ist aus der
Anlage, die Ihnen zugegangenist, zu entnehmen, ebenso die Herren, die vorgeschlagen werden. 6
den einzelnen Bezirken gehören Kreise vom RegierungsbezirkDüsseldorf und dem Westfälischen
Regierungsbezirk. Da ist eine Abmachung getroffen worden, wonach die Provinzen abwechseln
nach den Wahlperioden einmal das Mitglied und den vierten und fünften Stellvertreter und da
andere Mal den ersten, zweiten und dritten Stellvertreter wählen sollen.

Die I. Fachkommission schlägt also vor, die erforderliche Wahl von den bürgerlichen M«-
gliedern und Stellvertretern nach den in der Vorlage gemachtenVorschlägen vorzunehmen. ^"
ganzen handelt es sich um Wiederwahlen. Es kommen 41 Herren in Betracht, von denen ^
vieren ein Wechseleintritt. Eine Abweichungvon dem Vorschlage findet unr im Bezirk Es!"
statt. Da ist zu bemerken, daß der Herr KommerzieuratHilgenberg nicht gewählt werden kaun,
well er erkrankt ist, daß dagegenvorgeschlagen wird, den Herrn Geheimen Baurat von GilllMe'
zu wählen.

Im übrigen bleibt es bei den gemachten Vorschlägen.
Ein weiterer Vorschlaggeht dahin, den Provinzialausschußzu beauftragen, falls bis zu"

Zusammentritt des nächsten Provinziallcmdtags im Bereicheeiner der Brigaden oder Inspektionen
durch Verziehen.Amtsniederlegungoder Tod eine Aenderung eintritt oder durch anderwciteE"^
te.lung der Bezirkeeine Ersatzwahlnötig wird, sie dann zu tätigen.
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Vorsitzender Spiritus: Sie haben den Vorschlagdes Herrn Referenten gehört, der zum
Schluß dahin geht, daß die Wahl en dloo vorgenommen werden möchte, mit der einen Maßgabe,
daß an Stelle des' Herrn Hilgenberg Geheimer Baurat von Gillhausen gewählt wird.

Ich frage, ob das Wort gewünscht wird.
Das ist nicht der Fall.
Ich frage auch ob Sie auf die einzelne Durchberatung und Abstimmungverzichten und

diese Wahlen fo vornehmenwollen, wie sie Ihnen in Drucksache 5 unterbreitet sind, mit der Aus¬
nahme, daß an Stelle des vorgeschlageneu Herrn HilgenbergHerr von Gillhausen tritt

Gegen alles dieses erfolgt kein Widerspruch,ich stelle also fest, daß Sie so beschlossen haben.
Wir kommen dann zu Punkt 15 der Tagesordnung.

Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Prov.nzial-
ausschusses, betreffend den Ablauf der Dienstzeit des Landeshauptmanns.
Königlichen Regierungs-Präsidenten a. D, Wirklichen GeHelmen Ober-
Regierungsrats Dr. von Renvers.

Berichterstatter ist der Herr AbgeordneteHolle. Ich gebe ihm das Wort.
Berichterstatter AbgeordneterHolle: Meine Herren! Nach der Vorlage des Pr°"mzlal-

"usschusses ist der Herr Regierungs-Präsident Dr. von Renvers am 14. Februar 1903 durch
Stimmzettelwahl zum Landeshauptmann der Rheinprovinz berufen uud auf eine Wahlperiodevon
12 Jahren bestätigt worden. Die bestätigte Wahl läuft am 31. März 1915 zu Ende, und da
v°r dem 31. März 1915 der Provinziallandtag vielleicht nicht wieder zusammen sein wird stellt
d« Prvvinzialausschnßanheim, daß der Provinziallandtag hinsichtlich der Wahl des Herrn Landes¬
hauptmanns die erforderlichen Beschlüsse fassen wolle.

Meine Herren! Diese Vorlage des Provinzialausschussesist ressortmäßig der 1^ Fach-
Mission zugegangen. Der I. Fachkommission wurde die Entschließungund Stellunguahme zu
'°ser Vorlage außerordentlich leicht. Bei der großen Liebe und 0°«^)^"^ die der Hen 2°udes-
«"ptmann von Renvers in unserer ganzen Provinz genießt, konnte die Entschließung der 1^ Fach-

Emission nicht zweifelhaftsein. Sie ging einmütig dahin, Herrn Landeshauptmannvon Renvers
""der zu wählen. (Lebhafter Beifall.) . ^ ^ . ^»«>,<.«

. , Die Kommission war bei ihrem Vorschlage einmütigin der Auerlennungder er °r end n
«d treubewährteuArbeit unseres Herrn Laudeshauptnmnns vou Inders. S. e.mütgn
"Wertschätzung des großen Erfolges, mit dem er 12 Jahre "« reiches Wis und Können

"^ seine ganz unvergleichliche Pflichttreue in den Dienst unserer Provmz gestellthat. (Lebhafter

, Bei dieser Gelegenheit wurde anch die Frage der weiteren Besoldung und Anstellnngs-
bedmgungen erörtert erachtet,die
^"Verhältnissen auszugestalten und gegen die frühere Zeit m einigen Punkten zu ander». Die
"Wen Ge »ltsbe ^ Mark und dazu 4000 Mark nicht pensionsfahigeRepra-

W°ti°nszul^ Erhöhung der Bezüge erschien «ugezeig^ namentlich auch

Gesichts der gesteigerten Repräsentationsausgaben. Die I. Fachkommission schlagt vor, folgende

° „ 2^ von 12 Jahren, beginnend mit dem 1 April 1915.
2- Das G M bettet" 2 00 Mark neben einer persönlichenpensionsberechten Zulage

v° 5000 Ma k Gch^ und Zulage sind vom 1, April 1914 ab zahlba. In er

Personen pensionsberechtigteu Zulage von 5000 Mark ist die bisherige Zulage für
Dienstaufwands- und Repräsentationskostenmit enthalten. ^.
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3. Der Gewählte erhalt außerdemfreie Dienstwohnung,welche bei Berechnungdes pensions¬
fähigen Diensteinkommensmit 4000 Mark in Ansatz kommt, und freie Heizung und
Beleuchtung, welche einen Pensionsberechtigenden Wert von 6°/o des Gehalts dar¬
stellen sollen.

4. Im übrigen finden hinsichtlich der dienstlichen Verhältnisse und bei der Versetzung in
Ruhestand die für die Provinzialbeamten der Rheinprovinz geltendenReglements und
Anweisungenmit der Maßgabe Anwendung, daß das Witwengeld der Frau Landes¬
hauptmann die Höhe von 8000 Mark betragen soll. (Beifall.)

Namens der I. Fachkommission empfehle ich Ihnen die Annahme dieser Vorschläge.
Vorsitzender Spiritus: Ich eröffne die Verhandlungund frage, ob das Wort gewünschtwird.
Das Wort wird nicht gewünscht.
Wir kommen alsdann zur Abstimmungüber die Wiederwahldes Herrn Landeshauptmanns,

unter den Bedingungen, wie sie Ihnen der Herr Referent vorgetragen hat.
Ich bitte, da von keiner Seite das Wort gewünscht wird, diejenigen Herren, die den Herrn

Landeshauptmann unter den mitgeteilten Anstellungsbedingnngenauf eine weitere Amtsperiode
wiederwählenwollen, sich von Ihren Sitzen zu erheben, (Geschieht. Beifall,)

Ich darf feststellen, daß das eine einstimmigeBeschlußfassung ist, (Beifall)
Widersprucherfolgt hiergegennicht, (Lebhafter Beifall.)
(Herr Landeshauptmann Dr. von Renvers erscheint im Saale.)
Mein hochverehrter Herr Landeshauptmann! Ich bähe die Ehre und Freude (die Mitglieder

erheben sich) Ihnen die Mitteilung zu machen, daß der Rheinische Provinziallandtag Sie soeben
einstimmigauf eine fernere Amtsperiodewiedergewählt hat, Sie wollen, hochverehrter Herr Landes¬
hauptmann, in der einstimmigenWahl den Ausdruckder ungeteilte!: Anerkennung und des lebhaften
Dankes für Ihre erfolgreiche Amtsführung erblicken, (Lebhafter Beifall) und ich darf namens des
Landtages dem Wunsche und der Hoffnung Ausdruck geben, daß Ihre fernere Amtsperiode für
unsere liebe Heimatprovinz eine reich gesegnete und für Sie selbst eine recht glückliche sein möge.
(Lebhafter anhaltender Beifall.)

Das Wort hat der Herr Landeshauptmann.
Landeshauptmann vi-, von Renvers: Dem hohen Hause dauke ich herzlichstfür das

Vertrauen, das Sie durch die Wahl iu mich fetzen. Die Wahl nehme ich freudig und dankbaren
Herzens an. Bisher war der Leitstern für meine Geschäftsführungdas Wohl der Provinz, und
das soll auch in Zukunft der Fall sein. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender Spiritus: Wir kommen dann zu Nr. 16:
Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend den Ablauf der Dienstzeit der Laudesrate, Geheimen
Regierungsrate Kehl und Schmidt.

Berichterstatterist derselbe Herr Abgeordnete.
BerichterstatterAbgeordneterHolle: Meine Herren! Die Herren Geheimräte Kehl und

Schmidt sind als Landesillte am 8, Februar 1902 zum zweite» Male auf eine zwölfjährigeDienst¬
zeit bestellt worden.

Zunächst ist Herr Geheimrat Kehl am 12. Dezember 1890 zum ersten Male auf eine
zwölfjährigeAmtsdauer gewählt worden, Herr Kehl verwaltet die Landesversicherungsanstaltder
Rheinprovinz,
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Zu gleicher Zeit ist damals der Geheime Regierungsrat und Landesrat Schmidt
in den Provinzialdienst berufen und zunächst am 10. Dezember1890 zum Landesrat auf 12 Jahre
sodann am 8. Februar 1902 wiederumauf eine zwölfjährigeAmtsperiode gewählt worden.

Die I. Fachkommission schlägt Ihnen angesichts der treuen und langjährigen Bewahrung
beider Herren vor, sie nochmals auf eine zwölfjährigeAmtsperiode wiederzuwählenund gleichzeitig
m der Besoldungkleine Aenderungen vorzunehmen. Herr GeheimratKehl bezieht bisher 13 000 Mark
Gehalt nebst freier Wohnung, Heizungund Licht. Dieses Gehalt soll künftighinauf 14 000 Mark,
zahlbar vom 1. April 1914 ab, festgesetztwerden.

Herr Geheimer Regierungsrat Schmidt bezog neben seinemGehalt von 11000 Mark
bisher eine Funktionszulage von 1000 Mark als Vertreter des Herrn Landeshauptmanns. Diese
Vertreterzulage soll auf 2000 Mark bemessen werden, ebenfalls zahlbar vom 1. April d. Is. ab,
und soll gleichzeitig pensionsberechtigt sein.

Ich habe also die Ehre, Ihnen namens der I. Fachkommission folgendeBeschlußfafsung
vorzuschlagen:

„Der Provinziallandtag wählt die Lcmdesräte, Geheimen RZgieruugsrciteKehl und
Schmidt unter den in der Vorlage aufgeführten Bedingungen zu Landesräten wieder,

gleichzeitig wird
das Gehalt des Geheimen Regierungsrats Kehl von 13 000 Mark auf 14 000 Mark,
zahlbar vom 1. April 1914 ab, festgesetzt.Für den GeheimenNegierungsrat Schmidt
wird die Vertretuugszulage von 1000 Mark auf 2000 Mark, zahlbar vom 1. April
1914 ab, erhöht; sie soll in dieser Höhe pcusionsberechtigt sein."

Vorsitzender Spiritus: Ich eröffnedie Verhandlung.
Das Wort wird nicht gewünscht. Ich darf daher feststellen,daß die Wahl der beiden

Herren unter den angegebenen Anstellungsbedingungenvon Ihnen erfolgt ist.
Wir kommen dann zu Nr. 17 der Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Pro-
vinzialausschusses, betreffend die Wahl des Landesbauinspektors, Baurat
Quentell zum Landesbaurat.

Herr AbgeordneterHolle ist ebenfalls Berichterstatter.
Berichterstatter Abgeordneter Holle: Meine Herren! Herr Vaurat Quentell ist am

4- September 1894 in den Dienst der Provinzialverwaltung getreten und er hat nacheinanderdie
VandesbauämterM. Gladbach und Saarbrücken verwaltet. Seit dem 7. Mai 1911 ist er mit der
Wahrnehmungder Dienstgeschäfteeines Landes-Oberbauinspektorsbetraut. Vorher war Herr Quentell,
wü Sie aus der Drucksache Nr. 32 sehen, hauptsächlich im Eisenbahndienst,und zwar bei den
Eisenbahndirektionenin Hannover, Erfurt und Bromberg beschäftigtgewesen. Seine Ernennung
zum Regierungsbaumeisterdatiert vom Mai 1889. Herr Quentell ist katholisch und verheiratet.

Für den Vorschlag,Herrn Quentell als Landesbaurat zu wählen, sind verschiedenesachliche
und persönliche Gründe maßgebend: Die Steigerung der Geschäfteund namentlich seine Stellung
°en lokalen Vaubeamten gegenüber. Es ist aber bei den Anstellungsbedingungen vorbehaltenworden,
°"ß Herr Quentell sich eine Versetzung in einen lokalen Bezirk wieder gefallen lassen muß, unter
Beibehaltung seines bisherigen Gehaltes, falls hiesige organisatorische Veränderungen oder sonstige
künstliche Verhältnisse es wünschenswert erscheinen lassen sollten, daß er eine lokale Bauinspektion
Übernimmt.Deshalb schlägt Ihnen der Provinzialausschußvor, die Wahl unter folgenden Bedingungen
zu tätigen:
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1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. April 1914 ab mit dem besoldungsmäßigen
Gehalte von 9800 Mark,

2. der Gewählte muß sich den jetzigen und künftig zu erlassendenBestimmungen des
Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz
unterwerfen,

3. er muß sich verpflichten, ohne Genehmigungdes Provinzialausschusseskein Mandat für
eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretungzu übernehmen, falls ihm
für letzteres ein gesetzlicherAblehnungsgrundzur Seite steht,

4. er ist gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, ins¬
besondereauch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent
fungiert, beschäftigen zu lassen,

5. er ist endlich verpflichtet, sich jederzeit in ein Landesbauamt zurückversetzenzu lassen,
falls dies seitens des Landeshauptmanns für angemessen erachtet wird, unter Bei¬
behaltung seines Gehalts.

Die I. Fachkommission schlägt Ihnen vor, die Wahl des Herrn Quentell zum Landes-
baurat unter diesen Bedingungenzu tätigen.

Vorsitzender Spiritus: Ich frage, ob das Wort gewünscht wird.
Das ist nicht der Fall.
Dann darf ich feststellen, daß die Wahl so, wie vorgeschlagen, erfolgt ist.
Endlich kommt noch die Wahl des Gerichtsassessors Knell zum Landesrat.
Meine Herren! Hier ist eine kleine sachliche Bemerkungzu machen. In der Drucksacheist

ein Irrtum passiert. Es war dem Bureau nicht genau bekannt, welche Konfession der Herr hat.
Die Sache ist erledigt. Sie hat in der Drucksache noch nicht Berücksichtigunggefunden. Die
Konfession ist die katholische.

Ich gebe das Wort dem Herrn Berichterstatter.
BerichterstatterAbgeordneterHolle: Meine Herren! Der Herr GerichtsasfessorWilhelm

Knell ist seit Beginn des Jahres 1911 als Hilfsarbeiter im Provinzialdienst beschäftigt und seit
dieser Zeit bei dem Vorstandeder Landesversicherungsanstalttätig. Er ist am 14. Februar 1910
zum Gerichtsassessor ernannt, also demnächst vier Jahre Assessor, katholisch und unverheiratet.

Den sachlichen Grund zur Anstellung eines weiteren Landesrats haben die zahlreichen
Aufgaben gegeben, welche der Landesversicherungsanstaltdurch die Reichsversicheruugsordnung
obliegen, namentlichdie Einführung der Witwen- und Waisenversorguug.

Die I. Fachkommission hat sich mit dieser sachlichenBegründung einverstandenerklärt und
billigt auch die Bedingungen, unter denen Herr Knell zum Landesrat berufen werden foll. Die
Anstellungsbedingungen sind folgende:

1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. April 1914 ab mit dem Anfangsgehalte
der Landesräte,

2. der Gewählte muß sich den jetzigen und künftig zu erlassenden Bestimmungendes
Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der Rhein'
Provinz unterwerfen,

3. er muß sich verpflichten,ohne Genehmigungdes Provinzialausschusseskein Mandat
für eine politischeKörperschaft oder in die Gemeindevertretungzu übernehmen,wen«
ihm für letzteres ein gesetzlicher Ablehnungsgrundzur Seite steht,
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4. er ist gehalten, auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied
des Vorstandes der LandesversicherungsanstaltRheinprovinz im Haupt- oder Neben¬
amte zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landes¬
hauptmanns, insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten, welcher als
Abteilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen.

Namens der I. Fachkommission habe ich die Ehre, Ihnen diesen Vorschlagdes Provinzial¬
ausschusses zur Annahme zu empfehlen,und Ihnen gleichzeitig zu empfehlen,Herrn Gerichtsafsessor
Wilhelm Knell unter den verlesenen Bedingungenzum Landesrat zu wählen.

Vorsitzender Spiritus: Sie haben den Vorschlaggehört.
Wird dazu das Wort gewünscht? Es geschieht nicht.
Also auch diese Wahl ist dem Vorschlage der Kommission entsprechend erfolgt.
Wir kommen jetzt zum Antrag Nr. 19 der Tagesordnung:

Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Verwaltungs¬
kosten der Landesbank der Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom
1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1914.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Hagen, dem ich das Wort erteile.
BerichterstatterAbgeordneterHagen: Meine Herren! Im vorigen Jahre schien sich das

Geld aus der Welt vollständig verflüchtigtzu haben. Wo es gewesen ist, weiß niemand, wahr¬
scheinlich aber doch zum großen Teil in Safe- resp, in Sicherheitsstrümpfen,denn es ist sehr plötzlich
zurückgekehrt.

Unter den Umständen wie im vorigen Jahre war es der Landesbankfehr schwierig, die
Ansprüche zu erfüllen, die an sie gestellt wurden. Sie hat trotzdem 43 Millionen Mark kommunale
Anleihe geben können und 51 Millionen Mark an kurze Rückzahlungsfristengeknüpfte Vorschüsse.

Meine Herren! Die Landesbankhat im vorigen Jahre einen Zinsgewinn von 1865000
^rk gemacht Hiervon wurden an die Provinzialverwaltung 705000 Mark abgeführt, fo daß
1160 000 Mark übrig bleiben. Gemäß Beschluß des Provinzialausschussesvom 31. Januar 1914
wurden hiervon dem Reservefonds L 500000 Mark zugeführt, und dem Disagwkonto
400000 Mark, ferner zur Rückstellung für den Organisationsfonds der Lebensverstcherungsanstalt
100000 Mark, für Vergütung an die Provinzialverwaltung für besondere Zwecke 100 000 Mark,
bleibt als Vortrag in neuer Rechnung 60 782 Mark. „ ^^ «

Das wären in Kürze die Ziffern, die ich Ihnen über den Haushaltsplan der Landesbank
mitzuteilenhätte

Im vorigen Jahre hatte ich den Vorzug, die Glückwünschedes hohen Hauses der Landes¬
bank zur 25jährigen Jubelfeier übermitteln zu dürfen, und in diesem Jahre erfülle ich den ehren¬
den Auftrag, diese Glückwünschean den Direktor der Landesbank,Herrn Geheimen Reg.erungsrat
v" Lohe zu richten. Meine Herren, ich glaube, daß ich die Wünsche, die «ir fürihn empfinden
n^t besser ausdrücken kann, als indem ich sage, daß er während der ganzen 25 Jahre sem Amt
«umwa ouin lauäe verwaltet hat, (Beifall) und daß wir hoffen, daß er während vieler weiterer
^hre feine wertvollenDienste der Provinz zur Verfügung stellen wird, daß die Provmz ebenso
bavon profitieren wird wie wir hoffen, daß er eine volle Genugtuung aus semer Tatlgwt ziehen
"nd. In diesem Sinne habe ich die Ehre, im Namen des hoben Hauses die herzlichen Glückwünsche
zum 25jährigen Jubiläum Herrn GeheimenRegierungsrat Dr. Lohe zu übermitteln. (Beifall.)

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Sie
haben den Antrag der I. Fachkommission gehört. Ich eröffne die Verhandlung und konstatiere d,e
Annahmedesselben, da sich niemand zum Wort meldet.
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Wir gehen zu folgendem Punkt der Tagesordnung über:
Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Kosten der
Leitung und Beaufsichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten, sowie
über den Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in den Provinzial-
anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Berichterstatterist Herr AbgeordneterGraf von und zu Hoensbroech(Kellenberg).
AbgeordneterGraf von und zu Hoensbroech (Kellenberg): Meine Herren! Der

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der baulichen Unterhaltungs-
arbeiten sowie über den Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten hat
zu besonderen Bemerkungenkeinen Anlaß gegeben.

Die Einnahme ist lediglich der Zuschuß aus dem Haupt-Haushaltsplan mit 162 200 Mark.
Bei den Ausgaben beträgt zuerst der Beitrag an die Zentralverwaltung zur Bestreitung

der Diensteinkommen der ans dem Haushaltsplan dieser Verwaltung besoldeten, aber ausschließlich
dort verwendetenBeamten 33 400 Mark, das ist ein Mehr von 2350 Mark, zweitens die Ver¬
gütung für die Leitung und Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten in den Provinzial¬
anstalten 1100 Mark wie im vorigen Jahre; drittens Vergütung für vorübergehendetechnische
Hilfeleistungenbei der Zentralstelle2100 Mark, endlich Angestellten.Versichernngsbeiträge360 Mark
und dann sind die Reisekosten der mit der örtlichenLeitung und Beaufsichtigungbetrauten Beamten
von 4500 auf 4700 Mark, also um 200 Mark gestiegen; diese kleine Steigerung rechtfertigt sich durch
die umfangreichen Arbeiten.

Bei den fächlichen Ausgaben, meine Herren, ist eine Position von 120 000 Mark ein¬
gefetzt. Bei diesem Titel wurde in der II. Fachkommissiondas Bedenken geäußert, ob diese
120 000 Mark wohl genügendsein würden, und sowohl die Provinzialverwaltung als auch die
II. Fachkommissionhat sich einstimmigdiesem Bedenken angeschlossen.Die Provinzialverwaltung
legt uns dar, daß der Wert der Maschinen die enorme Summe von 6V2 Millionen Mark aus¬
mache, und im Vergleichzu dieser Summe ist der Betrag von 120 000 Mark, die in diesen Haus¬
haltsplan wie in dem vorigen Jahre eingestellt worden sind, nach Ansicht der II. Fachkommission
etwas zu niedrig bemessen worden.

Es wurde hierauf in der II. Fachkommissiondem Wunsche Ausdruckverliehen, die Pro¬
vinzialverwaltungmöge doch ihr Augenmerkdarauf richten, diese Position entsprechend zu erhöhen.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch die wichtige Frage der Befeuerung der Maschinen gestreift
obwohl diese Frage ja eigentlich nicht in diesen Haushaltsplan hineingehört. Die II. Fachkommission
bittet die Provinzialverwaltung, auch diese Frage, weil sie doch sehr wichtig und für die Maschinen-
erhaltung außerordentlichnotwendig ist, im Auge zu behalten.

Schließlichsehen Sie in den Ausgaben noch sonstige kleine Ausgaben und zur Abrundung

Der Haushaltsplan schließt infolgedessen ab und balanziert in Einnahme und Ausgabe
mit 162 200 Mark, das ist ein Mehr von 3000 Mark im Vergleichzum vorigen Jahre.

Im Namen der II. Fachkommission habe ich die Ehre, Ihnen vorzuschlagen, diesen Haus¬
haltsplan unverändert anzunehmen.

n n ^ Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich
Annahme dls M ^ ^W^ing, und da sich niemand zum Wort meldet, konstatiere ich die

Wir gehen über zu Nr. 21 der Tagesordnung:
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Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan für die Verwaltung
des Lllndarmenwesens für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis
31. März 1915.

Berichterstatter ist Herr AbgeordneterMönnig.
Berichterstatter Abgeordneter Mönnig: Meine Herren! Der Haushaltsplan für die

Verwaltung des Landarmenwesensweist in seinen Ausgaben eine Steigerung von 14 000 Mark
"uf, die sich aus zwei Posten zusammensetzt:10 000 Mark Mehrbedarf an Zahlungen für land¬
arme Personen, an Ortsarmenverbände, Pflegeanstalten usw. — diese Summe entspricht dem
jährlich steigendenBedürfnis nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre — und der zweite
Posten von 4000 Mark ist ein Zuschuß an das Arbeitsasyl iu Herbesthal. Für diese Anstalt ist
"Uch früher ein Zuschuß gewährt worden aus der Dotationsrente, aber hieraus konnte er mangels
verfügbarer Mittel uicht mehr gedeckt werden, daher seine besondere Einstellung.

SonstigeAenderungensind in der Ausgabe nicht vorhanden. Die Deckung der 14000 Mark
ßndet statt aus der Mehreinnahme aus Erstattungen von Pflege- und Prozeßkosten mit 3500 Mark,
und zweitens aus dem Zuschuß aus der Dotationsrente und der Provinzialabgabe mit 10500 Mark.

Die II. Fachkommission beantragt die unveränderteAnnahme des Haushaltsplanes.
Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich

Me den Antrag zur Besprechung.
Der Herr AbgeordneteFusbahn hat das Wort.
AbgeordneterFusbahn: Meine Herren! Die Landarmenverwaltung arbeitet mit zwei

Händen: mit der einen gibt sie, mit der anderen Hand nimmt sie. Das zeigt sich in den dauernden
Verwaltungsstreitverfahrenmit den Gemeinden um den Unterstütznngswohnsitz und um die daraus
^ ziehenden Konsequenzen.Dieses Verfahren wird mitunter um minimalerBeträge willen eingeleitet.
^ wird entsetzlich viel Papier verschrieben,und zuletzt wird uoch eine Spruchbehörde von neun
Männern angerufen, die dann entscheiden muß und auch recht oft zu ungunsten des Landarmen-
verbandes entscheidet.

Am Sonntag Abend hat unser Vorsitzendervon der Verwaltungsreformgesprochen, und,
""° ich das als Laie beurteile, meine ich, es wäre ein Vorzug, wenn sich einmal die Verwaltnngs-
^«st auf diesem Gebiete weniger betätigte. Im geschäftlichenLeben verfechten wir doch immer den
Grundsatz: Wir erheben kein Streitverfahren, wir strengen keinen Prozeß an, wenn di- Kosten des
Mährens erheblichersind als der Streitgegenstand. Das ist bei dem Vorgehen der Verwaltung
°°s Landarmenverbandes nicht immer der Fall. Ich weiß zwar, man wird mir erwidern, alle
"°se Streitigkeiten werden von Rechts wegen erhoben. Das ist ganz sicher. Aber hier sehe ich
°«ch das Recht als ein Symptom der ewigen Krankheit an, von der Goethe einmal gesprochen hat,
""d ich meine, man sollte doch einmal erwägen,ob es nötig ist, um minimaler Beträge willen ein
streitverfahren einzuleiten. Einer muß ja doch bezahlen: entweder die Gemeinde, die eben aus
b°Ni Landarmcnverbllnd wieder unterstütztwird, oder der Landarmenverbanddirekt. Da wäre es
""hl zweckmäßiger, wenn nicht in allen diesen kleinen Sachen das Verwaltungsstreitverfahrenein¬
geleitet werden würde. Es ist doch ein alter Grundsatz: in äubiis liderw»! Wenn man auch
»laubt, das Recht zu vertreten, dann sollte man, um Arbeit zu sparen, nicht das Verwaltuugs-
'"eitverfahren in all jenen geringfügigenFällen einleiten.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Herr
"Ndesrat Dr. Horion hat das Wort.

19
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Landesrat Dr. Horion: Meine Herren! Der Vorredner hat darin recht, daß wir leid«
genötigt sind, viele Prozesseseitens des Landarmenverbandesanzustrengen. Auf der anderen Seite
weiden wir aber auch in noch viel mehr Prozessen Beklagte. In diesen Fällen ist also die
Erhebung der Klage nicht unsere Schuld. Die Objekte selbst erscheinen manchmal recht gering, sind
es aber tatsächlich vielfach doch nicht, und zwar deshalb, weil, wenn es sich um einen dauernden
Pflegefall handelt, zur Ersparung von Kosten nur ein kleiner Betrag eingeklagt wird. Die Ent¬
scheidung über diesen kleinen Betrag entscheidet dann ja auch den dauerndenPflegefall, beispielwelse,
wenn es sich um die dauernde Verpflegungeines Geisteskranken handelt. Tatsächlichist der Erfolg
unserer Prozesse auch der, daß wir in drei Vierteln der Fälle endgültig ein obsiegendes Urteil
erreichen. Allerdings sind die Entscheidungen vor dem Bezirksausschuß,die der verehrte Herr Vor¬
redner vielleicht im Auge hat, für den Landarmenverband vielfach ungünstiger als die der Ent-
fcheidungen vor der zweiten Instanz, vor dem Bundesamt für das Heimatwesen. Das Endresultat
ist aber jedenfalls, daß wir etwa V-, der Prozesse gewonnen haben.

Es ist auch richtig, daß die Anzahl der geführten Prozesse in den letzten Jahren, und
zwar schon seit einer ganzen Reihe von Jahren bedeutend hoher ist, als das in früherenJahren der
Fall war. Daneben mochte ich allerdings auch die weitere Tatsache stellen, daß die früher als
unabänderlichesSchicksal hingenommene Steigerung der Landarmenkostenum jährlich etwa 60000
bis 70 000 Mark, ebenfalls etwa seit 10 Jahren aufgehört hat, daß die Kosten jetzt im wesei^
lichen konstantbleiben. Es tragen dazu manche allgemeinen Umstände bei, vielleicht trägt aber auch
dazu bei, daß der Landarmenverbandden Grundsatz hat, unter keinen Umständen einen Anspruch
anzuerkennen,wenn er glaubt, nicht dazu verpflichtet zu sein, und wenn er glaubt, im Prozesse
ein obsiegendes Urteil erstreitenzu können.

Nichtsdestoweniger haben wir ja stets im Auge, daß die entstehende Schreiblast und d«e
entstehendeArbeitslast in einem entsprechenden Verhältnis zu dem Objekte stehen muß und '»
Zukunft werden wir auch nach dieser Richtung auf die Anregung des Herrn Vorredners hin nocy
ganz besondere Sorgfalt walten lassen. Aber wir sind selbstverständlich schon aus rechtlichen Gründe«
nicht in der Lage, einen Anspruch anzuerkennen, lediglich um einen Prozeß zu vermeiden,wenn wN
überzeugt sind, daß wir im Rechte sind, und daß der Landarmenverband also im vorliegende«
Falle rechtlich nicht verpflichtet ist, zu zahlen.

Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: De
Herr AbgeordneteFusbahn hat das Wort.

Abgeordneter Fusbahn: Meine Herren! Ich bin ja auch in solchen Dingen '«
Gemeindewesen nicht ganz unerfahren; ich weiß, daß da zweifelhafteFälle vorkommen, und da
kommt es doch sehr darauf an, wie diefe beurteilt werden. Auch da kann man selbst, wenn da
formelle Recht in dem Falle zulaßt, einen Anfpruchdurchzusetzen,ihn auch wohl fallen lassen, wen«
die Beträge so minimal sind, wie ich sie im Auge habe. Ich möchte doch dringend empfelM
nach der Richtung hin soweit wie möglich zu gehen, um den Gemeindenden Verdruß des Prozeß¬
verfahrens zu ersparen.

Nun lese ich mit großem Interesse unsere Verwaltungsberichte, die sehr übersichtlich sin°'
Da hätte ich nur noch den Wunsch auszusprechen,daß in unseren Verwaltungsberichten ein«"
eine Statistik über die Prozesse gebrachtwürde, so daß wir eine Uebersicht darüber hätten, wiem"
Prozesse gefühlt sind, um welche Beträge es sich gehandelt hat, und mit welchem Erfolge die
Prozesse geführt sind. Dann kann man in fpäteren Jahren das ganze Verfahren besser beurteile^
Ich kann nicht beurteilen, ob eine solche Statistik möglichwäre. Aber der Herr Dezernent hat
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eben von einer Statistik gesprochen.Wenn eine solche Statistik da ist, dann würde es von Interesse
s°m, sie auch im Verwaltungsberichtkennen zu lernen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Herr
Landesrat Dr. Horion!

Landesrat Dr. Horion: Meine Herren! Es wird jetzt schon alljährlich eine solche
Statistik dem Provinzialausschuß vorgelegt und unterliegt dort auch immer einer eingehenden
^eratung. Der Provinzialausschuß wird jedenfalls die Anregung des Herrn Voredners, diese
Statistik auch dem hohen Hanse zugänglich zu machen, in Erwägung ziehen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Es
"eldet sich niemand mehr zum Wort.

Ich schließe die Beratung und frage den Herrn Referenten, ob er noch das Wort wünfcht
Das ist nicht der Fall.
Da kein Widerfpruchgegen den Antrag selbst erhobenist, so konstatiere ich die Annahme.
Wir gehen über zu Punkt 22 der Tagesordnung:

Antrag der II. Fachtommission zum Bericht des Provinzialausschusses über
die im Jahre 1913 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke
gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueber¬
weisung weiterer Dotationsrenten an die Provinzialverbände.

Berichterstatter ist der Herr AbgeordneterMönnig.
Berichterstatter AbgeordneterMönnig: Meine Herren! Durch Gefetz, betreffendUeber-

eisung weiterer Dotationsrenten an die Provinzialverbände,vom 2. Juni 1902 ist in § 5 eine

Stellung der überwiesenen Summen angeordnetund weiter ist in demselben Paragraphen Abs. 3
estimmt, daß ein Teil zur Unterstützung von leistungsschwachenKreisenund Gemeinden,und zwar
eblglich f^ Armen- und Wegezweckeverwendetwerden soll. Gemäß ß 6 des Gesetzes muß die
"tcilung durch ein Reglementgeregelt werden. Das Reglementhat der 46. Rheinische Provinzial-

«ndtag im Jahre 1906 erlassen. In Verfolg dieser Bestimmungenist Ihnen in der Drucksache
l- 19 die erforderliche Nachweifungerteilt.

Sie werden gebeten, den Bericht dnrch Kenntnisnahme dieser Nachweisungfür erledigt zu erklären.
. Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoeusbroech: Ich
^ ° den Antrag zur Verhandlung und konstatieredie Annahme desselben,da sich niemand zum
"""e meldet.

Wir gehen über zum Punkt 23 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Polizeistraf-
gelderfonds und des Ehrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Mönnig.
H.. . Berichterstatter Abgeordneter Mönnig: Der Haushaltsplan für die Verwaltung der
/v'öeistrafgelderfonds und des EhrenbreitsteinerallgemeinenArmenfunds hat zwei Einnahmeposten
L« ^^ ""2 den Zinsen der hinterlegtenWertpapiere und aus dem Ertrage von Strafgeldern.

"°dalf eines Zuschusses der Provinz nicht.
Hf, Die Ausgaben bestehen lediglichaus den Verwaltungskostenund den Zuschüssen zu den
an ^°^" verlassener und verwaister Kinder sowie zur Verstärkung des Reservefonds, Die Zuschüsse
^. "e einzelnen Regierungsbezirkewerden entsprechend den Einnahmen aus diesen Bezirkenverteilt.

" U. Fachkommission empfiehltIhnen die Annahme des Haushaltsplans.
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Stellvertretender Vorsitzender Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich
stelle den Antrag zur Besprechungund konstatieredie Annahme desselben, da sich niemand zum
Wort meldet.

Wir gehen zu Punkt 24 der Tagesordnung über:
Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan der Provinzial-Arbeits-
anstalt zu Brauweiler für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 lns
31. März 1915.

Berichterstatterist der Herr AbgeordneteDr. von Reumont.
Berichterstatter AbgeordneterDr. von Reumont: Meine Herren! Ich habe namens der

II. Fachkommission die Ehre, Ihnen den Haushaltsplan für die Provinzial-Arbeitsanstalt Brau¬
weiler vorzutragen. Ich unterziehemich dieser Aufgabe um so lieber, als wir Gelegenheitgehad
haben, die Anstalt in Augenschein zu nehmen. Wir haben am verflossenen Dienstag unter der
sachkundigen Leitung des Herrn Landesrat Horion nnd der leitenden Beamten der Anstalt en«
3V2 stündigeBesichtigungdort vorgenommen,die II. Fachkommission fast vollzählig und auch "»e
Anzahl anderer Abgeordneter, nnd ich kann nur sagen, daß wir alle außerordentlichbefriedigt von
dort geschiedensind und die Einrichtungenganz vortrefflichvorgefundenhaben.

Was den Haushaltsplan felbst angeht, so ist die Anzahl der Korrigenden nach dem
Haushaltsplan dieselbe geblieben, nämlich 1100. Gegenwärtig ist die Anstalt mit 1005 Korrigenden
belegt, wovon 400 bis 500 außerhalb tätig sind, meistens beim Wegebau und in landwirtschaft¬
lichen Meliorationen. Was die entmündigten Trinker und" die Arbeitsfcheuen angeht, so ist die
Zahl im Haushaltsplan von 40 auf 80 erhöht worden. Diese Zahl ist auch noch nicht ganz
ausreichend, denn die gegenwärtige Belegung beträgt 120; von diesen sind 32 auf Außen-
kommanoostätig.

Was sodann den Haushaltsplan angeht, fo bietet er zu allgemeinenBemerkungenwnen
Anlaß. Wichtig ist, daß als Zuschuß aus Provinzialmitteln eine Erhöhung von 10 000 Mar,
nämlich von 266 500 Mark im vorigen Jahre auf 276 500 Mark in diesem Jahre verlangt >mr0.
Diese Erhöhung findet darin ihre Begründung, daß zunächst die Besolduugeu sich nach dn
Besoldungsplan um etwa 2500 Mark erhöhen, dann ferner, daß die Verzinfung des Darlchns f«
Urbarmachung von Oedländereienum 4000 Mark erhöht wird, und daß fchließlich für die Koste
der Heizung 4000 Mark mehr einzufetzen sind, weil die Preise höher gewordensind, und ei
größeres Quantum an Kuhlen :c. durch die Inbetriebnahme des neuen Isolierhauses verlangt w'l -

Wenn ich dann noch sagen darf, daß fich auf Seite 552 unter Titel II 2 ein Druckfehle
befindet, den Sie aber jedenfalls alle fchon bemerkt haben werden — es muß uämlich st"
20160 Mark heißen: 28160 Mark — so könnte ich hiermit meine Ausführungen zu diesem
Haushaltsplan fchließen,wenn ich nicht seitens der II. Fachkommissionmit der Besprechung «°
zwei Gegenstände!, besonders beauftragt worden wäre. ...

Da ist zunächst die Urbarmachungder Oedländereien,über die uns ein eingehender Beuch
erstattet worden ist, und sodann der Bau eines Isolierhauses für weibliche Korrigenden.

Was die erste Angelegenheitangeht, so wird Ihnen erinnerlichsein, daß im Jahre 191
beschlossenwurde, eine größere Menge von Oedländereien in der Eifel anzukaufen und urbar 3«
machen, und zwar aus zwei Gründen: zunächst um für die KorrigendenBeschäftigungzu sindeN,
die allmählichzu mangeln begann, dann aber auch, um Meliorationen größeren Stiles zu unter¬
nehmen, um weiteresGelände zu gewinnen,welches der Viehzuchtuud dadurch der LandesernährUW
nutzbar gemacht werden konnte. Diefe Arbeiten sind jetzt zu einem gewissen Abschlüsse gelangt.

r
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Ich möchte zunächst darauf aufmerksam machen, daß die Plane sich in der Wandelhalle
befinden und dort von Ihnen in Augenschein genommen zu werden verdienen.

Der Provinzialllusschuß wurde 1911 beauftragt, zunächst 375 Ka auzukaufen, und
hierbei wurde ihm eine Vergrößerungdes Ankaufsanheim gestellt. Der Grunderwerb kann nunmehr
°ls abgeschlossen gelten. Es sind im ganzen ruud 500 lia. gekauft worden zu einem Gesamt¬
preise von rund 200 000 Mark, und zwar in der Gemeinde Lammersdorf 89 Ira. in Vurnenville
1W da, bei Monte Rigi 172 da und bei Imgenbroich143 Ka.

Bei der Einführung der eiuzelueu Meliorationen hatte man in Aussicht genommen,
möglichstviel kleine Bauern anzusetzen.Daher wurden die angekauften Flachen zu kleinen Kolonaten
"°n 50 bis 70 Morgen Größe eingerichtet. Man wollte mit Recht den größten Wert auf eine
"löglichst große Viehzucht legen; infolgedessen sind Stallnngen für 18 bis 25 Stück Großvieh und
fUr 12 Schweine geschaffen wurden. Es wird wohl Wert darauf zu legen sein, die Schweme-
haltnng noch mehr zu vermehren.

Der Stand der Arbeiten ist folgender: In Lammersdorf sind drei Gebäude vollständig
fertiggestellt,zwei im Rohbau. In den fertiggestelltenGebäuden wohnen die Arbeiterkommandos.
bitweise sind die Felder auch schon bestellt. Sie werden zunächst zumeistmit Hafer und Kartoffeln
stellt und sollen im Jahre 1916 zu Wieseu umgewandeltwerden. Eine derartige Vorfrucht ist
"«ch den Sachverständigengutachtenvor der Anlage zu Wiesen erforderlich. Auch lassen sich die
^°lren nunmehr übersehen. Die Kosten betragen für den Grnndcrwerb, für die Melioration, für
°l° Gebäude und noch verschiedene Nebeupostenungefähr 2600 Mark für den Hektar, die Kosten
°" Gebäude betragen 15 bis 17 000 Mark. Der letztere Preis tonnte im Vergleich zu der
Größe der Kolonate vielleichtetwas hoch erscheinen, aber es ist zu berücksichtigen,daß gegenüber
°leser Grüße ja für eine recht intensiveViehhaltung gesorgt werden soll und daß die Stallungen
deshalb größer sind, als sie vielleicht sonst für ähnliche Verhältuissesein würden. Daher sind die
preise in Wirklichkeit nicht zu hoch. Man kann mit einem Pachtertrag von etwa 65 Mark rechneu.
d" von 1916 an zu erzielen wäre, und dann würde sich die verauslagte Summe mit etwa
2'5°/° verzinsen. ,.^ .. ,.,

Besser und günstiger sind die Verhältnisse in Bnrnenville. Dort hatte es sich nämlich
"?t wie in Lammersdorf als notwendig erwiesen, eine kostspielige Drainage einzurichten und
"^dessen sind die'Meliorationskostendort geringer, nämlich 753 M°rk «uf den He tar wahrend
'/'" Lammersdorf 1078 Mark betrugen. Hier betragen die Gesamtkostmnnschl.eßichGe n
"wa 2100 Mark, uud hier würden bei einem Pachtpreisevon ebenfalls 65 Mark 3«/° Zmsen zn
""«rtensein

,,.^ Gne dritte Abteilung befiudetsich bei Moute Rigi. Monte Rigi ^bekaMlich en,er der
°ch ten Punkte der dortigen Gegend im Hohen Venn, nnd dort smd zuuachst 00 Morgen für

^suchsf^er in Angriff genommen worden. Mau hat zunächst dort e.ne Docker'scheB'racke aus-
^ellt, wo die AI rklnnen mit den Aufseheru uutergebrachtsind. Der dortige Boden wird
ü"°chst auf seine Meliorationsfähigkeitgeprüft. Sollte sich hierbei ergeben,daß er melioratins-

^ ist, so w^e e g^ lier sehr leicht, der Melioration eiue große Ans elninn^zn gebe»,
"" dort noch ve^ hnler Heitar öde liege», die zu billigem Preise z» haben ^ zollte aber
?5 der ungünstige Fall eintreten, daß sich eine Meliorationsmöglichkeituuter Erzleluug eme
^"rages nicht ergebensollte so wird sich der Bodeu aufforstenlassen uud es sind daher al,° die
^tigen Arbeiten oder Versuche für die Landeskultur uicht als verloren auzusehen.
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Der Gesamteindruck des ganzen Vorgehens und die gegebene Uebersicht über den Stand
der Arbeiten hat die Fachkommission durchaus befriedigt. Wir haben aber geglaubt, hervorheben
zu sollen, daß die Arbeiten an sich nicht rentabel sind, sie geschehen ja vielmehr in der Hauptsache
im öffentlichen Interesse. Und da könnte man doch den Versuch machen, aus dem staatlichen Fonds
für innere KolonisationBeihilfen für diese Arbeiten zu erlangen, weil sie ja doch in eminent volks¬
wirtschaftlichem Interesse vorgenommen werden.

Der zweite Punkt, auf den ich dann mit einigen Worten eingehen wollte und der sich ja
auch zu einem Ihnen vorliegenden Antrage der II. Fachkommission verdichtethat, betrifft folgende
Angelegenheit.

Es ist im Jahre 1907 beschlossenworden, ein Männer-Isoliergebäude in Brauweiler zu
errichten. Dieses Isolierhaus ist fertig gestellt und nunmehr bezogen. Wir haben uns von der
Vorzüglichkeitseiner Cinrichtnngen an Ort uud Stelle überzeugenkönnen. Es ist nun von den
bewilligtenGeldern eine Summe von etwa 80000 Mark nicht verbraucht worden. Man hat
nämlich eine Einrichtung für etwa 150 Insassen getroffen, welche für absehbareZeit vollständig
genügt. Ein halber Flügel hat nicht ausgebaut zu werden brauchen. Die Verwaltung hat uns
bei unseremDortsein den Vorschlaggemacht, oder vielmehr die Bitte vorgetragen, daß doch diese
80000 Mark dazu benutzt werden möchten, um ein Isoliergebäude auch für Fraueu zu erbauen.
Die Gründe, die uns vorgetragen wurden, sowohl von: Anstaltsleiter wie anch namentlichvom
Anstaltsgeistlichen, sind so durchschlagend, daß wir in der Fachkommission nicht gezögerthaben, dem
hohen Hause den Antrag zu unterbreiten, den Provinzinlausschußzu ermächtigen,diese 80000 Man
zum Bau eines Frauen-Isoliergebäudes zu verwenden.

Wir haben auch die etatsrechtliche Frage geprüft, ob diefe Angelegenheitvielleicht noch
einer anderen Kommifsionzur Beratung zu unterbreiten wäre. Wir sind aber zu dem Ergebnis
gelangt, daß der § 28 der Geschäftsordnunghierauf keine Anwendung findet, weil es sich hier
nicht um eine Ausgabe handelt, die noch nicht oder in abweichender Höhe vorgesehenist. Es
handelt sich vielmehr um Gelder, welcheschon bewilligt sind und die nur einem ähnlichen Zweck
zugeführt werden sollen.

Ich möchte also namens der II. Fachkommissionempfehlen, daß unseremAntrage statt¬
gegeben wird und habe im übrigen die Ehre, Sie zu bitten, den Haushaltsplan unverändert
anzunehmen.

Stellvertretender Vorsitzender Graf uud Marquis von und zu Hoeusbroech: Ich
eröffne die Verhandlung über den Antrag der Fachkommission und schließe dieselbe, da sich niemand
zum Wort meldet.

Wir gehen über zu Punkt 25 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan des LandarmenhauseZ
zu Trier für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Berichterstatterist derselbe Herr Abgeordnete.
BerichterstatterAbgeordneterDr. von Reumont: Meine Herren! Ich kann mich hier

ganz kurz fassen. Es sind gegen das Vorjahr keine Veränderungen vorgekommen. Das Land-
armeuhaus in Trier erfordert keine Zuschüsse von der Provinz. Ich kann Sie nur bitten, den
Haushaltsplan unverändert zu genehmigen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von und zu Hoeusbroech: Ich
eröffne auch hierüber die Beratung.

Da sich niemand zum Wort meldet, konstatiere ich die Annahme des Antrages.
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Wir gehen über zu Punkt 26 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Unterstützung
milder Stiftungen und Wohltätigkeitsanstalten, sowie über die Kosten
der Unterbringung und des Unterhalts von Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheiuprovinz, welche bezw.
deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Berichterstatter ist derselbe Herr Abgeordnete.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. von Reumont: Meine Herren! Auch bei diesem

Haushaltsplan kann ich mich ganz kurz fassen. Es handelt sich hier um zwei Posten, die mehr in
Einnahme zu stellen sind, nämlich zunächsteinen Zuschuß aus Provinzialmitteln von 3000 Mark
su den Kosten der Unterbringung und des Unterhalts der Epileptiker,Idioten, Blinden und Trinker,
welche selbst oder deren Angehörige die öffentliche Armenpflegenicht in Anspruch nehmenkönnen.
Hier hat es sich als notwendig erwiesen, den Betrag von 12 000 Mark auf 15000 Mark zu
"Höhen.

Eine weitere Neuerung besteht dann darin, daß die Kaiser Wilhelm II und Auguste
V'ttoria-Stiftuug für verkrüppeltePersonen nunmehr einen jährlichenZuschußvon 20000 Mark
statt 10000 Mark erhält, und zwar ist das eine der Stiftungen, welche zur bleibenden Erinnerung
"« das 25jährige Regierungs-Iubiläum Seiner Majestät des Kaisers und Königs vom 53. Pro-
v'nziallandtag beschlossenwurde.

Zu dieser Frage der Fürsorge für verkrüppelte Personen möchte ich noch bemerken, daß
^r Anstalten für Evangelischein Kreuznach und Vollmaistein und für Katholischein Bigge,
^chen und Hochheimhaben.

Die Voraussetzungder Bewilligung von Zuwendungenaus diesem Fonds ist die, daß die
^rtsarmenverbände und die kirchliche oder private WohltätigkeitZuschüsse geben. Es scheint fast,
«s ob diefe so wohltätige Einrichtung noch nicht genügend bekannt sei. Ich möchte deshalb
h'ermit auf sie ausdrücklich hinweisen und anheimstellen, diese Fürsorge mehr als bisher in Anspruch
s« nehmen, da die Mittel, die vorhanden sind, vollständig ausreichen, um alle Bedürfnisse, die
"wa auftreten sollten, zn befriedigen. Ich habe die Ehre, Sie zu bitten, anch diesen Haushaltsplan
unverändertanzunehmen.

Stellvertretender VorsitzenderGraf und Marquis von nnd zu Hoensbroech: Ich
"öffne die Verhandlung und konstatieredie Annahme dieses Antrages, da sich niemand zum
""lt meldet.

Wir gehen über zu Punkt 27:
Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Beamten der Provinzial-
verwaltung aus der Assistenten» und Sekretärklasse um andere Festsetzung
der Gehälter.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Minien.
. BerichterstatterAbgeordneter Minten: Meine Herren! In Ihren Händen ist eine Eingabe
°er Assistentenund Sekretäre der Rheinischen Provinzialverwaltung mit der Bitte, ihre Gehälter
aufzubessern. Die letzte große Gehaltsregulieruughat im Jahre 1909 stattgefunden,und die eben
^nannten Beamten glauben bei dieser Gehaltsregulierungschlechter weggekommen zu sein als alle
andere,, Beamten der Provinzmlverwaltnng. Unter anderem führen die Assistentenan, daß
ursprünglichvon dem Provinzialausschuß beabsichtigt gewesen sei, ihnen ein Anfangsgehalt von
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1800 Mark zu gewähren, während später auf den Beschluß der I. Fachkommissionhin der
Provinziallandtag ihnen nur ein Anfangsgehalt von 1650 Mark gewährt habe.

Ich muß nun zunächst auf die Gehaltsbezüge vor der damaligen Gehaltsregulierung
zurückgreifen. Bor dem 1. April 1909 bezogen die Assistenten ein Anfangsgehalt von 1500 Mark,
steigend alle 2 Jahre um 150 Mark bis 2700 Mark Endgehalt und Wohnungsgeldzuschuß. Mit
dem 1. April 1909 bezogen sie nach der neuen Gehaltsregulierungein Anfangsgehalt von 1650 Mark,
steigend alle 2 Jahre um 150 Mark bis 3300 Mark und Wohnungsgeldzuschuß.

Die Sekretäre der Provinzialverwaltung bezogen früher schon seit dem Jahre 1891 ein
Anfangsgehalt von 2200 Mark, das vor der Gehaltsregulierung vom Jahre 1909 auf 4200 Mark
und Wohnungsgeldzuschuß stieg.

Bei der damaligen Gehaltsregulierung ist mm, wie es scheint, ein kleiner Irrtum unter¬
laufen. Jedenfalls war das Resultat der Gehaltsregulierung den Sekretären nicht günstig, sie
blieben auf ihren 2200 Mark stehen, allerdings mit einem höheren Endgehalt, statt 4200
4500 Mark. Meine Herren, das war auf folgendes zurückzuführen: Die Verwaltung hatte
seinerzeit vorgeschlagen,die Trennung der BeamtenklassenAssistenten und Sekretäre zu beseitigen,
und hatte nun der I. Fachkommission mit Zustimmung des Prorinzialausschusses den Vorschlag
gemacht, daß die Stellen der Assistentenwegfallen follten, und daß die Anwärter nach einer
dreijährigen Vorbereitungszeitfofurt als Landessekretäremit einem Anfangsgehalt von 1800 Mark
anzustellenwären.

Die I. Fachkommission und der Proviuziallandtag ist nun dem Vorschlagenicht beigetreten,
hat es vielmehr bei der Trennung zwischen Assistenten und Sekretären belassen, hat aber dann die
Assistenten nicht etwa auf die 1800 Mark gebracht,was beabsichtigt war, sondern, wie ich eben schon
ausführte, auf 1650 Mark. Die Sekretäre glaubte man zu erhöhe«, indem man ihnen 2200 Mark
gab, weil man die 1800 Mark Anfangsgehalt der Vorlage vor Augen hatte. In Wirklichkeit war
die Sache von der Provinzialverwaltung so gedacht, daß nach 4 Jahren, in denen der frühere
Assistent Sekretär geworden wäre, der betreffendeBeamte unter Zugrundelegung eines Anfangs¬
gehalts von 1800 Mark mit zweimal 300 Mark Steigesätze 2400 Mark bekäme. Dann hätten
tatsächlich die Sekretäre durch die damalige Gehaltsregulierung einen Vorteil gehabt. Der Erfolg
war ein anderer.

Meine Herren! Jetzt sind die Herren nun um Gehaltserhöhung eingekommen und führen
vor allem auch das aus, was ich eben dargelegt habe, begründenes weiter dann mit den steigenden
Bedürfnissen, mit den Teueiungszuständenusw. und mit den höheren Gehältern derselben Beamten¬
klassen sowohl hier in Düsseldorfwie in Cüln. Es muß zugegeben werden, daß die Gehälter der¬
selben Beamtenklassenhier in Düsseldorf — denn das kann für uns nur in Frage kommen-"
höher sind.

Der Provinzialausschußhat beantragt, die Petition der vorgenanntenBeamten dem Pro¬
vinziallandtag zur Erwägung vorzulegen. Die I. Fachkommission, die sich damit befaßt hat, ist z«
der Ueberzeugung gekommen, daß tatsächlich die vorgenanntenBeamten bei der damaligen Gehalts¬
regulierungnicht so gesteigert worden sind wie die anderenBeamten der Verwaltung, und empfiehlt
Ihnen daher folgendenBeschlußzur Annahme:

»Die Gehälter der Assistenten und Sekretäre unter Beibehaltung der Zulage für die
Obersekretäremit Wirkung dieser Aufbesserungauf die bereits im Amte befindliche«
Beamten in folgenderWeife vom 1. April 1914 ab festzusetzen:
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Bureau- und Kassenassistenten - jetzt kommen die verschiedenen AMenten-
teckmMe Assistenten(Nr. 12 des Besoldungsplans): Anfangsgehalt 1800 Mark,
3 d zwe!27um 300 Mark und sechsmal um 150 Mark bis auf 3300 Mar ;

- das war der damalige Vorschlagauch - Laudessekretare und Sekretare (V r-
waltungs- uud technische). Buchhalter. Kanzleivorstehernnd Vermessungstechniker

^ 11 des Besoldungsplans): Anfangsgehalt ^0 Mark ^
300 Mark, einmal um 200 Mark und einmal um 100 Mark bis auf 4500 Mark.

Sie sehen also, anfänglichsteigend nm 300 Mark °m Ende g°nng«e Sterge^tze.
Meine Herren! Dieser Beschlußhat nun gewisse Konsequenzen.Cs g: t n°mluch Ve«^

in der Provinz, die aus der Klasse der Sekretäre genommen werden, das s"b d« Rend n en und
Verwalter der Provinzialanstalten. uud selbstverständlichmuß es nun ««« "W^ck em daß die n

Beamten eine gleichwertige Besoldnnggeboten wird, wie in hren beengen Sekr^a st llen. D shalb
hat die I. Fachkonmissionbeschlossen uud Sie gebeten, das auch hier ^m Ausdruck zu brm^
daß der Provinzialaus chuß ermächtigt werden soll, einen Ausgleichbei den

und Rendanten der Provinzialanstalten unter L Nr. 5. 6. 30. 36. 48 61 des B °d^
"° er sich infolgeder vorstehenden anderenGehaltsfestsetzungen als erforderlich ergeben ollte dahin
««treten zu lassen, daß die Verwalter uud Reudauteu den Landessekretärenbez«. den Landes-
Obersekretärenvon gleichem Dienstalter etwa gleich stehen, jedoch uuter Beibehaltung des letzigen
Höchstgehalts von 5000 Mark. ,,.^ . .,, .^°«^««

Ich mochte bemerken,daß. wie das Gehalt der Sekretäre erhöht worden .st folger chtig
«Uch das Gehalt der Landes-Oberfekretäreentsprechend erhöht wird, um die
b" den 4 letzten Steiqesätzenvon 750 Mark. Das ist die notwendigeFolge. Also Mit anderen
Worten. betrifft die Kategorie der Assistenten. Sekretäre. Landes-Obersekretare

"" '^Da?Haus wird gebeteu, dem eben verlesenen Antrage seine
Stellvertretender VorsitzenderGraf uud Marquis von und zu Hoensbroech. Ich

Me den Antrag der I. Fachkommission zur Besprechung.
Es meldet sich niemand zum Wort.
Ich konstatiere die Annahme des Antrages. Anreauna
Vorsitzender Spiritns: Meine Herren! Es ist mir von "" 5" S„^

worden, ob wir nicht Schluß macheu wollen. Wenn S.e m,r em W°rt M Geschah
°°statten. so ist das folgend. Wir haben von der heutigen

"°ch einige Sachen zu erledigenhat. <.«. ^«? ^..ttlmmuna>

"»wd<m Wch ftlgm« MI «nwndlun» Itthem «»
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